
1. Tätigkeitsbericht
zur

Informationsfreiheit

des Thüringer Landesbeauftragten  
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Berichtszeitraum: 29. Dezember 2012 bis 31. Dezember 2014

Der 1. Tätigkeitsbericht steht im Internet unter der Adresse  
www.tlfdi.de zum Abruf bereit.

Erfurt, im März 2015

Dr. Lutz Hasse 
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 2

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort 7

2. Die geschichtliche Entwicklung der Informationsfreiheit 9

3. Der „beschwerliche“ Weg zu einem Thüringer Informations
freiheitsgesetz 11

4. Informationsfreiheit in Deutschland 14

4.1 Die Entwicklungen des Informationsfreiheitsrechts  
auf Länderebene 14

4.2 Länder ohne Informationsfreiheitsgesetz 18
4.3 Informationsfreiheit auf Bundesebene  19
4.3.1 Informationsfreiheit ins Grundgesetz?  22
4.3.2 Die Novellierung des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG) 23
4.3.3 Whistleblowerschutz 24

5. Informationsfreiheit auf europäischer Ebene 26

5.1 Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 
(Transparenzverordnung) 26

5.2 Änderung PSI-Richtlinie – Umsetzung 2015 27

6. Informationsfreiheit und Open Data/ Open Government 29

6.1 E- Governmentstrategie in Thüringen und im Bund 29

7. Ziel der Informationsfreiheit 32

7.1 Wofür brauchen wir Informationsfreiheit? 32

8. Die Konferenzen der Informationsfreiheitsbeauftragten 34

8.1 Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in 
Deutschland 34

8.2  Arbeitskreis Informationsfreiheit 37
8.3 Internationale Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten 38



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit3

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

9. Kleiner Wegweiser durch das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz 39

9.1 Systematik des Gesetzes 39
9.2 Anwendungsbereich 39
9.3 Antrag 40
9.4 Verfahren  41
9.5 Bearbeitungszeit 42
9.6 Zugang zu den Informationen 42
9.7 Kosten 43
9.8 Rechtsmittel 43
9.9 Hilfe durch den Thüringer Landesbeauftragten  

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) 43

10. Probleme bei der praktischen Anwendung des Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetzes 45

10.1 Bei den öffentlichen Stellen 45
10.2 Bei den Antragstellern 46

11. Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (TLfDI) 48

11.1 Datenschutz und Informationsfreiheit –  
geht denn das zusammen? 48

11.2 Datenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch versus 
Informationszugangsrecht 50

11.3 Wo wird der Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragte  
nicht tätig? 51

11.4 Der Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragte als 
Schlichtungsstelle 51

11.5 Unzulängliche Kontrollmöglichkeiten des Thüringer 
Informationsfreiheitsbeauftragten im Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz 52

11.6 Die Dienststelle des Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragten 53
11.7 Die Institution des Informationsfreiheitsbeauftragten als  

bewährtes Element in Deutschland und weltweit 53



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 4

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

12. Kleine Rechtsprechungsübersicht  54

12.1 Rechtsprechung in Thüringen 54
12.2 Entscheidungen zu den anderen 

Landesinformationsfreiheitsgesetzen 55
12.3 Entscheidungen zum Informationsfreiheitsgesetz des Bundes 55
12.4 Rechtsprechung zum Presserecht 58
12.5 International  60

13. Einzelfälle aus der Tätigkeit des Thüringer Landesbeauftragten  
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 61

13.1 Das Antragsverfahren als schwere Geburt  61
13.2 Was ist bei der Antragstellung zu beachten? 62
13.3 Wer ist Widerspruchsbehörde? 64
13.4 Keine Antwort ist auch eine Antwort? 65
13.5 Wie kann der Antrag gestellt werden und in welcher Form  

kann der Zugang gewährt werden? 65
13.6 Lust und Frust der Kammern mit dem Thüringer 

Informationsfreiheitsgesetz  66
13.7 Kosten über Kosten 69
13.8 Thuringia Freedom of Information Act – mission impossible? 70
13.9 Fachkenntnisse aus Deutschland sind auch für die Europäische 

Kommission interessant 71
13.10 Informationszugang bei Gericht 73
13.11 Die Entscheidung der Jury – aber von wem? 74
13.12 Dienstzeit – Sprechzeit: Ständige Erreichbarkeit der Behörde 

während der gesamten Dienstzeit aufgrund des Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetzes? - Nein  75

13.13 Zugang zu Erstwählerdaten – Spezialgesetz vor Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz 76

13.14 Frist abgelaufen – und dann? 76
13.15 Information ja – Kopien nein? 77
13.16 Prüfergebnisse des Thüringer Rechnungshofes 78
13.17 Gebrauchsanweisung unter Verschluss 79
13.18 Schwer auffindbare Information 80
13.19 Informationen zum Grippemittelranking –  

erst teuer, dann umsonst! 81
13.20 Informationszugang nur zu vorhandenen Informationen 82
13.21 Was ewig währt…. 82
13.22 Eine Frage der Kosten 83
13.23 Liveübertragung von Sitzungen des Stadtrates im Internet 84



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit5

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

14. Informationsregister/portale – Fortschritt?  88

14.1 Vorstellung Thüringer Informationsregister –  
wie hat sich § 11 Abs. 3 ThürIFG entwickelt? 88

14.2 Das Datenportal für Deutschland – „GovData“ 89
14.3 Bremer Informationsregister  89
14.4 Informationsportale ohne gesetzliche Verpflichtung 90
14.5 Transparenzportal Hamburg 90
14.6 Open-Data-Portal der Europäischen Union 91
14.7 Zivile Aktivitäten zur Informationsfreiheit 91

15. Fazit und Ausblick 92

15.1 Übernahme der Internetplattform Young-Data für den Bereich 
Informationsfreiheit durch den TLfDI  92

15.2 Offenlegung der Nebeneinkünfte von Abgeordneten – 
Transparentes Parlament  92

15.3 Transparenzregister zur Lobbyarbeit im Thüringer Landtag 92
15.4 Änderungsbedarf am bestehenden Thüringer 

Informationsfreiheitsgesetz 93
15.5 Ein Transparenzgesetz für Thüringen 98

Anlagen 101

Anlage 1 – Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG) 101
Anlage 2 – Thüringer Verwaltungskostengesetz(ThürVwKostG) 112
Anlage 3 – Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung 

(ThürAllgVwKostO) 128
Anlage 4 – Verordnung zur Einrichtung des zentralen  

Informationsregisters nach dem Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz (Thüringer 
Informationsregisterverordnung -ThürInfoRegVO -) 138

Anlage 5 – Entschließungen der Konferenz der 
Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
und Entschließung der Internationalen Konferenz der 
Informationsfreiheitsbeauftragten im Berichtszeitrum 142

Sachregister 162

Bildernachweise 171



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 6

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

„Transparency is an extremely powerful tool  
that will help to make a better world.“

Kofi Annan 

„Das Internet hat seine Nutzer erzogen:  
Heute will man nicht mehr nur wissen,  
dass etwas passiert. Man will wissen, warum  
und wie es passiert.  
Geheimnisse sind nur in Ausnahmen erlaubt, 
Transparenz ist die Regel –  
und wird längst eingefordert.“

Sascha Lobo über Transparenz im 21. Jahrhundert
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1. Vorwort

Unter Wahrung schutzwürdiger Belan-
ge soll das Thüringer Informationsfrei-
heitsgesetz die Transparenz der Verwal-
tung vergrößern, die Möglichkeiten der 
Kon trolle staatlichen Handelns durch 
die Bürger verbessern und damit die 
demokratische Meinungs- und Willens-
bildung in der Gesellschaft fördern - so 
wird gleich zu Beginn des Gesetzes der 
Zweck der Informationsfreiheit treffend 
beschrieben. Um diesen Zweck zu errei-
chen, sollen der freie Zugang zu amtli-
chen Informationen durch das Informa-
tionsfreiheitsgesetz gewährleistet und die 

Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen Informationen zugänglich sind.
Der erste Bericht zur Informationsfreiheit in Thüringen umfasst den Zeitraum 
vom 29. Dezember 2012 bis zum 31. Dezember 2014. Er enthält - über die ei-
gentliche Arbeit des Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (TLfDI) hinaus - einen Blick auf das Thema Informa-
tionsfreiheit an sich. Dies ist nicht zuletzt dem geschuldet, dass das Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG) vielfach erst in das Bewusstsein der Bür-
gerinnen und Bürger und der öffentlichen Stellen gerückt werden muss. Teilwei-
se wissen die Bürger gar nicht um ihr Recht auf Informationszugang und den 
öffentlichen Stellen fehlen Kenntnisse über die Rechtsmaterie des ThürIFG und 
deren Handhabung. Dieser Bericht soll daher einen umfassenden Überblick über 
die Informationsfreiheit geben - von der Geschichte und den Entwicklungen auf 
Bundes- und Landesebene, den Umgang mit dem ThürIFG sowie ausgewählte 
Bespielfälle aus dem Alltag des TLfDI darstellen. Er dient zudem als Grundlage 
für die Öffentlichkeitsarbeit, zur Information von interessierten Bürgern, und 
öffentlichen Stellen in ihrer täglichen Arbeit mit der Rechtsmaterie Informati-
onsfreiheit sowie insbesondere der Unterrichtung des Thüringer Landtags und 
der Landesregierung. 
Einer der Höhepunkte in meinen ersten zwei Jahren als Informationsfreiheits-
beauftragter war unter anderem mein Vorsitz der Konferenz der Informations-
freiheitsbeauftragten in Deutschland (IFK), die im Jahr 2013 zwei Mal in Erfurt 
tagte und in Thüringen auf ein großes Medieninteresse stieß. 

Dr. Lutz Hasse



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 8

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

Um in der öffentlichen Verwaltung ein Umdenken zu etablieren, weg vom Hü-
ten vermeintlicher Geheimnisse – hin zur Offenheit und Transparenz – ist das 
jetzige Thüringer Informationsfreiheitsgesetz ein untaugliches Vehikel. Auf 
dem Weg zu einem wirklichen Transparenzgesetz bedarf es eines Modernisie-
rungs-Updates allein schon deswegen, um zum einen die Informationsbarrieren, 
hinter denen sich die Behörden „verstecken“ können, abzubauen, zum anderen, 
um die derzeit allenfalls rudimentär ausgebildeten Kontrollrechte des Informati-
onsfreiheitsbeauftragten effektiver zur Entfaltung zu bringen. Der jüngst verein-
barte Koalitionsvertrag stellt hier die Weichen in die richtige Richtung.
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2. Die geschichtliche Entwicklung der Informationsfreiheit

Obwohl man denken mag, die Informations-
freiheit sei ein relativ „junges“ Rechtsgebiet, 
trifft dies zwar auf Deutschland zu, aber ihre 
Ursprünge gehen weit in die Vergangenheit 
zurück. 
Als Vorbild für die gesetzliche Verankerung 
der Informationsfreiheit gilt Schweden. Hier 
wurde das Recht auf den Zugang zu amtlichen 

Dokumenten bereits 1766 gesetzlich verankert. Dies war unter anderem auch 
dem Geistlichen und Politiker Anders Chydenius (1729-1803) zu verdanken, der 
die Einführung eines Gesetzes über die Pressefreiheit betrieb und in dessen wei-
terer Folge das „Offentlighetsprincipen“ (deutsch: Öffentlichkeitsprinzip) in der 
Verwaltung Einzug fand. Der Anspruch auf Informationszugang kann um seiner 
selbst willen und grundsätzlich ohne die Angabe eines Verwendungszweckes 
geltend gemacht werden. Seit dieser Geburtsstunde wird dieses Recht von vielen 
Schweden als unentbehrlich für die Demokratie angesehen. Die Informations-
freiheit hat in Schweden heute Verfassungsrang.
Auch in anderen Ländern entwickelten sich nach und nach gesetzliche Grund-
lagen zur Informationsfreiheit. So folgten nach Schweden 1888 Kolumbien und 
1951 Finnland. In den Vereinigten Staaten von Amerika gilt seit 1966 der „Free-
dom of Information Act“ (FOIA), der das Handeln der amerikanischen Behör-
den transparenter machte. In den weiteren Jahren folgten etwa Dänemark und 
Norwegen (1970), Frankreich (1978), Belgien (1994), Polen (2002) und Groß-
britannien (2005). Weltweit sind aktuell über 80 Informationsfreiheitsgesetze 
zu finden.
Die Regelungen der einzelnen Länder in ihren Informationsfreiheitsgesetzen 
unterscheiden sich zwar inhaltlich, aber nicht vom zugrundeliegenden Prinzip. 
Grundsätzlich existiert ein voraussetzungsloser Anspruch auf Informationszu-
gang oder Akteneinsicht. Diesem können jedoch gesetzlich normierte Ausnah-
metatbestände entgegenstehen, über die in jedem Einzelfall entschieden werden 
muss. Auch die Fristen, in denen der Informationszugang gewährt werden muss, 
sind in den Ländern unterschiedlich weit geregelt (Tage (!) bis Monate).
Auf europäischer Ebene fand die Informationsfreiheit in den 90er Jahren ihren 
Einzug. So gewährt Art. 15 Abs. 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (AEUV; damals Art. 255 des Vertrages über die Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft / EGV) grundsätzlich jedem Unionsbürger so-
wie jeder natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder satzungsgemä-
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ßem Sitz in einem Mitgliedstaat das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Or-
gane, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, unabhängig von der Form 
der für diese Dokumente verwendeten Träger. 
Zu erwähnen sind zudem zwei weitere wichtige Richtlinien auf europäischer 
Ebene. Dies ist zum einen die Umweltinformationsrichtlinie (90/313/EG; No-
vellierung 2003 (2003/4/EG)), die in den 90er Jahren in Kraft trat, und zum 
anderen die Informationsweiterverwendungsrichtlinie, die seit 2003 (2003/98/
EG; Änderung 2013/37/EU) gilt.
Um den geschichtlichen Blick wieder auf Deutschland zu richten, ist festzustel-
len, dass die deutsche Verwaltung stets nach dem Grundsatz des Amtsgeheim-
nisses arbeitete. Im Absolutismus wurde die Ansicht vertreten, dass das Wissen 
des Herrschaftsapparates nur durch eine Geheimhaltung geschützt werden kön-
ne. Erst nach Ende des Absolutismus und dem Beginn der Aufklärung wurde 
das Ideal von Transparenz entdeckt. Das Amtsgeheimnis überdauerte jedoch 
auch diese Zeit und setzte sich nur in wenigen Bereichen durch. So zum Beispiel 
1976 durch die Schaffung des Akteneinsichtsrechts im Verwaltungsverfahrens-
gesetz, das allerdings nur für Verfahrensbeteiligte eine Einsicht in die Akten 
vorsieht. 
Weitere allgemeine Einsichtsrechte und Auskunftsrechte wurden in Deutschland 
erst nach und nach etabliert. Beispielhaft können Einsichtsrechte in öffentliche 
Register wie Handelsregister, Vereinsregister, der Auskunftsanspruch von Pres-
severtretern gegenüber Behörden und das Einsichtsrecht nach dem Stasi-Unter-
lagengesetz aufgeführt werden.
Das erste deutsche Informationsfreiheitsgesetz trat in Brandenburg in Kraft 
(1998). Andere Bundesländer folgten, der Bund verabschiedete sein Informati-
onsfreiheitsgesetz im Jahr 2006.
Der Freistaat Thüringen hat als eines der letzten Bundesländer ein eigenständi-
ges und nicht nur ein im wesentlichen als Verweisgesetz ausgestaltetes Informa-
tionsfreiheitsgesetz Ende 2012 verabschiedet. 
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3. Der „beschwerliche“ Weg zu einem Thüringer Informations
freiheitsgesetz

Nachfolgend sollen die wesentlichsten „Stationen“ der par-
lamentarischen Entstehungsgeschichte des heute geltenden 
Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes dargestellt wer-
den:

 Ö 18. Oktober 2001:

Die SPD-Fraktion im Thüringer Landtag bringt in der drit-
ten Wahlperiode des Thüringer Landtags erstmals einen Gesetzentwurf für ein 
Thüringer Informationsfreiheitsgesetz in den Landtag ein (Drucksache 3/1902); 
der Gesetzentwurf knüpft an bereits vorhandene Informationsfreiheitsgesetze in 
Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holstein an. Der Gesetzentwurf wird in der 
Plenarsitzung des Thüringer Landtags am 13. Juni 2002 mit Mehrheit abgelehnt.

 Ö 19. September 2006:

Einen neuen Gesetzentwurf für ein Thüringer Informationsfreiheitsgesetz 
bringt wiederum die SPD-Fraktion in den Thüringer Landtag ein (Drucksache 
4/2284). Dieser Gesetzentwurf orientiert sich nun an den damals „neuen“ Lan-
desgesetzen in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. 
Aufgrund der Beschlussempfehlung des Innenausschusses (Drucksache 4/3163) 
vom 28. Juni 2007 enthält der Gesetzentwurf jedoch nur eine reine Rechtsfol-
genverweisung auf das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes. Daraufhin zieht 
die SPD-Fraktion im Thüringer Landtag den Gesetzentwurf vor der zweiten Be-
ratung am 11. Juli 2007 zurück.

 Ö 18. Juli 2007:

Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag reicht einen Gesetzentwurf für ein 
Thüringer Informationsfreiheitsgesetz ein (Drucksache 4/3216). Dieser Entwurf 
erklärt im Wesentlichen das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes in Thürin-
gen für anwendbar, versieht das Gesetz aber mit weiteren Ausnahmeregelungen, 
wann es nicht zur Anwendung kommt. Der Gesetzentwurf wird von der Mehr-
heit des Thüringer Landtags am 12. Dezember 2007 beschlossen und tritt am 
29. Dezember 2007 in Kraft.
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 Ö 25. August 2008:

Die Landesregierung teilt auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Hah-
nemann (Drucksache 4/4361) mit, dass seit Inkrafttreten des Thüringer Infor-
mationsfreiheitsgesetzes am 29. Dezember 2007 insgesamt 20 Anträge aufgrund 
dieses Gesetzes gestellt worden seien. Davon seien 11 Anträge abgelehnt, in drei 
Fällen eine Auskunft nur teilweise gewährt und in zwei Fällen die Auskunft 
mangels vorliegender Informationen nicht erteilt worden.

 Ö 10. März 2009:

Die Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag bringt einen Gesetzentwurf für 
ein Thüringer Informationsfreiheitsgesetz ein (Drucksache 4/4953). Dieser sieht 
unter anderem vor, dass das Amt eines – bisher nicht existierenden – Thüringer 
Informationsfreiheitsbeauftragten beim Thüringer Bürgerbeauftragten angesie-
delt wird. Die Landtagsmehrheit lehnte diesen Gesetzentwurf in der Plenarsit-
zung vom 07. Mai 2009 ab.

 Ö November 2009:

CDU und SPD halten in ihrer Koalitionsvereinbarung Folgendes fest:
• „Beide Seiten stimmen darin überein, die Regelungen des bestehenden In-

formationsfreiheitsgesetzes in dieser Legislaturperiode zu evaluieren und 
zu novellieren sowie die Informationsfreiheitsrechte zu stärken.

• Die Aufgaben des Thüringer Datenschutzbeauftragten werden erweitert. Er 
übernimmt zusätzlich die Funktion eines Informationsfreiheitsbeauftragten 
und dient den Bürgern als Ansprechpartner bei Fragen rund um den Zugang 
zu behördlichen Informationen.“

 Ö Juli 2012:

Die SPD-Fraktion im Thüringer Landtag legt einen eigenen Gesetzentwurf zur 
Neufassung des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes vor.

 Ö September 2012:

Das Thüringer Innenministerium legt für die Landesregierung den Bericht 
„Evaluation des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes für den Zeitraum 
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1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2010“ vor. Darin kommen die Verfasser u. a. zu 
folgenden Resultaten:
• Thüringer Behörden könnten, soweit sie nicht mit dem Thüringer Informati-

onsfreiheitsgesetz konkret in Berührung gekommen seien, kaum Kenntnis-
se über diese Rechtsmaterie vorweisen;

• im gesamten Evaluierungszeitraum habe es insgesamt 628 Anträge auf In-
formationszugang gegeben, von denen 257 mündlich, 91 elektronisch und 
280 schriftlich gestellt worden seien. 

 Ö 14. September 2012:

Die Landesregierung legt den Gesetzentwurf für ein „neues“ Thüringer Infor-
mationsfreiheitsgesetz vor (Drucksache 5/4986). Dieser Gesetzentwurf beinhal-
tet als wesentliche Neuerungen:
• die Einrichtung einer Stelle des Landesbeauftragten für die Informations-

freiheit, die beim Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz ange-
siedelt werden soll,

• eine Regelung von Veröffentlichungspflichten in Form einer Verpflichtung 
der Behörden, Verzeichnisse zu führen, aus denen sich die vorhandenen In-
formationssammlungen und –zwecke erkennen lassen und schließlich

• die Einrichtung eines öffentlich zugänglichen zentralen Informationsregis-
ters, mit dem insbesondere Verwaltungsvorschriften von allgemeinem Inte-
resse sowie weitere geeignete Informationen veröffentlicht werden sollen. 

Dieser Gesetzentwurf der Landesregierung wurde mit einer leichten Änderung 
(Drucksache 5/5379) von der Landtagsmehrheit am 14. Dezember 2012 be-
schlossen und trat am 29. Dezember 2012 in Kraft.
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4. Informationsfreiheit in Deutschland
4.1 Die Entwicklungen des Informationsfreiheitsrechts auf 

Länderebene

Das Gesetz des Bundes zum Recht auf Informationszugang sowie die Landes-
gesetze zur Informationsfreiheit weichen teils voneinander ab, insbesondere 
im Hinblick auf die Bereichsausnahmen sowie dem Vorliegen und der Reich-
weite von Ausschlussgründen. So gilt das Landesinformationsfreiheitsgesetz 
von Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu anderen Informationsfreiheitsgesetzen 
nicht für Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft, das Schleswig-Hol-
steinische Gesetz enthält nunmehr auch Umweltinformationen, das Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz sieht als einziges Gesetz die beschränkten Kont-
rollmöglichkeiten des Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (TLfDI) vor und unter dem Hamburgischen Transpa-
renzgesetz sind eine Vielzahl von Informationen bereits ohne Antrag veröffent-
lichungspflichtig.
Lediglich die Grundstrukturen und die den Gesetzen zugrunde liegenden Ge-
danken - die Herstellung von Transparenz öffentlicher Stellen - stimmen über-
ein.
Vorreiter war das Bundesland Brandenburg, das bereits seit 1998 über ein Ak-
teneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG)1 verfügt. Damit wurde der 
Auftrag aus der Landesverfassung des Bundeslandes Brandenburg umgesetzt, 
allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Verbänden und Bürgerinitiativen 
das Recht auf Einsicht in Akten und sonstige amtliche Unterlagen staatlicher 
und kommunaler Stellen einzuräumen.2 Dies lag nicht zuletzt daran, dass das 
„Bündnis 90“ in diesem Bundesland zur damaligen Zeit an der Regierung be-
teiligt war und seine Transparenzforderungen durchsetzen konnte.3 Das Gesetz 
bietet die Möglichkeit, allen Personen in die Akten öffentlicher Stellen Einsicht 
zu gewähren. Dazu muss nicht mehr der Antragsteller sein Auskunftsersuchen 
darlegen, sondern die öffentliche Verwaltung muss begründen, aus welchen ge-

1 Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG) vom 10. März 1998 (GVBl.I/98, [Nr. 
04], S.46) in der derzeit gültigen Fassung unter: http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/
detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.47172.de

2 Ministerium des Inneren und für Kommunales Brandenburg (MIK), Das Recht auf Aktenein-
sicht, http://www.mik.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.178487.de

3 Thomas Hart, Carolin Welzel, Hansjürgen Garstka (Hrsg.), Informationsfreiheit – Die „glä-
serne Bürokratie“ als Bürgerrecht unter http://www.fundacionbertelsmann.org/cps/rde/xbcr/
SID-7F052BEC-35AB75DD/bst/xcms_bst_dms_17193_17194_2.pdf, S. 19
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setzlich festgelegten Gründen (z.B. Schutz personenbezogener Daten) sie die 
Auskunft verwehrt. 
Weitere Bundesländer folgten dem Brandenburgischen Beispiel. 
In Berlin trat 1999 das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) in Kraft.4 Nach die-
sem Gesetz hat jeder das Recht, Akten der Verwaltung einzusehen oder Aus-
kunft über den Akteninhalt zu verlangen. Im Jahr 2000 verabschiedete Schles
wigHolstein das Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen. Ende 
Januar 2012 wurden das Schleswig-Holsteinische Informationsfreiheitsgesetz 
und das Umweltinformationsgesetz in einem neuen Informationszugangsgesetz 
zusammengefasst.5 Nunmehr kann der dortige Landesbeauftragte für Informati-
onsfreiheit auch Personen helfen, die sich in ihrem Recht auf Zugang zu Umwel-
tinformationen verletzt sehen.
In NordrheinWestfalen sieht das am 1. Januar 2002 in Kraft getretene Infor-
mationsfreiheitsgesetz (IFG NRW) vor, dass den Bürgerinnen und Bürgern ein 
grundsätzlich freier Zugang zu allen bei den öffentlichen Stellen des Landes 
vorhandenen Informationen zusteht.6 Über die Schaffung eines Transparenzge-
setzes wird diskutiert. 
Das im Jahr 2006 in Kraft getretene Bremer Informationsfreiheitsgesetz 
(BremIFG)7 sieht – wie das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz – auch die 
Errichtung eines zentralen elektronischen Informationsregisters vor, um das 
Auffinden von Informationen zu verbessern. Im Frühjahr 2008 ging dieses In-
formationsregister an den Start. 
Im Jahr des Inkrafttretens des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes wurde auch 
das Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen für das Land Meck

4 Gesetz zur Förderung der Informationsfreiheit im Land Berlin (Berliner Informationsfreiheits-
gesetz - IFG) vom 15. Oktober 1999 (GVBl. S. 561) in der derzeit geltenden Fassung unter: 
http://www.datenschutz-berlin.de/content/informationsfreiheit/berlin

5 Informationszugangsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (IZG-SH) vom 19. Januar 2012 
(GVOBl. 2012, 89) in der derzeit geltenden Fassung unter: https://www.datenschutzzentrum.
de/gesetze/

6 Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land Nordrhein-Westfalen (In-
formationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen - IFG NRW) vom 27. November 2001 in der 
derzeit geltenden Fassung unter: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_
nr=2&ugl_nr=2010&bes_id=5012&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=ifg#det0

7 Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land Bremen (Bremer Infor-
mationsfreiheitsgesetz - BremIFG) vom 16. Mai 2006 in der derzeit geltenden Fassung unter: 
https://bremen.beck.de/default.aspx?bcid=Y-100-G-brifg-name-inh
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lenburgVorpommern (Informationsfreiheitsgesetz - IFG M-V)8 verabschiedet. 
Dieses zunächst nur bis Mitte 2011 befristete Gesetz wurde im Jahr 2010 eva-
luiert und gilt nach der Novellierung seit 2011 unbefristet. Ein im August 2013 
vorgelegter Entwurf eines Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetzes der 
Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde jedoch mehrheitlich ab-
gelehnt. 
Ein drittes im Jahre 2006 in Kraft getretenes Gesetz über den Zugang zu In-
formationen war das Saarländische Informationsfreiheitsgesetz (SIFG)9. Das 
Gesetz ermöglicht unter den im Gesetz genannten Voraussetzungen den frei-
en Zugang zu amtlichen Informationen der öffentlichen Stellen des Landes und 
Einsicht in ihre Verwaltungsvorgänge. Die Weiterentwicklung zu einem Saar-
ländischen Transparenzgesetz im Jahr 2012 fand keine erforderliche Mehrheit 
im Landtag. 
Das Informationszugangsgesetz in SachsenAnhalt (IZG LSA)10 ist im Oktober 
2008 in Kraft getreten und ermöglicht den freien Zugang zu amtlichen Infor-
mationen öffentlicher Stellen. Aktuell befindet sich das Gesetz in der Evalu-
ierung. Ein Evaluierungsbericht zum IZG LSA lag bei Redaktionsschluss des 
Tätigkeitsberichtes zum Thüringer Informationsfreiheitsgesetz dem TLfDI noch 
nicht vor. 
Seit dem Jahr 2009 galt in Hamburg das Hamburgische Informationsfreiheitsge-
setz. Im Oktober 2012 wurde es abgelöst durch das Hamburgische Transparenz-
gesetz (HmbTG).11 Dieses Gesetz sieht zweierlei vor: Neben den Antrag auf Zu-
gang zu Informationen tritt die Pflicht, eine Vielzahl bestimmter Informationen 
in einem Transparenzregister zu veröffentlichen. Das Hamburgische Trans
parenzgesetz gilt als Grundlage für viele Transparenzgesetzentwürfe anderer 
Bundesländer und nimmt eine Vorreiterrolle in Deutschland ein.

8 Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Informationsfreiheitsgesetz - IFG M-V) vom 10. Juli 2006 in der derzeit geltenden Fassung 
unter: http://www.landesrecht-mv.de/jportal /portal /page/bsmvprod.psml?showdocca-
se=1&doc.id=jlr-InfFrGMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr

9 Saarländisches Informationsfreiheitsgesetz (SIFG) vom 12. Juli 2006 (Amtsbl. S. 1624) in 
der derzeit geltenden Fassung unter: http://www.lfdi.saarland.de/index.php/datenschutzhin-
weis/60-sifg

10 Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt (IZG LSA) vom 19. Juni 2008 in der derzeit gel-
tenden Fassung unter: http://www.informationsfreiheit.sachsen-anhalt.de/service/vorschrif-
ten/landesrechtliche-vorschriften/

11 Hamburgisches Transparenzgesetz vom 19. Juni 2012 (HmbGVBl. 2012, 271) in der der-
zeit geltenden Fassung unter: https://www.datenschutz-hamburg.de/news/detail/article/
hamburgisches-transparenzgesetz-hmbtg.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=180&cHas-
h=35da853812e4e3c7a234bab8b8d125c5
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Das in RheinlandPfalz existierende Landesgesetz über die Freiheit des Zu-
gangs zu Informationen (Landesinformationsfreiheitsgesetz - LIFG -) aus dem 
Jahr 2008 sah noch keinen Informationsfreiheitsbeauftragten vor. Nachdem das 
Gesetz reformiert wurde, nimmt seit Ende 2011 der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz auch die Aufgaben als Landesbeauftragter für die Informations-
freiheit wahr.12 Aktuell wird die Novellierung des LIFG zu einem Transparenz-
gesetz13 vorbereitet. Es könnte bereits 2015 vom Landtag verabschiedet werden. 
Dabei sollen das bestehende Informationsfreiheitsgesetz und das Landesum-
weltinformationsgesetz zusammengeführt werden. Vorgesehen ist weiterhin, 
dass die Verwaltung verpflichtet wird, aktiv Informationen zu veröffentlichen. 
Herzstück wird dabei die Schaffung einer elektronischen Transparenzplattform 
sein, die es den Bürgern ermöglichen soll, die darin eingestellten Informatio-
nen abzurufen. Im Gegensatz zum Thüringer Informationsregister, das eine 
Art „Link-Sammlung“ bereits veröffentlichter Daten darstellt, sieht das Trans-
parenzportal von Hamburg bzw. die mögliche künftige rheinland-pfälzische 
Transparenzplattform eine aktive Veröffentlichungspflicht öffentlicher Stellen 
vor. 
Bemerkenswert ist, dass in der Brandenburgischen Verfassung (Verf. BB) nach 
Art. 21 Verf. BB („Recht auf politische Mitgestaltung“) das Recht auf Zugang 
zu amtlichen Unterlagen Verfassungsrang erlangt hat. Nach Art. 21 Abs. 4 Verf. 
BB hat jeder nach Maßgabe des Gesetzes das Recht auf Einsicht in Akten und 
sonstige amtliche Unterlagen der Behörden und Verwaltungseinrichtungen des 
Landes und der Kommunen, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private 
Interessen entgegenstehen. Die anderen Landesverfassungen sehen eine solche 
vergleichbare Norm nicht vor, wohingegen der Datenschutz in die Landesver-
fassungen aufgenommen wurde (für Thüringen: Art. 6 Abs. 2 der Verfassung 
des Freistaats Thüringen (ThürVerf)). Nach Art. 6 Abs. 4 ThürVerf hat zudem 
jeder nach Maßgabe der Gesetze ein Recht auf Auskunft darüber, welche In-
formationen über ihn in Akten und Dateien gespeichert sind und auf Einsicht 
in ihn betreffende Akten und Dateien. Das Informationsfreiheitsgesetz gewährt 
hingegen grundsätzlich Zugang zu jeglichen amtlichen Informationen der öf-
fentlichen Stellen. 

12 Landesgesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen (Landesinformationsfreiheits-
gesetz - LIFG -) vom 26. November 2008 in der derzeit geltenden Fassung unter: http://www.
landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/jga/page/bsrlpprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-InfFr-
GRPrahmen%3Ajuris-lr00&documentnumber=1&numberofresults=21&showdoccase=1&-
doc.part=R&paramfromHL=true#focuspoint

13 Der Entwurf findet sich unter: http://isim.rlp.de/buerger-und-staat/informationsfreiheit/
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Auf Länderebene gelten darüber hinaus entsprechende Umweltinformationsge-
setze, die den Zugang zu Umweltinformationen regeln.14 Das Recht auf Zugang 
zu Umweltinformationen ist auch in der Verfassung des Freistaats Thüringen - 
in Art. 33 ThürVerf - normiert. Danach hat jeder das Recht auf Auskunft über 
die Daten, welche die natürliche Umwelt in seinem Lebensraum betreffen und 
die durch den Freistaat erhoben worden sind, soweit gesetzliche Regelungen 
oder Rechte Dritter nicht entgegenstehen. 
Zur Vervollständigung ist das auf Bundesebene verabschiedete und auch in den 
Ländern geltende Verbraucherinformationsgesetz15 zu nennen, welches den Zu-
gang zu Verbraucherinformationen regelt. 

Bemerkenswert ist, dass fast alle Bundesländer und auch der Bund detaillierte 
Kostenregelungen zum jeweiligen Informationsfreiheitsgesetz getroffen haben. 
Im Freistaat Thüringen ist das leider noch nicht der Fall und sollte schnellstmög-
lich geändert werden, um eine dem ThürIFG angepasste und bürgerfreundliche 
Kostenregelung rechtlich zu verankern. 

4.2 Länder ohne Informationsfreiheitsgesetz

Die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und 
Sachsen haben nach derzeitigem Stand noch kein Informationsfreiheitsgesetz 
verabschiedet.
In Bayern wird in absehbarer Zeit kein Informationsfreiheitsgesetz in Kraft 
treten. Ein Gesetzesentwurf der Freien Wähler wurde jüngst vom Bayerischen 
Landtag abgelehnt.16 Einige bayerische Kommunen haben jedoch eigene Infor-
mationsfreiheitssatzungen eingeführt. In Sachsen wurde im Koalitionsvertrag 
2014 bis 2019 zwischen der CDU und der SPD festgehalten, dass Bürgerinnen 
und Bürger - gegen angemessene Gebühren – „grundsätzlich Zugang zu be-
hördlichen Informationen und Dokumenten bekommen, wenn nicht wesentliche 
Rechtsgüter, wie der Schutz von personenbezogenen Daten, von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen oder besonderen öffentlichen Belangen entgegenste-

14 Für Thüringen: Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUIG) vom 10. Oktober 2006 
15 Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformationen (Verbrauche-

rinformationsgesetz - VIG) vom 7. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2166, 2725) in der derzeit gelten-
den Fassung unter: http://www.gesetze-im-internet.de/vig/

16 Beschluss des bayerischen Landtags vom 12.11.2014 (Drs. 17/4229) unter: https://
www.bayern.landtag.de /www/ElanTextAblage_WP17/Drucksachen /Folgedrucksa-
chen/0000002500/0000002863.pdf
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hen.”17 In BadenWürttemberg wurde im Koalitionsvertrag zwischen BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD ein Entwurf eines Informationsfreiheits-
gesetzes angekündigt. In der zweiten Jahreshälfte 2014 war es angedacht, einen 
solchen Entwurf in den Landtag einzubringen. Jedoch kam es bis jetzt zu keiner 
Verabschiedung eines Informationsfreiheitsgesetzes. Aktuell wurde ein Eck-
punktepapier der Regierungsfraktionen beschlossen.18

In Hessen ist im Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
unter dem Titel „Regieren: Fair und transparent”, ein Informationsfreiheitsge-
setz für das Bundesland Hessen angekündigt.19 Dazu sollen die Erfahrungen des 
Bundes und der anderen Länder, in denen bereits ein Informationsfreiheitsgesetz 
besteht, ausgewertet werden und Grundlage für eine eigene Regelung bilden. So 
sollen Chancen und Risiken eines solchen Gesetzes zunächst bewertet werden. 
Der Schutz personenbezogener Daten, von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
sen sowie die schutzwürdigen Interessen des Staates sollen auch hier durch ein 
solches Gesetz nicht beeinträchtigt werden. 
In Niedersachsen wird im Koalitionsvertrag20 zwischen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN festgehalten, dass ein modernes Informationsfreiheits- 
und Transparenzgesetz vorgelegt werden soll. Für die öffentlichen Stellen soll 
verpflichtend vorgeschrieben werden, Informationen digital in einem Transpa-
renzregister zu veröffentlichen. Der Informationszugang soll verwehrt werden, 
wenn personenbezogene Daten oder der Schutz öffentlicher Belange entgegen-
stehen. Bislang blieb es in Niedersachen jedoch bei einer Ankündigung eines In-
formationsfreiheitsgesetzes/Transparenzgesetzes. Ein Diskussionsentwurf des 
Justizministeriums sollte bis Ende des Jahres 2014 vorliegen.

4.3 Informationsfreiheit auf Bundesebene 

Seit Anfang des Jahres 2006 ermöglicht das Informationsfreiheitsgesetz des 
Bundes (IFG Bund)21 innerhalb bestimmter Schranken den freien Zugang zu 

17 http://www.sachsen.de/assets/Koalitionsvertrag_CDU_SPD_2014-2019%282%29.pdf S. 
106

18 Nachzulesen unter: http://www.gruene-landtag-bw.de/fileadmin/media/LTF/bawue_grue-
nefraktion_de/bawue_gruenefraktion_de/themen/demokratie_recht/Eckpunkte_IFG_Gru-
ene_SPD_2014-11-25.pdf

19 http://www.gruene-hessen.de/partei/files/2013/12/Koa-Vertrag-gesamt.pdf S. 104.
20 http://www.gruene-niedersachsen.de/fileadmin/docs_lv/downloads/Dokumente/Rot-Grue-

ner_Koalitionsvertrag_Nds_2013_2018_web.pdf S. 78
21 Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722), in der derzeit geltenden 

Fassung unter: http://www.gesetze-im-internet.de/ifg/index.html
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amtlichen Informationen der öffentlichen Stellen des Bundes. Hierzu gehören 
neben den Ministerien auch die nachgeordneten Bundesbehörden. 
Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes ist durch das Deutsche Forschungs-
institut für öffentliche Verwaltung Speyer evaluiert worden. Grundlage hierfür 
ist § 14 Satz 2 IFG, der normiert, dass das Gesetz auf wissenschaftlicher Grund-
lage zu evaluieren ist. Die Evaluation wurde 2012 abgeschlossen und ein um-
fangreicher Evaluationsbericht (565 Seiten) entstand. 
Grundlegend kommen die Verfasser in ihrem Evaluationsbericht zu dem Ergeb-
nis, dass das Informationsfreiheitsgesetz von den Bürgern in Anspruch genom-
men wird, aber die Voraussetzungen für einen Zugang durchaus verbesserungs-
fähig sind. 
In der Kurzfassung22 des Berichts werden sechs Konfliktfelder vorgestellt und 
danach Empfehlungen zur Weiterentwicklung gegeben:
Das erste Konfliktfeld analysiert den Anwendungsbereich des Informationsfrei-
heitsgesetzes (u.a. Antragsteller, Verhältnis IFG zu Spezialvorschriften, Infor-
mationsinteresse). Dem Bericht zufolge handelt es sich bei den Personen, die 
einen Antrag nach dem IFG stellen, überwiegend um Personen, die ein spezi-
elles wirtschaftliches Interesse oder eine persönliche Betroffenheit aufweisen 
(Rechtsanwälte, Journalisten, Interessenverbände, Abgeordnete und persönlich 
Betroffene). Bürgeranfragen verlieren nach Ansicht der befragten Behörden zu-
nehmend an Gewicht. Abgrenzungsprobleme zu Spezialgesetzen werden beim 
Umweltinformationsgesetz und bei spezifischen Akteneinsichtsrechten, u.a. 
nach § 29 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), nach der Zivilprozessord-
nung (ZPO) und der Strafprozessordnung (StPO) gesehen. Der Bericht sieht als 
Empfehlung zur Weiterentwicklung vor, dass unter anderem die Präzisierung in 
verschiedenen Fachgesetzen sinnvoll wäre, z.B. in Form von Verweisungen auf 
das IFG.
Das zweite Konfliktfeld analysiert die Bereiche Bearbeitungsfrist, Verwaltungs-
aufwand sowie Auswirkungen auf die Aufbau- und Ablauforganisation.
Probleme ergeben sich nach dem Bericht hinsichtlich der Bearbeitungsfrist bei 
umfangreichen und komplexen Anfragen sowie bei Drittbeteiligungsverfahren. 
Aufgrund von Personalknappheit und der parallelen Erledigung von Sachaufga-

22 http://www.informationsfreiheit.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesaemter/
LfD/PDF/binary/Informationsfreiheit /Service/Veroeffentlichungen/T%C3%A4tigkeits-
berichte/TB2/Anh%C3%A4nge/Bund/17-4-522-A.pdf (Kurzfassung). Der vollständige 
Evaluationsbericht ist unter http://www.informationsfreiheit.sachsen-anhalt.de/fileadmin/
Bibliothek/Landesaemter/LfD/PDF/binary/Informationsfreiheit/Service/Veroeffentlichun-
gen/T%C3%A4tigkeitsberichte/TB2/Anh%C3%A4nge/Bund/17-4-522-B.pdf abrufbar.



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit21

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

ben neben den Anträgen nach dem IFG könne eine Erledigung nur über Priori-
tätensetzung erfolgen. Im Umkehrschluss dazu kritisieren die Antragsteller die 
sich ziehende Erledigung der Informationsersuchen und die geringen Möglich-
keiten, sich dagegen zur Wehr zu setzen. In vielen Bereichen sind laut dem Be-
richt organisatorische Veränderungen innerhalb der Behörde veranlasst worden. 
Interne Informationsfreiheitsbeauftragte wurden bestellt, bzw. zentrale Anlauf-
stellen zur Entgegennahme und Koordination der Anträge und ihrer Bearbeitung 
wurden eingerichtet. Die Zahl interner Fortbildungen ist relativ gering; dagegen 
nehmen über 50 Prozent der Mitarbeiter an externen Weiterbildungslehrgängen 
teil. Schwerpunkt hierbei ist zunächst primär, den Bekanntheitsgrad der Infor-
mationsfreiheit zu stärken. Als Empfehlung zur Weiterentwicklung des Informa-
tionsfreiheitsgesetzes schlagen die Autoren des Evaluationsberichts die Einrich-
tung eines internen „Kümmerers“ vor, der die Bürger bei ihren Anträgen berät 
und ihnen während des Verfahrens als Ansprechpartner weiter zur Verfügung 
steht. Zudem könne er innerhalb der Behörde als Beratungsstelle bei der Anwen-
dung des IFG dienen.
Das dritte Konfliktfeld betrifft die Kosten. Überwiegend werden keine Gebühren 
erhoben. Dies wird unter anderem damit begründet, dass durch eine Kostenerhe-
bung weiterer Arbeitsaufwand entstehen würde. 
Konfliktfeld vier sind die Ausnahmetatbestände der §§ 3 bis 6 IFG und ihre An-
wendung, Abgrenzung und Auslegung. In der Praxis führe dies dazu, dass häufig 
alle in Betracht kommenden Ablehnungsgründe aufgeführt würden. Als Empfeh-
lung zur Weiterentwicklung wird von den Autoren des Evaluationsberichtes unter 
anderem vorgeschlagen, dass durch eine präzise Formulierung klargestellt werden 
sollte, ob bei dem Vorliegen eines Ausschlussgrundes eine Pflicht oder ein Ermes-
sen zur Ablehnung des Informationszugangs besteht.
Das fünfte Konfliktfeld beinhaltet die Problematik des Zusammenspiels zwischen 
dem Informationsfreiheitsgesetz und dem in-camera-Verfahren gemäß § 99 Abs. 2 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Die Behörden auf Bundesebene sprechen 
sich dafür aus, die Rolle der Bundesbeauftragten für Informationsfreiheit zu prä-
zisieren und ihre Befugnisse, weg von einer nur außergerichtlichen Streitschlich-
tungsstelle, zu erweitern. 
Schließlich greift das sechste Konfliktfeld die Frage nach Strategien zur Kon-
fliktprävention, etwa der proaktiven Informationsveröffentlichung, auf. Die Mehr-
heit der Behörden würde bereits selbst seit Inkrafttreten des IFG des Bundes im 
Jahre 2006 eine proaktive Informationsstrategie verfolgen, etwa durch Interne-
tauftritte, Broschüren, Printmedien und Informationsveranstaltungen. Als Ziel 
würde damit unter anderem die Transparenz der politischen Ziele und Aktivitäten 
der Behörden verfolgt. Während zu bestimmten Themen und Stichworten Infor-



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 22

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

mationen veröffentlicht würden, stünden die Behörden jedoch einer Veröffent-
lichung von Listen oder Verzeichnissen und der Schaffung eines gemeinsamen 
Dokumentenregisters eher skeptisch gegenüber. Die Skepsis beruhe auf der Be-
fürchtung, dass durch diese Art der Veröffentlichung der Missbrauch gefördert 
werden könne. Inwieweit ein solches Register diesen „Gefahren“ Vorschub leisten 
könnte, ist für die Autoren des Evaluationsberichts indes nicht ersichtlich.
Ein Gesetzentwurf zur Stärkung von Informationsfreiheit und Transparenz un-
ter Einschluss von Verbraucher- und Umweltinformationen“ (BT Drs. 17/13467) 
wurde durch die SPD-Fraktion im Jahr 2013 in den Bundestag eingebracht. Der 
Entwurf sah vor, dass das Informationsfreiheitsgesetz (IFG), das Umweltinfor-
mationsgesetz (UIG) und das Verbraucherinformationsgesetz (VIG) zu einem 
einheitlichen Informationszugangsgesetz zusammengefasst werden sollten. Zu-
dem sollte auch die Stellung des damaligen Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit gestärkt und eine Veröffentlichung von 
bestimmten Informationen verpflichtend festgeschrieben werden. Im Innenaus-
schuss wurde der Entwurf mit den Stimmen von den Fraktionen CDU/CSU und 
FDP abgelehnt. Der Bundestag schloss sich dem an.

Schließlich ist auch das auf Bundesebene existierende Umweltinformationsge-
setz23 zu nennen, welches den Zugang zu Umweltinformationen regelt.

4.3.1 Informationsfreiheit ins Grundgesetz? 

Im Mai 2012 wurde ein Gesetzentwurf der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN in den Bundestag eingebracht. Dieser hatte zum Inhalt, dass das 
Informationszugangsrecht in Art. 5 Grundgesetz (GG) in einem neuen Absatz 
2a als Grundrecht mit folgendem Wortlaut eingefügt werden sollte (BT Drs. 
17/9724):
„Art. 5 Abs. 2a GG
Jeder hat das Recht auf Zugang zu Informationen öffentlicher Stellen sowie 
zu Informationen nicht-öffentlicher Stellen, soweit diese öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen. Der Zugang zu Informationen sonstiger nicht-öffentlicher Stellen 
ist zu gewährleisten, soweit dies, insbesondere zum Schutz der Verbraucher oder 
der natürlichen Lebensgrundlagen, den überwiegenden Interessen der Allge-
meinheit dient. Das Nähere wird bundesgesetzlich geregelt.“ 

23 Umweltinformationsgesetz des Bundes (UIG-Bund) vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I, 
S. 3704)



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit23

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

Auch die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten hatte sich in Ihrer 
Entschließung vom 28. November 201124 dafür ausgesprochen, den Anspruch 
auf freien Zugang zu amtlichen Informationen in das Grundgesetz und in die 
Landesverfassungen - soweit noch nicht geschehen - aufzunehmen. Eine verfas-
sungsrechtliche Verankerung der Informationsfreiheit sei geboten, da Transpa-
renz eine wesentliche Grundlage für eine funktionierende freiheitlich demokra-
tische Gesellschaft darstelle.
In der Anhörung des Innenausschusses des Bundestages ist dieser Gesetzesent-
wurf jedoch auf Zurückhaltung gestoßen. Unter anderem wurde damit argumen-
tiert, dass bereits durch die bestehenden Informationsfreiheitsgesetze der Bun-
desländer und des Bundes das Zugangsrecht umgesetzt sei.25 Der Gesetzentwurf 
wurde schließlich abgelehnt. Mit ihrer am 28. November 2013 gefassten Ent-
schließung zu den Forderungen für die neue Legislaturperiode forderte die Kon-
ferenz der Informationsfreiheitsbeauftragen erneut, den Anspruch auf freien Zu-
gang zu amtlichen Informationen endlich in alle Verfassungen aufzunehmen.26 

4.3.2 Die Novellierung des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG)

Am 1. September 2012 trat das geänderte Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 
in Kraft.27 Es umfasst erstmals auch Verbraucherprodukte im Sinne des Pro-
duktsicherheitsgesetzes (z.B. Haushaltsgeräte, Möbel). Durch das VIG soll der 
Markt transparenter gestaltet und hierdurch der Schutz der Verbraucherinnen 
und Verbraucher vor gesundheitsschädlichen oder sonstigen unsicheren Erzeug-
nissen und Verbraucherprodukten sowie vor Täuschung beim Verkehr mit Er-
zeugnissen und Verbraucherprodukten verbessert werden.
Mit der Novellierung des VIG war zudem auch die Änderung von Veröffent-
lichungspflichten nach § 40 Abs. 1a des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches (LFGB) verbunden. Nach dieser Vorschrift informiert die zuständige 
Behörde die Öffentlichkeit unter Nennung der Bezeichnung des Lebensmittels 
oder Futtermittels und des Lebensmittel- oder Futtermittelunternehmens, unter 
dessen Namen oder Firma das Lebensmittel oder Futtermittel hergestellt oder 
behandelt wurde oder in den Verkehr gelangt ist, wenn die festgelegten Grenz-
werte / Höchstgehalte / Höchstmengen im Anwendungsbereich des LFGB über-

24 http://www.lda.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.277150.de?_aria=ae 
25 http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/40412887_kw39_pa_inneres/209284
26 Nachzulesen unter: http://www.tlfdi.de/imperia/md/content/datenschutz/entschliessungen/

ifk/entschlie__ung_ forderung_neue_legislaturperiode_2_.pdf
27 VIG in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2166, 2725), geän-

dert durch Artikel 2 Absatz 34 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 
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schritten sind, sowie über alle sonstigen Verstöße gegen Hygienevorschriften 
oder Vorschriften, die dem Schutz der Gesundheit oder dem Schutz vor Täu-
schung der Verbraucherinnen oder Verbraucher dienen.
Die Art und Weise der Veröffentlichung wurde jedoch nicht gesetzlich vor-
geschrieben. Einige Bundesländer informierten daher die Öffentlichkeit über 
eingerichtete Internetportale. Dies wurde durch Verwaltungsgerichte unter an-
derem mit der Begründung gestoppt, dass unverhältnismäßig in die Rechte der 
betroffenen Unternehmen eingegriffen wurde. Hierzu positionierte sich auch 
die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten, die im Juni 201328 in einer 
Entschließung die Nachbesserung der Veröffentlichungspflichten für Hygiene-
verstöße forderte und im Fachdialog mit den Ländern ein Transparenzsystem 
anmahnte, das in eine rechtskonforme und effektive Gesamtkonzeption einge-
bunden werden solle.

4.3.3 Whistleblowerschutz

Die Enthüllungen des ehemaligen amerikanischen Mitarbeiters der NSA, Ed-
ward Snowden, im Juni 2013 haben einen der größten Überwachungsskandale 
der Menschheit aufgedeckt. 
„Wenn es solche Leute wie Snowden nicht gäbe, würden wir auf solche Par-
allelwelten der Geheimdienste nicht gestoßen werden“, so das erste Fazit des 
Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragten, Dr. Lutz Hasse.29 Seine bereits im 
Sommer 2013 getätigte Äußerung, ein solches Verhalten könne als heldenhaft 
angesehen werden, stieß zunächst nicht auf Wohlwollen, dürfte inzwischen aber 
einhellige Auffassung sein.
Um solche Hinweisgeber besser zu schützen, hat Anfang November 2014 die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Entwurf eines Gesetzes zur För-
derung von Transparenz und zum Diskriminierungsschutz von Hinweisgebe-
rinnen und Hinweisgebern (Whistleblower-Schutzgesetz) in den Bundestag 
eingebracht.30 Es soll Hinweisgebern arbeits- bzw. dienstrechtlichen Diskrimi-
nierungsschutz bieten und regeln, unter welchen Voraussetzungen sie sich an 
eine außerbetriebliche Stelle bzw. andere zuständige Behörde oder außerdienst-
liche Stelle bzw. direkt an die Öffentlichkeit wenden dürfen. Zudem sollen Hin-
weisgeber unter bestimmten Voraussetzungen straffrei gestellt werden.

28 Nachzulesen unter: http://www.tlfdi.de/imperia/md/content/datenschutz/entschliessungen/
ifk/entschlie__ung_ifk_verbraucher_durch_mehr_transparenz_sch__tz.pdf

29 10. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz: Öffentlicher Bereich 2012/2013 S. 22
30 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/030/1803039.pdf, Drucksache 18/3039
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Es bleibt mit Interesse zu beobachten, ob ein Gesetz hierzu vom Bundestag ver-
abschiedet werden wird. Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten 
forderte bereits in ihrer Entschließung vom 28. November 2013 einen gesetzlich 
geregelten effektiven Schutz von Whistleblowern.31

31 Nachzulesen unter: http://www.tlfdi.de/imperia/md/content/datenschutz/entschliessungen/
ifk/entschlie__ung_ forderung_neue_legislaturperiode_2_.pdf
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5. Informationsfreiheit auf europäischer Ebene

5.1 Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 
(Transparenzverordnung)

Die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates von 2001 gilt für 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Kommission (Nr. 1049/2001).32 Nach dieser Verordnung hat jeder 
Unionsbürger sowie jede natürliche und juristische Person mit ihrem Wohnsitz 
oder Sitz in einem Mitgliedsstaat ein Zugangsrecht zu Dokumenten des Europä-
ischen Parlaments, des Rates und der Kommission. Der Antrag kann abgelehnt 
werden, sofern eine in Art. 4 der Verordnung aufgeführte Ausnahmeregelung 
(z. B. Schutz personenbezogener Daten) einschlägig ist. Die Anträge sind inner-
halb von 15 (!) Arbeitstagen zu beantworten. Wird der Zugang verwehrt, kann 
sich der Antragsteller an den Europäischen Bürgerbeauftragten wenden, dessen 
Entscheidung aber nicht rechtsverbindlich ist, oder Klage beim Gericht der Eu-
ropäischen Union erheben und bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen.

32 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 
2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Kommission unter: http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/r1049_
de.pdf
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5.2 Änderung PSIRichtlinie – Umsetzung 2015

Am 17. November 2003 wurde die Richtlinie über die Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen Sektors - kurz PSI (Public-Sector-Information) 
-Richtlinie - verabschiedet.33 Mit dieser Richtlinie verfolgt der europäische Ge-
setzgeber das Ziel, die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen 
Sektors zu vereinfachen. Die Informationen, auf die zugegriffen werden können, 
sollen klar und für potentielle Interessenten leichter nutzbar sein. 
Die Bundesrepublik Deutschland setzte die PSI-Richtlinie durch die Schaffung 
des Informationsweiterverwendungsgesetzes (IWG) vom 13. Dezember 2006 
um.34 Im Unterschied zu den Informationsfreiheitsgesetzen, die den Zugang zu 
amtlichen Informationen regeln, wurde durch das Informationsweiterverwen-
dungsgesetz die rechtliche Grundlage für die Weiterverwendung von Informa-
tionen öffentlicher Stellen geschaffen, die diese im Rahmen ihrer öffentlichen 
Aufgaben erstellen und für eine Weiterverwendung zur Verfügung stellen. Die 
Weiterverwendung ist gemäß § 2 Nr. 3 IWG jede Nutzung von Informationen, 
die über die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe hinausgeht und in der Re-
gel auf die Erzielung von Entgelt gerichtet ist. Die Weiterverwendung unter-
scheidet sich von dem öffentlichen Auftrag, für den die Information erstellt 
wurde (als Beispiel: Nutzung von Qualitätsberichten eines Krankenhauses in 
öffentlich-rechtlicher Trägerschaft (Erstellung ist öffentliche Aufgabe) für die 
Entwicklung eines Suchportals für Krankenhäuser durch eine private Person 
(Weiterverwendung der Informationen)). Die intellektuelle Wahrnehmung einer 
Information und die Verwertung des dadurch erlangten Wissens stellen jedoch 
regelmäßig keine Weiterverwendung dar. Über Anfragen auf Weiterverwendung 
von Informationen entscheidet nach § 4 IWG die öffentliche Stelle innerhalb von 
20 Arbeitstagen nach Eingang der Anfrage. Dabei kann die öffentliche Stelle 
für die Weiterverwendung Nutzungsbestimmungen festlegen und Entgelte ver-
langen.
2013 erfuhr die Richtlinie eine Novellierung, die am 18. Juli 2013 nach der Zu-
stimmung im Europäischen Parlament in Kraft trat.35 Die Änderung sieht unter 

33 Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 
über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors unter: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:DE:PDF

34 Informationsweiterverwendungsgesetz vom 13. Dezember 2006 (IWG) (BGBl. I S. 2913)
35 Richtlinie 2013/37/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur 

Änderung der Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informationen des 
öffentlichen Sektors unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=O-
J:L:2013:175:FULL&from=DE
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anderem eine Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Bibliotheken, Museen 
und Archive vor. Als wichtigste Änderung legt die Richtlinie den Mitgliedstaa-
ten eine Verpflichtung auf, alle Dokumente weiterverwendbar zu machen, es sei 
denn, der Zugang ist im Rahmen der nationalen Vorschriften über den Zugang 
zu Dokumenten oder durch die in der Richtlinie niedergelegten Ausnahmen ein-
geschränkt oder ausgeschlossen. In der novellierten Fassung der PSI-Richtlinie 
wurde somit keine Verpflichtung aufgenommen, den Zugang zu Informationen 
zu gestatten. Diese bleiben weiterhin den bestehenden Informationsfreiheitsge-
setzen und anderen Gesetzen vorbehalten.
Zur Erleichterung der Weiterverwendung sollen die Mitgliedstaaten die für die 
Weiterverwendung verfügbaren Dokumente in offenen, maschinenlesbaren For-
maten und zusammen mit den zugehörigen Metadaten zugänglich machen. Die 
Gebühren, sollen, soweit sie überhaupt erhoben werden, grundsätzlich auf die 
„Grenzkosten“ beschränkt sein, d. h. die Kosten sollen den Aufwand für die 
Erfassung, Erstellung, Reproduktion und Verbreitung zuzüglich einer angemes-
senen Gewinnspanne nicht übersteigen. In der geänderten Richtlinie wird die 
Europäische Kommission zudem aufgefordert, die Mitgliedstaaten bei der Um-
setzung der neuen Vorschriften zu unterstützen, indem sie entsprechende Leit-
linien für empfohlene Standardlizenzen, Datensätze und Gebühren für die Wei-
terverwendung von Dokumenten herausgibt. Dies hat sie Mitte Juli 2014 mit der 
Bekanntmachung der „Leitlinien für empfohlene Standardlizenzen, Datensätze 
und Gebühren für die Weiterverwendung von Dokumenten“36 getan.
Die Bundesrepublik Deutschland sowie die anderen Mitgliedstaaten der EU ha-
ben nach dem Inkrafttreten der Richtlinie zwei Jahre, also bis zum 18. Juli 2015, 
Zeit, die Änderungen in nationales Recht umzusetzen. Dies soll in der Bundes-
republik Deutschland durch die Änderungen im IWG vorgenommen werden. 
Die Bundesregierung wird den bereits vorhandenen Gesetzentwurf voraussicht-
lich im Januar 2015 beschließen, sodass der Bundesrat dann im März 2015 seine 
Stellungnahme abgeben kann. 

36 Bekanntmachung der Kommission: Leitlinien für empfohlene Standardlizenzen, Datensätze und 
Gebühren für die Weiterverwendung von Dokumenten (2014/C 240/01) unter: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0724%2801%29&from=DE
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6. Informationsfreiheit und Open Data/ Open Government

Die Informationskultur gewinnt eine im-
mer höhere Bedeutung in unserer Gesell-
schaft. Mehr als 70 v. H. der Thüringer 
Bevölkerung nutzt das Internet.37 Wir 
sind immer stärker vernetzt und wollen 
die Informationen möglichst schnell, 
einfach und überall verfügbar. Diese Er-
wartung überträgt sich auch auf die Po-
litik und die öffentliche Verwaltung. So 

hat in einem modernen Staat der Begriff „Open Government“ eine wichtige 
Bedeutung. Er beschreibt ein offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln, 
das geprägt ist von Transparenz, Kooperation und Partizipation. Unter „Open 
Data“ ist die offene und freie Verfügbarkeit der Daten bzw. Informationen öf-
fentlicher Stellen zu verstehen. Lange, umständliche und mit Kosten verbundene 
Antragsverfahren können dadurch vermieden werden.
Im Freistaat Thüringen soll das offene Regierungs- und Verwaltungshandeln 
unter anderem durch ein zentrales Thüringer Informationsregister umgesetzt 
werden.38

6.1 E Governmentstrategie in Thüringen und im Bund

Für die Erstellung einer E-Government-Landesstrategie für den Freistaat Thü-
ringen ist das Thüringer Finanzministerium federführend.39 An deren Erarbei-
tung sind jedoch alle Thüringer Ministerien und die Thüringer Staatskanzlei 
beteiligt. Zudem nimmt der Thüringer Landesrechnungshof an den Abstimmun-
gen in beratender Funktion teil. Die Thüringer Landesregierung versteht unter 
E-Government die „durchgängig elektronische Abbildung geschäftlicher Pro-
zesse im Zusammenhang mit Regieren und Verwalten auf allen Ebenen, d.h. 
sowohl der Prozesse zwischen Bürgern bzw. Unternehmen und der Verwaltung 
als auch der Prozesse innerhalb der verschiedenen Verwaltungsebenen. Die Ein-
führung von E-Government zielt im Kern auf die Umgestaltung von Geschäfts-

37 http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tfm/egovernment/it_strategie_130514.pdf, S. 3
38 Weiter Ausführungen hierzu unter Punkt 14
39 http:/ /www.parldok.thueringen.de /ParlDok /dokument /52068 /e-government-strate-

gie-f%C3%BCr-th%C3%BCringen-.pdf



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 30

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

prozessen. Hier ist eine Rückkopplung zu Organisation, Strukturen und Inhalten 
erforderlich, zudem sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen herzustellen.“40 
Am 13. Mai 2014 wurde die Strategie für E-Government und IT des Freistaats 
Thüringen veröffentlicht.41 Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Strategie ge-
hören u.a. die Orientierung des E-Government-Angebots am Nutzen der Bürger, 
Unternehmen und Institutionen, ein offenes Regierungs- und Verwaltungshan-
deln, leichte und einfache Zugänglichkeit von Daten und Informationen, In-
formationssicherheit bei Austausch der Daten, die Steigerung der Effizienz des 
Verwaltungshandelns, Vereinheitlichung und bedarfsgerechte Gestaltung der 
IT-Landschaft sowie die Kooperation mit Bund, Ländern und Kommunen. 
Die strategische Gesamtverantwortung für E-Government und den IT-Einsatz 
in der Thüringer Landesverwaltung nimmt derzeit der IT-Beauftragte des Frei-
staats Thüringen wahr.42 Konkrete Planungen für ein Thüringer E-Govern-
ment-Gesetz gibt es derzeit nach Kenntnis des TLfDI noch nicht. 

Im Bund ist am 1. August 2013 das Gesetz zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften (E-Government-Gesetz) 
in Kraft getreten.43 Das Gesetz gilt für Bundesbehörden sowie für Landes- und 
Kommunalbehörden, soweit sie Bundesrecht ausführen. Ziel des Gesetzes ist die 
Erleichterung der elektronischen Kommunikation des Bürgers mit der Verwal-
tung. Auch soll es dem Bund, den Ländern und Kommunen ermöglicht werden, 
einfache, nutzerfreundliche und effiziente elektronische Verwaltungsdienste an-
zubieten.44 Dies beinhaltet zum Beispiel auch die Eröffnung eines De-Mail-Zu-
gangs, ein erleichtertes elektronisches Bezahlen in Verwaltungsverfahren sowie 
die Zulassung weiterer Technologien zur elektronischen Ersetzung der Schrift-
form. Der TLfDI kritisierte dieses Gesetz, da keine Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung sichergestellt ist.45

Das Bundeskabinett hat am 20. August 2014 die „Digitale Agenda 2014 - 2017“ 
beschlossen, die den Rahmen für das Handeln der Bundesregierung bei der Di-

40 http://www.thueringen.de/th5/tfm/egovernment/vorwort/
41 Das gesamte Strategiepapier kann unter folgendem Link nachgelesen werden: http://www.thu-

eringen.de/imperia/md/content/tfm/egovernment/it_strategie_130514.pdf
42 http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tfm/egovernment/it_strategie_130514.pdf, S. 4
43 E-Government-Gesetz vom 25. Juli 2013 (EGovG), BGBl. I S. 2749
44 BMI, „IT und Netzpolitik“ unter: http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/IT-Netzpolitik/E-Go-

vernment/E-Government-Gesetz/e-government-gesetz_node.html
45 Siehe hierzu 10. Tätigkeitsbericht des TLfDI zum Datenschutz: Öffentlicher Bereich; Punkt 2.4
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gitalisierung aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche festlegen soll.46 Mit dem 
Regierungsprogramm „Digitale Verwaltung 2020“ soll zudem der Rahmen für 
eine effektive, transparente, effiziente, barrierefreie, bürger- und unternehmens-
freundliche Verwaltung geschaffen werden.47 
Mit der im Juni 2013 beschlossenen Open-Data-Charter bekennen sich die 
G8-Staaten zu einer breiten Veröffentlichung von Verwaltungsdaten gemäß 
Open-Data.48 Die Bundesregierung hat sich im Anschluss daran mit den Bundes-
ländern im IT-Planungsrat verpflichtet, einen nationalen Aktionsplan aufzustel-
len, der Maßnahmen für die weitere Öffnung von Verwaltungsdaten festlegt.49

46 nachzulesen unter: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs /Downloads /DE/Broschue-
ren/2014/regierungsprogramm-digitale-verwaltung-2020.pdf;jsessionid=D1E2BB5F76E-
689D038079C785EDE7A76.2_cid364?__blob=publicationFile

47 http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/regierungspro-
gramm-digitale-verwaltung-2020.html

48 G8 Open Data Charta: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/207772/Open_Data_Charter.pdf

49 http: / /www.bmi.bund.de / SharedDocs /Downloads /DE /Broschueren /2014 /aktions-
plan-open-data.pdf?__blob=publicationFile
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7. Ziel der Informationsfreiheit

7.1 Wofür brauchen wir Informationsfreiheit?

Das Recht der Informationsfreiheit ist in Deutschland ein relativ junges und 
neues Rechtsgebiet. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 1969 in einem 
Beschluss festgestellt, dass es „zu den elementaren Bedürfnissen des Menschen 
gehört, sich aus möglichst vielen Quellen zu unterrichten, das eigene Wissen zu 
erweitern und sich so als Persönlichkeit zu entfalten.“ (BVerfG, Beschluss vom 
03. Oktober 1969 - 1 BvR 46/65 - Rn. 28 juris).
Durch die Einführung eines Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes 2007 und 
dessen Novellierung im Jahr 2012 erfolgte ein Paradigmenwechsel. Das bis da-
hin geltende und tief in den Amtsstuben verwurzelte Prinzip des Amtsgeheim-
nisses wurde umgewandelt zu einem grundsätzlich voraussetzungslosen und 
umfassenden Anspruch auf Zugang zu Informationen, die bei den öffentlichen 
Stellen vorhanden sind. Dieser Paradigmenwechsel ist nicht einfach zu verwirk-
lichen. Er ist in seinem Ausmaß sowohl den Bürgern als auch den öffentlichen 
Stellen noch nicht hinreichend bekannt, sodass sich die Auswirkungen dieses 
Wechsels erst in weiterer Zukunft zeigen werden. 
Durch das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz soll der Zugang zu den bei den 
öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen gewährleistet werden, sodass 
sich die Bürger eine hinreichende Sachkenntnis aneignen können, um an der 
Willensbildung im öffentlichen Sektor teilzuhaben und sich an Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen (Drs. 5/4986 zu § 1 ThürIFG). Hierdurch soll eine grö-
ßere Nachvollziehbarkeit, Akzeptanz und Legitimität des öffentlichen Handelns 
und der zugrunde liegenden politischen Beschlüsse bewirkt und mittelbar die 
demokratische Kontrolle gefördert werden (Drs. 5/4986 zu § 1 ThürIFG). Die 
mit dem Informationsfreiheitsgesetz mittelbar verfolgten Ziele einer gesteigerten 
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Akzeptanz des staatlichen Handelns und einer stärkeren Mitwirkung der Bürger 
an politischen Prozessen sind aus Sicht des Thüringer Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) noch nicht erfüllt, da die 
Bürgerinnen und Bürger eher verhalten von dem Recht auf Informationszugang 
Gebrauch machen.
Der Zugang zu amtlichen Informationen wird allerdings auch nicht schrankenlos 
gewährt, insbesondere sind der Schutz personenbezogener Daten und der Schutz 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfassungsrechtlich geboten. Daher 
sind diese Rechte mit dem Recht auf Informationszugang in einen Ausgleich 
zu bringen. Dies kann folglich auch dazu führen, dass der Informationszugang 
nicht in Gänze gewährt werden muss. Das Thüringer Informationsfreiheitsge-
setz enthält diverse Ausnahmen vom Anwendungsbereich (§ 2 ThürIFG) sowie 
eine Vielzahl von Ausnahmetatbeständen (§§ 7 - 9 ThürIFG).50 Dies ist mit dem 
Ziel, dass die Öffentlichkeit von amtlichen Informationen der Regelfall und die 
Verweigerung des Zugangs ein Ausnahmefall sein soll, schwer vereinbar, sodass 
die Ausnahmetatbestände grundsätzlich eng auszulegen sind. Das sollte auch 
von den öffentlichen Stellen praktiziert werden. Leider hat die Amtsverschwie-
genheit noch immer einen zu hohen Stellenwert. Diesen Stellenwert gilt es daher 
neu zu bewerten, in Richtung Transparenz der öffentlichen Verwaltung.

50 Zu den Ausschlussgründen siehe hierzu Punkt 9.4 „Verfahren“ 
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8. Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten

8.1 Die Konferenzen der Informationsfreiheitsbeauftragten in 
Deutschland

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland (IFK) ist 
ein Gremium, das aus den Informationsfreiheitsbeauftragten besteht, die in ih-
rem Land über ein entsprechendes Informationsfreiheitsgesetz verfügen. Sie ist 
damit das Pendant zur Konferenz der Datenschutzbeauftragten. Derzeit (Stand: 
2. Januar 2015) besteht die Konferenz aus den Mitgliedern der Bundesländer 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-
stein, Thüringen und dem Bund. Die Konferenz beschäftigt sich mit aktuellen 
Themen und Fragen der Informationsfreiheit und fasst hierzu Entschließungen.51 
Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten tagt zweimal jährlich un-
ter wechselndem Vorsitz. Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit (TLfDI) hat in seiner Funktion als Landesbeauf-
tragter für die Informationsfreiheit im Jahr 2013 erstmals den Vorsitz der Kon-
ferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland übernommen. Die 
Konferenz tagte am 27. Juni 2013 und am 28. November 2013 jeweils in Erfurt. 
Die Sitzungen der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten sind grund-
sätzlich öffentlich.
Im Rahmen der 26. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutsch-
land in Erfurt wurden vier Entschließungen gefasst. 
Angesichts der Enthüllungen über umfassende und anlasslose Überwachungs-
maßnahmen des US-amerikanischen und des britischen Geheimdienstes forder-
te die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten die Verantwortlichen in 

51 Entschließungen im Berichtszeitraum, siehe Anlage 5
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Deutschland und Europa auf, für Transparenz auf nationaler und internationaler 
Ebene zu sorgen. Ferner hielt die Konferenz die pauschale Ausnahme der Nach-
richtendienste des Bundes und der Länder vom Anwendungsbereich der Infor-
mationsfreiheitsgesetze des Bundes und der Länder für nicht hinnehmbar und 
erwartete von den Gesetzgebern entsprechende Verbesserungen.
Besonderes Augenmerk galt in einer weiteren Entschließung auch der Presse-
freiheit: Die Informationsfreiheitsbeauftragten hielten und halten es für notwen-
dig, klarere rechtliche Regelungen für eine effektive und aktuelle journalistische 
Recherche bei Behörden zu schaffen, die allen Journalisten eine aktuelle und 
profunde Berichterstattung ohne abschreckende Kosten oder sonstige Hürden 
ermöglicht. Im Nachgang zu dieser Entschließung wurde in einem Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts NRW vom 18. Dezember 2013 (Az.: 5 A 413/11 Rn. 
109) sogar auf diese Entschließung hingewiesen und das Gericht machte sich 
deren Aussagen zu Eigen.
Die Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der Länder sehen zudem 
die Weiterentwicklung der bestehenden Informationsfreiheitsrechte um aktive 
Veröffentlichungspflichten als unerlässlich an. Sie halten zur Umsetzung von 
Open Data - also der aktiven Bereitstellung öffentlicher Informationen im Inter-
net - eine klare gesetzliche Grundlage für erforderlich und empfehlen in ihrem 
Positionspapier zur Entschließung „Open Data stärkt die Informationsfreiheit“ 
Eckpunkte für deren Ausgestaltung. Neben klareren Regelungen zu Veröffent-
lichungen von Daten sollte es einen subjektiven, durchsetzbaren Anspruch auf 
die Veröffentlichung geben. Öffentlich bereitgestellte Daten dürften darüber 
hinaus auch nicht durch Verwendungsbeschränkungen blockiert werden. Die 
Kosten der Verwaltung könnten durch Open Data langfristig reduziert werden. 
Eine proaktive Bereitstellung von Informationen erspare zudem die Bearbeitung 
individueller Informationszugangsanträge. 
Die Informationsfreiheitsbeauftragten sehen auch Nachbesserungsbedarf bei 
der Veröffentlichung von Hygieneverstößen im Lebensmittelbereich. Durch eine 
Reihe verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen sind Veröffentlichungen von 
Hygieneverstößen auf eigens dafür geschaffenen Internetplattformen einiger 
Bundesländer unter anderem deshalb gerichtlich gestoppt worden, weil die ge-
setzliche Grundlage eine Veröffentlichung schon bei geringen Verstößen zulasse 
und keine Grenze für die Dauer der Veröffentlichung existiere. Damit würde 
unverhältnismäßig in die Rechte der betroffenen Unternehmen eingegriffen. Die 
Informationsbeauftragten des Bundes und der Länder fordern daher, die gesetz-
liche Grundlage zu überarbeiten und im Fachdialog mit den Ländern ein Trans-
parenzsystem zu schaffen, das in eine rechtskonforme und effektive Gesamtkon-
zeption eingebunden wird.
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Am 28. November 2013 tagte die Konferenz ein weiteres Mal in der Landes-
hauptstadt Erfurt. Angesichts damaliger Presseberichte zeigten sich die Infor-
mationsfreiheitsbeauftragten zu dieser Zeit besorgt darüber, dass der damalige 
amtierende Bundesinnenminister wohl beabsichtigte, den Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit Ablauf des 16. Dezembers 
2013 aus seinem Amt zu verabschieden, ohne dass ein neuer Bundesbeauftrag-
ter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit vom Deutschen Bundestag 
gewählt sei. In einem solchen Fall wäre die Dienststelle des Bundesbeauftrag-
ten für einen unbestimmten Zeitraum führungslos gewesen und der Datenschutz 
und die Informationsfreiheit hätten eine Schwächung erfahren. Diese Vakanz 
trat schließlich jedoch nicht ein. Frau Voßhoff wurde vom Deutschen Bundestag 
am 19. Dezember 2013 gewählt und übernahm am 6. Januar 2014 das Amt als 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.
Verstärktes Augenmerk galt in dieser 27. Konferenz der Informationsfreiheits-
beauftragten der Entschließung „Forderungen für die neue Legislaturperiode: 
Informationsrechte der Bürgerinnen und Bürger stärken!“ Der freie Zugang zu 
den Informationen der öffentlichen Stellen muss aus Sicht der Informationsfrei-
heitsbeauftragten auch in der Bundesrepublik Deutschland ein fester Bestandteil 
der verfassungsrechtlich garantierten Rechte werden. Die Konferenz forderte 
dabei unter anderem, den Anspruch auf freien Zugang zu amtlichen Informati-
onen endlich in alle Verfassungen aufzunehmen, einen gesetzlichen effektiven 
Schutz von Whistleblowern und ein einheitliches Informationsrecht zu schaffen, 
Transparenz der Kooperationen auch zwischen privaten und wissenschaftlichen 
Einrichtungen sicherzustellen, die im Rahmen der Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben für staatliche Stellen – einschließlich der Sicherheitsbehörden – tätig 
sind, sowie die Ausblendung der Nachrichtendienste aus dem Informationsan-
spruch der Bürger abzuschaffen.
Im Jahr 2014 übernahm der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und In-
formationsfreiheit den Konferenzvorsitz. 
Auf der 28. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
standen in Hamburg drei Entschließungen im Mittelpunkt.
So stellte die Konferenz fest, dass das Urheberrecht nicht der Geheimhaltung 
diene und deshalb die mit steuerlichen Mitteln oder zur Erfüllung einer öffent-
lichen Aufgabe erstellten Vermerke grundsätzlich frei zugänglich sein müssen. 
Nur in einigen Ausnahmefällen könnten von Dritten erbrachte Gutachten urhe-
berrechtlich geschützt sein. Hier sollte sich jedoch der öffentliche Auftragge-
ber von vornherein das Recht zur Veröffentlichung einräumen lassen, um seiner 
Pflicht nach den Informationsfreiheitsgesetzen nachkommen zu können.
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In einer weiteren Entschließung stellte die Konferenz fest, dass der Staat, egal in 
welcher Rechtsform er handelt, zur Herausgabe von Informationen verpflichtet 
sein soll. Eine Flucht vor der Informationsfreiheit ins Privatrecht müsse vermie-
den werden.
Schließlich forderte die Konferenz in ihrer dritten Entschließung die öffentlichen 
Stellen dazu auf, amtliche Informationen nur über solche Medien zu verbreiten, 
über die sie die Kontrolle haben, und dies nicht privaten Anbietern zu überlassen. 
Auf der 29. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten lag das Augen-
merk auf drei Entschließungen. In der Entschließung „Mehr Transparenz bei 
technischen Ermittlungsmethoden“ forderte die Konferenz die Gesetzgeber des 
Bundes und der Länder auf, die bestehenden Verpflichtungen zur Erstellung und 
Veröffentlichung von Statistiken auf alle Maßnahmen im Rahmen verdeckter 
Ermittlungsmethoden auszudehnen und sie durch die Angabe der Anzahl der 
Betroffenen so aussagekräftig zu gestalten, dass sich der Effekt für die Bevölke-
rung klar erkennen lasse. Die Transparenz der Arbeit von Sicherheitsbehörden 
sei Voraussetzung für eine effiziente demokratische Kontrolle und Grundlage 
für die Beurteilung der Angemessenheit des staatlichen Eingriffshandelns. 
In ihrer Entschließung „Unabhängige und effektive Informationsfreiheitsauf-
sicht unabdingbar!“ forderte die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftrag-
ten die Gesetzgeber in Bund und Ländern auf, sofern noch nicht geschehen, die 
Kontroll- und Beratungskompetenzen der Informationsfreiheitsbeauftragten um 
das Umwelt- und das Verbraucherinformationsrecht zu erweitern und die Infor-
mationsfreiheitsbeauftragten mit ausreichenden personellen und sachlichen Mit-
teln auszustatten, damit sie ihren gesetzlichen Kontroll- und Beratungsaufgaben 
nachkommen können.
In der weiteren Entschließung „Open Data muss in Deutschland Standard wer-
den!“ forderte die Konferenz in diesem Zusammenhang die Länder auf, die 
Zusammenarbeit mit dem Bund zu verstärken und ebenfalls, soweit noch nicht 
geschehen, eine E- und Open-Government-Strategie zu entwickeln. Die Regie-
rungsprogramme sollten zügig in die Tat umgesetzt und insbesondere gesetzlich 
verpflichtende Open-Data-Regelungen in Deutschland geschaffen werden.
Die Entschließungen, Tagesordnungen und die Protokolle der Sitzungen sind im 
Internet veröffentlicht und auf der Homepage des TLfDI (www.tlfdi.de) abrufbar.

8.2  Arbeitskreis Informationsfreiheit

Die Sitzungen der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutsch-
land werden von dem Arbeitskreis Informationsfreiheit vorbereitet. Zudem bie-
tet dieser Arbeitskreis die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen, Fra-
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gestellungen und Probleme länderübergreifend auszutauschen. Der Arbeitskreis 
tagt zweimal jährlich unter wechselndem Vorsitz. Für das Jahr 2013 übernahm 
der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit (TLfDI) den Vorsitz dieses Arbeitskreises. Die Sitzungen des Arbeitskrei-
ses sind grundsätzlich öffentlich und die Protokolle werden im Internet veröf-
fentlicht.

8.3 Internationale Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten

Vom 18. bis 20. September 2013 fand die 8. Internationale Konferenz der Infor-
mationsfreiheitsbeauftragten (ICIC) in Berlin statt. Ausrichter waren der Ber-
liner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit und der damalige 
amtierende Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Herr 
Schaar. Dabei wurde die Berliner Erklärung zur Stärkung der Transparenz auf 
nationaler und internationaler Ebene „Transparenz – der Treibstoff der Demo-
kratie“ verabschiedet.52 Die Konferenz sprach sich dafür aus, auf nationaler und 
supranationaler Ebene umfassende und rechtlich wirksame Verpflichtungen für 
den Informationszugang auf Antrag und eine effektive proaktive Bereitstellung 
von Informationen zu schaffen; sie unterstützte die Anerkennung eines inter-
nationalen Grundrechts auf freien Informationszugang und bekräftigte die in 
Ottawa 2011 beschlossene Forderung, dass alle in Betracht kommenden Staaten 
der Open Government Partnership beitreten und sie aktiv unterstützen sollten. 
Schließlich stellte die Konferenz auch fest, dass allen Staaten die Konvention 
des Europarats über den Zugang zu amtlichen Dokumenten (Tromsö-Konventi-
on vom 18. Juni 2009) offen stehe. Die Konferenz empfahl, die Konvention zu 
ratifizieren. 

52 8. Internationale Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten: http://www.daten-
schutz-berlin.de/attachments/980/2013-ICIC-Entschliessung_Transparenz.pdf?1380115196
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9. Kleiner Wegweiser durch das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz

9.1 Systematik des Gesetzes

Das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG) hat eine klare Struktur. 
Es gliedert sich in den Anwendungsbereich (§ 2), die Begriffsbestimmung (§ 3), 
das Verfahren (§§ 4 - 6), die Ausnahmetatbestände (§§ 7 - 9), die Verwaltungs-
kosten (§ 10), die Veröffentlichungspflichten (§ 11), die Aufgaben des Thüringer 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) 
(§ 12 ThürIFG), die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 13) und die Vor-
schrift zum Rechtsweg (§ 14) auf. 
Das Informationszugangsrecht kann von jedem geltend gemacht werden. Es 
wird grundsätzlich ohne die Angabe eines Verwendungszwecks oder den Nach-
weis eines besonderen Interesses, sondern um seiner selbst willen gewährt. Dem 
Informationszugangsrecht stehen im Einzelfall Ausnahmetatbestände gegen-
über, die sowohl staatliche Interessen als auch personenbezogene Daten Dritter 
sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Unternehmen schützen. Im Ein-
zelfall ist von der öffentlichen Stelle zu prüfen, ob und ggfs. in welchem Umfang 
ein Ausschlussgrund eingreift und somit der Informationszugang besteht oder 
abgelehnt werden muss. Hier soll ein kleiner Wegweiser durch das ThürIFG dar-
gestellt werden, der den grundsätzlichen Verfahrensgang vom Antrag bis zu den 
Kosten skizziert. 

9.2 Anwendungsbereich

§ 2 ThürIFG regelt den Anwendungsbereich des Gesetzes. Es gilt für Behörden, 
Einrichtungen und sonstige öffentliche Stellen des Landes, Gemeinden und Ge-
meindeverbände sowie für die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen, soweit 
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sie in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form öffentlich-rechtliche 
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Zudem gilt das Gesetz für natürliche und 
juristische Personen des Privatrechts, soweit sich eine Behörde zur Erfüllung 
ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben dieser Person bedient oder dieser Person 
die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen wurde. Die Abätze 3 
bis 9 von § 2 ThürIFG enthalten diverse Ausnahmen vom Anwendungsbereich, 
so z.B. für Gerichte und Staatsanwaltschaften, soweit Informationen aus deren 
Verfahrensakten betroffen sind, oder für den Landtag im spezifischen Bereich 
der Wahrnehmung parlamentarischer Angelegenheiten.

9.3 Antrag

Um Informationen überhaupt erhalten zu können, ist ein Antrag nötig. Der An-
trag kann sowohl schriftlich als auch mündlich, zur Niederschrift oder elekt-
ronisch gestellt werden. Zu beachten ist, dass der Antrag im Falle des § 2 Abs. 
2 ThürIFG an die öffentliche Stelle zu richten ist, die sich der natürlichen oder 
juristischen Person des Privatrechts bedient oder dieser Person die Erfüllung 
öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen hat. Sofern eine Beleihung vorliegt, 
ist der Antrag gegenüber dem Beliehenen zu stellen.
Grundsätzlich bedarf der Antrag auf Informationszugang keiner Begründung. 
Sollte der Antrag jedoch Daten Dritter betreffen, muss er begründet werden und 
ggfs. ein rechtliches Interesse (sofern eine Abwägung nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 
ThürIFG vorgenommen werden muss) geltend gemacht werden. Um den Antrag 
möglichst effektiv bearbeiten zu können, sollte sich aus dem Antrag nach Mög-
lichkeit genau entnehmen lassen, welche Information der Antragsteller konkret 
begehrt. Dies erleichtert die Suche der öffentlichen Stellen nach den Informatio-
nen, und unnötige Rückfragen können vermieden werden.
Der Zugang wird nur zu den vorhandenen amtlichen Informationen gewährt. 
Grundsätzlich besteht somit keine Verpflichtung der öffentlichen Stelle, die In-
formationen erst zu beschaffen.
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9.4 Verfahren 

Sobald der Antrag auf Informationszugang bei der öffentlichen Stelle eingegan-
gen ist, beginnt die Prüfung, ob und in welchem Umfang dem Antrag entspro-
chen werden kann.
Das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG) sieht zahlreiche Ausnah-
men vor, bei deren Vorliegen ein Informationszugang ausgeschlossen ist. Diese 
Ausschlussgründe sind in den §§ 7 - 9 ThürIFG niedergelegt. So besteht der An-
spruch auf Informationszugang nicht, wenn das Bekanntwerden der Information 
nachteilige Auswirkungen z.B. auf die öffentliche Sicherheit oder auf die fis-
kalischen Interessen der in den Anwendungsbereich fallenden Stellen im Wirt-
schaftsverkehr haben kann. Der Antrag ist abzulehnen, soweit die amtliche In-
formation einer durch Rechtsvorschrift oder durch Verschlusssachenanweisung 
für das Land geregelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht unterliegt 
oder wenn beispielsweise bei vertraulich erhobenen oder übermittelten Informa-
tionen das Interesse des Dritten an einer vertraulichen Behandlung fortbesteht. 
Zudem kann der Antrag abgelehnt werden, wenn die Bearbeitung einen unver-
hältnismäßigen Verwaltungsaufwand erfordert oder der Antrag missbräuchlich 
gestellt wurde. Diese Begrenzungsmaßnahmen sind jedoch eng auszulegen. 
Durch § 8 ThürIFG wird der behördliche Entscheidungsprozess geschützt (d.h. 
der Prozess der Willensbildung). Hiervon sind jedoch die Grundlagen, auf de-
nen die Willensbildung erfolgt, abzugrenzen. Dieser Ablehnungsgrund entfällt 
zudem mit dem Abschluss des Verfahrens, da dann der Erfolg der Entscheidung 
nicht mehr beeinträchtigt werden kann. Auch der Schutz personenbezogener 
Daten und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen wird nach dem ThürIFG 
beachtet. Der Zugang zu diesen Daten ist grundsätzlich ausgeschlossen, es sei 
denn, es liegen die genannten Ausnahmen nach § 9 ThürIFG vor. 
Etwas umfangreicher wird das Verfahren, sofern ein Dritter im Sinne des 
ThürIFG betroffen ist. Dann gibt ihm die öffentliche Stelle schriftlich die Gele-
genheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats (§ 6 Abs. 4 S. 2 ThürIFG). 
Bei besonders geschützten Daten (rassische oder ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, Gesundheitsdaten etc.) gilt die Einwilligung als verweigert, wenn 
sie nicht innerhalb eines Monats vorliegt (§ 6 Abs. 4 ThürIFG). Soll dem Antrag 
auf Informationszugang im weiteren Verlauf, trotz ablehnender Stellungnahme 
des Dritten, stattgegeben werden, gibt die öffentliche Stelle dem Dritten noch-
mals Gelegenheit, sich innerhalb von zwei Wochen zu den für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu äußern. Danach ist dem Dritten die Entscheidung mit-
zuteilen. Der Informationszugang darf jedoch dem Antragsteller erst dann ge-
währt werden, wenn die Entscheidung gegenüber dem Dritten Bestandskraft hat 
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(durch Ablauf von Widerspruchs- und Klagefristen oder nach einer rechtskräfti-
gen Gerichtsentscheidung) oder die sofortige Vollziehung durch die öffentliche 
Stelle angeordnet wurde und zwei Wochen nach Bekanntgabe dieser Anordnung 
verstrichen sind. Das Drittbeteiligungsverfahren kann zur Folge haben, dass 
sich der Informationszugang möglicherweise in die Länge zieht. Sofern Daten 
Dritter im Sinne des ThürIFG vom Antragsteller nicht begehrt werden, ist es 
hilfreich, dies bereits bei der Antragstellung der öffentlichen Stelle mitzuteilen. 
Dann besteht grundsätzlich die Möglichkeit, diese Daten bereits vor dem Infor-
mationszugang beispielsweise zu schwärzen.

9.5 Bearbeitungszeit

Über den Antrag hat gemäß § 6 Abs. 3 ThürIFG die öffentliche Stelle unverzüg-
lich, spätestens innerhalb von einem Monat nach seinem Eingang zu entschei-
den. Diese Frist kann einmal angemessen verlängert werden, wenn der Umfang 
oder die Komplexität der Information oder die Beteiligung Dritter dies rechtfer-
tigen sollte. Der Antragsteller ist jedoch von dieser Fristverlängerung innerhalb 
eines Monats zu informieren. 

9.6 Zugang zu den Informationen

Die Auskunft kann gemäß § 6 Abs. 6 ThürIFG mündlich, schriftlich oder elek-
tronisch erteilt werden. Die öffentliche Stelle kann gemäß § 6 Abs. 5 ThürIFG 
Akteneinsicht gewähren oder die Informationen in einer sonstigen Weise zur 
Verfügung stellen. Gewährt die öffentliche Stelle dem Antragsteller Aktenein-
sicht, so ist ihm die Anfertigung von Notizen und Kopien gestattet, sofern keine 
Urheberrechte dem entgegenstehen.
Der Antragsteller muss sich jedoch nicht dem von der öffentlichen Stelle vorge-
schlagenen Informationszugang unterordnen. Vielmehr kann er eine bestimmte 
Art des Informationszugangs verlangen. Von dieser Wahl darf nur aus wichti-
gem Grund abgewichen werden.
Ob die Informationen, die der Antragsteller erhält, inhaltlich richtig sind, ist von 
der öffentlichen Stelle grundsätzlich nicht zu prüfen. Aus Gründen der Fairness 
sind jedoch Tatsachen mitzuteilen, die die Unrichtigkeit der Information mögli-
cherweise vermuten lassen.
Wird der Antrag teilweise von der öffentlichen Stelle abgelehnt, etwa weil Aus-
schlussgründe dem Zugang entgegenstehen, heißt dies nicht automatisch, dass 
der Antragsteller auch keinen Zugang zu den hiervon nicht betroffenen Informa-
tionen hat. So können die geheimhaltungsbedürftigen Informationen unkennt-
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lich gemacht oder abgetrennt werden. Ist die Informationsgewährung lediglich 
zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, soll die öffentliche Stelle dem An-
tragsteller mitteilen, ob und wann ihm die begehrten Informationen zu einem 
späteren Zeitpunkt zugänglich gemacht werden können. Damit wird das unnöti-
ge mehrmalige Stellen von Anträgen vermieden.

9.7 Kosten

Der Informationszugang ist grundsätzlich gemäß § 10 ThürIFG mit Kosten 
verbunden. Damit soll der Aufwand ausgeglichen werden, der der öffentlichen 
Stelle bei der Aufbereitung der Informationen entstanden ist. Lediglich Infor-
mationen, deren Zugang keinen erheblichen Zeitaufwand und keine Sachmittel 
erfordern, sind ohne die Erhebung von Kosten zugänglich zu machen. Das Inter-
esse des Antragstellers an der Information darf jedoch auch für die Kostenerhe-
bung nicht zu Grunde gelegt werden.
Da der Antragsteller die Kosten bei seiner Antragstellung in den meisten Fällen 
nicht abschätzen kann, ist er über die voraussichtlichen Kosten vorab zu infor-
mieren. Dazu sollte möglichst konkret mitgeteilt werden, welche Kostenfaktoren 
von der öffentlichen Stelle in Ansatz gebracht werden (Drittbeteiligungsverfah-
ren, Umfang der Akten, noch vorzunehmende Schwärzungen, etc.). Jedoch sind 
die Kosten nicht so zu bemessen, dass der Antragsteller von seinem Informati-
onszugang abgeschreckt wird.
Eine speziell für das ThürIFG geltende Gebührenverordnung ist im Freistaat 
Thüringen bislang noch nicht erlassen worden.

9.8 Rechtsmittel

Wird der Informationszugang abgelehnt, steht dem Antragsteller der Rechtsweg 
offen. So kann er Widerspruch und Klage einreichen, um die Informationen zu 
erlangen. 

9.9 Hilfe durch den Thüringer Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI)

Unabhängig von der Einlegung förmlicher Rechtsbehelfe, wie dem Widerspruch 
und der Klage, kann sich der Antragsteller gem. § 12 Abs. 1 ThürIFG auch an 
den TLfDI wenden, wenn er sich in seinem Recht auf Informationszugang nach 
dem ThürIFG verletzt sieht.
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Wichtig ist jedoch, dass die Anrufung des TLfDI keine Unterbrechung oder 
Hemmung von Widerspruchs- und Klagefristen auslöst. Diese Rechtsmittel sind 
vom Antragsteller selbstständig einzulegen.
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10. Probleme bei der praktischen Anwendung des Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetzes

10.1 Bei den öffentlichen Stellen

Grundsätzlich kann ein positives Bild bei der Antragsbearbeitung nach dem 
Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG) durch die Thüringer Behörden 
festgestellt werden. Viele öffentliche Stellen bemühen sich um eine schnelle und 
bürgerfreundliche Bearbeitung der Anträge. Voraussetzung hierfür ist jedoch, 
dass das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz den öffentlichen Stellen über-
haupt bekannt ist. Sofern die Thüringer Behörden bisher noch nicht mit dem 
Thüringer Informationsfreiheitsgesetz aufgrund konkreter Fälle in Berührung 
kamen, konnte vielfach keine Kenntnis über dieses Rechtsgebiet vorgefunden 
werden. 
So werden nach Möglichkeit die Anfragen, gleich welcher Art, beantwortet; die 
Fragen nach der Rechtsgrundlage, auf die sich der Antrag stützt, bleiben hin-
gegen offen. Teilweise wird nicht unterschieden, ob es sich um einen Antrag 
nach dem ThürIFG handelt oder der Informationszugang möglicherweise nach 
anderen Gesetzen (Thüringer Umweltinformationsgesetz, Verbraucherinforma-
tionsgesetz, etc.) zu gewähren ist. Es kommt auch vor, dass Anträge zunächst 
überhaupt nicht bearbeitet werden. Auch ist einigen öffentlichen Stellen unbe-
kannt, dass der Antrag an keine Form gebunden ist. Der Antrag kann schrift-
lich, mündlich zur Niederschrift oder elektronisch gestellt werden. Auch die 
Entscheidung über einen Antrag ist grundsätzlich nicht an eine bestimmte Form 
gebunden.
Teilweise werden Anträge ohne die Auseinandersetzung mit den Vorausset-
zungen des ThürIFG abgewiesen, oder es werden Ausschlussgründe nach dem 
ThürIFG aufgeführt, ohne diese umfänglich inhaltlich zu prüfen. Dementspre-
chend entfallen auch in den Antwortschreiben an die Antragsteller die für den 
Bürger nachvollziehbaren Ausführungen zu einem Ablehnungsgrund. Dies kos-
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tet den Bürger nicht nur sehr viel Zeit, die begehrten Informationen zu erlangen, 
zum Teil ist es für ihn auch nicht nachvollziehbar, weshalb die öffentliche Stelle 
seinen Antrag abweist. Es kam auch vor, dass erst dann konkret geantwortet 
wurde, nachdem sich der TLfDI eingeschaltet hatte und um Stellungnahme hin-
sichtlich der konkreten Rechtsgrundlage bat. Mehrfach kam die Sorge der öf-
fentlichen Stellen zum Ausdruck, dass sie sich möglichen Regressforderungen 
ausgesetzt sehen, wenn sie Informationen herausgeben. Bislang ist dem TLfDI 
jedoch kein Fall bekannt, bei dem es im Rahmen einer Informationsherausgabe 
zu einer nachträglichen Regressforderung gekommen ist.
Bei der Dauer der Antragsbearbeitung kam es vor, dass die Monatsfrist, in der 
über den Antrag grundsätzlich zu entscheiden ist, überschritten wurde. 
Die Erhebung von Verwaltungskosten hielt sich im Berichtszeitraum mit einigen 
Ausnahmen in Grenzen. Zuweilen wurden überhaupt keine Kosten erhoben, teil-
weise wurden auch nur geringe Kosten festgesetzt. 
Es ist wünschenswert, dass die Mitarbeiter der öffentlichen Stellen für die An-
wendung des ThürIFG sensibilisiert und geschult werden. Dies kann angesichts 
des knappen Personals vom TLfDI derzeit leider nicht vorgenommen werden. 
Gefordert bleiben insoweit die Aufsichtsbehörden und das Thüringer Ministeri-
um für Inneres und Kommunales.
Der TLfDI hat im Berichtszeitraum noch keine Beanstandung ausgesprochen. 
Das liegt unter anderem daran, dass sich das neue Rechtsgebiet der Infor ma-
tions freiheit zunächst bei den öffentlichen Stellen unter Einbeziehung der 
Rechts in ter pre ta tion des TLfDI etablieren muss. Auch die Anwendung des Ge-
setzes bereitet noch Schwierigkeiten. Dies liegt unter anderem an der Vielzahl 
von Ablehnungsgründen, auf die sich die öffentliche Stelle berufen kann. Kont-
rollen der öffentlichen Stellen wurden im Berichtszeitraum - unter anderem auf 
Grund der unzulänglichen Kontrollrechte nach § 12 Abs. 3 ThürIFG und der 
personellen Situation beim TLfDI - noch nicht durchgeführt. 

10.2 Bei den Antragstellern

Bei einigen Anträgen konnte durch die öffentliche Stelle zunächst nicht ermit-
telt werden, zu welchen Informationen der Antragsteller überhaupt den Zugang 
begehrte. Aus dem Antrag war dies nicht ersichtlich. Deshalb sollte seitens der 
Antragsteller darauf geachtet werden, dass der Antrag so zu stellen ist, dass die 
öffentliche Stelle erkennen kann, zu welchen Informationen der Zugang begehrt 
wird. Der Antragsteller ist jedoch grundsätzlich nicht verpflichtet, die Gründe 
für den Antrag auf Informationszugang der öffentlichen Stelle mitzuteilen. Der 
Anspruch auf Informationszugang wird um seiner selbst willen gewährt. 
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Probleme bestehen auch insoweit, als die Antragsteller nicht wissen, an welche 
Stelle der Antrag zu richten ist. Es gilt insbesondere zu beachten, dass in den 
Fällen des § 2 Abs. 2 ThürIFG der Antrag an die öffentliche Stelle zu richten ist, 
die sich einer natürlichen oder juristischen Person bedient. Aber auch in diesen 
Fällen gilt die Beratungspflicht der öffentlichen Stelle, indem sie dem Bürger 
benennt, an welche öffentliche Stelle der Antrag zu richten ist. 
Bürger, deren Antrag auf Informationszugang abgelehnt wurde, sollten sich 
nicht davon abschrecken lassen, den Rechtsweg zu beschreiten und ggfs. ihr 
Recht einzuklagen. Oftmals lassen sich die Bürger zu schnell von der öffent-
lichen Stelle abweisen, obwohl ihnen vielleicht im Ergebnis der Anspruch auf 
Informationszugang zugestanden hätte. Der TLfDI hilft hier gerne weiter, berät 
in der Sache, wendet sich an die öffentliche Stelle und beantwortet Fragen zum 
Rechtsschutz.
Einige Antragsteller wunderten sich, dass der Informationszugang mit Kosten 
verbunden war und ihnen die begehrten Informationen nicht unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt wurden. Das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz sieht je-
doch eine Kostenerhebung vor. Lediglich die Erteilung einfacher Auskünfte ist 
verwaltungskostenfrei. Im Streitfalle sollte der TLfDI um Rat gefragt werden.
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11. Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (TLfDI)

11.1 Datenschutz und Informationsfreiheit – geht denn das zusammen?

Seit der Novellierung des Informationsfreiheitsgesetzes Ende 2012 gibt es in 
Thüringen das Amt eines Informationsfreiheitsbeauftragten. Dieses Amt wird 
von dem Landesbeauftragten für den Datenschutz wahrgenommen, der nun-
mehr beide ihm übertragenen Aufgaben in Personalunion ausübt. Diese Om-
budsstelle des Informationsfreiheitsbeauftragten hat sich bereits im Bund und 
in den meisten anderen Bundesländern, in denen Informationsfreiheitsgesetze 
existieren, bewährt. Gegen eine solche Personalunion könnte sprechen, dass sich 
der Schutz der Daten einerseits und die Preisgabe von Daten zugunsten der In-
formationsfreiheit andererseits antagonistisch gegenüberstehen. Hiergegen kann 
jedoch argumentiert werden, dass es sich bei der Informationsfreiheit und dem 
Datenschutz um „zwei Seiten einer Medaille“ handelt, die gemeinsam zu be-
trachten und zu bewerten sind, weshalb sie gerade deshalb von einer Institution 
wahrgenommen werden müssen. Zudem endet der Informationsanspruch gemäß 
§ 4 Abs. 1 ThürIFG dort, wo der Schutz personenbezogener Daten beginnt, so-
dass beide Rechtsmaterien grundsätzlich getrennt behandelt werden können.
Nach § 12 ThürIFG kann jeder, der sich in seinem Recht auf Informationszu-
gang nach diesem Gesetz verletzt sieht, den Landesbeauftragten für Informa-
tionsfreiheit anrufen. Zudem berät der Informationsfreiheitsbeauftragte die im 
ThürIFG genannten Stellen und kann Empfehlungen zur Verbesserung des In-
formationszugangs geben. Die Arbeit des Informationsfreiheitsbeauftragten un-
terscheidet sich somit nicht grundsätzlich von der des Datenschutzbeauftragten. 
Schwerwiegende Konflikte zwischen dem Datenschutz und der Informations-
freiheit sind bisher beim TLfDI nicht aufgetreten. Dennoch sind deutliche Un-
terschiede zwischen den beiden Rechtsgebieten zu vermerken. Primär steht der 
Datenschutz im Vordergrund. Dies hat nicht zuletzt darin seine Ursache, dass 
viele Datenschutzskandale öffentlichkeitswirksam werden. So werden in den 
Medien Datenschutzskandale wie das Snowden-Desaster oder Themen mit da-



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit49

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

tenschutzrechtlicher Relevanz, wie beispielweise soziale Netzwerke, Auskunf-
teien, Dashcams in Fahrzeugen und Videoüberwachungen stark in den Fokus 
der Berichterstattung gerückt. Hingegen bleibt das Thema „Informationsfrei-
heit“ oft unbeachtet. Da sich in diesem Bereich meist keine großen „Skandale“ 
ereignen, ist die Berichterstattung zu diesem Thema überschaubar. Auffällig ist, 
dass viele Bürger um ihr Recht auf Informationszugang nach dem Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz gar nicht wissen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass 
zwar ein Informationszugangsrecht seit Ende des Jahres 2007 in Thüringen be-
steht, dieses aber erst durch die Novellierung des Gesetzes 2012 bekannter ge-
worden ist. Dieser Paradigmenwechsel - die Öffentlichkeit von Informationen 
als Regelfall, die Verweigerung des Informationszugangs als ein begründungs-
bedürftiger Ausnahmefall - gilt es in das Bewusstsein der öffentlichen Stellen 
und auch in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu rücken.
Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit informiert die Öffentlichkeit 
über Fragen im Zusammenhang mit diesem Gesetz. Die Aufgabe des TLfDI be-
schränkt sich aber nicht nur primär auf die Öffentlichkeitsarbeit, die angesichts 
der knappen personellen Ressourcen nur sehr erschwert möglich ist, sondern 
fokussiert sich darauf, Bürgern dabei behilflich zu sein, wenn sie sich in ihrem 
Recht auf Informationszugang verletzt sehen, oder die in § 2 Abs. 1 ThürIFG 
genannten Stellen zu beraten und Empfehlungen zur Verbesserung des Infor-
mationszugangs zu geben. Wichtig ist, dass neben den Aufsichtsbehörden auch 
die öffentlichen Stellen selbst eigenverantwortlich über die Möglichkeit des In-
formationszugangs nach dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz informie-
ren. Am einfachsten kann dies dadurch geschehen, auf den größtenteils bereits 
vorhandenen Webseiten der öffentlichen Stellen entsprechende Hinweise auf das 
Recht auf Informationszugang zu geben. 
Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit erstattet dem Landtag und 
der Landesregierung mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über seine Tätig-
keit. Der Ministerpräsident führt eine Stellungnahme der Landesregierung zu 
dem Bericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit herbei und legt 
diese innerhalb von drei Monaten dem Landtag vor. Auf Anforderung des Land-
tags oder der Landesregierung hat der TLfDI Gutachten zu erstellen und Bericht 
zu erstatten. Der Landtag und die Landesregierung können ihn ersuchen, be-
stimmte Vorgänge aus ihrem Aufgabenbereich zu überprüfen. Der Landesbeauf-
tragte kann sich jederzeit an den Landtag wenden.
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11.2 Datenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch versus 
Informationszugangsrecht

In einigen Fällen gab es Schwierigkeiten zwischen der Abgrenzung des daten-
schutzrechtlichen Auskunftsanspruchs und dem Anspruch auf Informationszu-
gang. Für Bürger besteht gegenüber öffentlichen Stellen (z.B. Behörden) und ge-
genüber den nicht-öffentlichen Stellen (z.B. Wirtschaftsunternehmen, Vereine, 
Verbände etc.), das Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten 
Daten und über deren Herkunft. Der Auskunftsanspruch umfasst zudem Anga-
ben darüber, an wen die Daten weitergegeben werden und welchem legitimen 
Zweck die Speicherung dient. Die Rechtsgrundlage für den Auskunftsanspruch 
bildet neben spezialgesetzlichen Vorschiften, wie beispielsweise § 47 Thürin-
ger Polizeiaufgabengesetz (ThürPAG), § 17 Thüringer Verfassungsschutzgesetz 
(ThürVerfSchG) auch das allgemeine Auskunfts- und Akteneinsichtrecht nach  
§ 13 Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG) gegenüber öffentlichen Stellen. 
Gegenüber den nicht-öffentlichen Stellen gewährt § 34 Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) den Betroffenen ein Auskunftsrecht.
Das Informationszugangsrecht gewährt hingegen einen Anspruch auf den Zu-
gang zu sämtlichen amtlichen Informationen, die bei den im Gesetz genannten 
Stellen vorhanden sind. Anspruchsberechtigt ist nach § 4 Abs. 1 ThürIFG jeder. 
Der Anspruch auf den Zugang zu Informationen wird um seiner selbst willen 
und grundsätzlich ohne die Angabe eines Verwendungszweckes und die Erklä-
rung von berechtigten Interessen gewährt. Lediglich in den Fällen, in denen der 
Antrag Daten Dritter im Sinne des § 3 Nr. 2 ThürIFG betrifft, muss er begründet 
und in den Fällen des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 ThürIFG ein rechtliches Interesse 
geltend gemacht werden. 
Jedoch muss die öffentliche Stelle aus dem Antrag erkennen können, zu welchen 
Informationen der Zugang begehrt wird. Um dies zu erleichtern, sollte der An-
trag möglichst klar und eindeutig (Thema, Zeitraum, Sachverhalt etc.) gestellt 
werden. Dies erspart Zeit und Rückfragen der öffentlichen Stelle.
Der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch kann mithin neben dem informa-
tionsrechtlichen Zugangsanspruch bestehen, wenn neben den personenbezoge-
nen Daten des Antragstellers weitere Informationen begehrt werden. 
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11.3 Wo wird der Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragte nicht 
tätig?

Obwohl Informationszugangsrechte gesetzlich breit gestreut sind, beschränkt 
sich die Tätigkeit des Informationsfreiheitsbeauftragten auf das Informationszu-
gangsrecht nach dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz. Dennoch ist dieses 
Gesetz nicht die einzige Rechtsgrundlage für ein Informationszugangsrecht. Be-
spielhaft zu nennen sind das Umweltinformationsgesetz oder das Verbraucher-
informationsgesetz. In diesen Bereichen kann der TLfDI grundsätzlich nicht 
als Schlichtungsinstanz agieren, da sie nicht seinem Zuständigkeitsbereich un-
terliegen. In Schleswig-Holstein sind seit Anfang 2012 sowohl der Zugang zu 
Umweltinformationen als auch der Zugang zu sonstigen Informationen nach den 
Vorschriften des Informationszugangsgesetzes Schleswig-Holstein zu gewäh-
ren. Es sollte damit unter anderem erreicht werden, dass Abgrenzungsprobleme 
zwischen den unterschiedlichen Rechtsgrundlagen vermieden werden. Ein Weg, 
der auch in Thüringen beschritten werden sollte.

11.4 Der Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragte als 
Schlichtungsstelle

Die Einsetzung eines Informationsfreiheitsbeauftragten hat sich bereits auf 
Bundesebene sowie in den meisten anderen Bundesländern bewährt. Den Per-
sonen, die sich in ihrem Recht auf Informationszugang nach dem Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG) verletzt sehen, wird damit eine Mög-
lichkeit eröffnet, sich an den Landesbeauftragten für Informationsfreiheit zu 
wenden. Dies kann form- und fristlos geschehen. Der Thüringer Landesbe-
auftragte für Informationsfreiheit kann darauf hinwirken, dass ein Informati-
onszugang nach Maßgabe des ThürIFG durch die öffentlichen Stellen gewährt 
wird und widerstreitendende Interessen zu einem Ausgleich gebracht werden. 
Werden Verstöße gegen das ThürIFG festgestellt, kann der Landesbeauftragte 
nach § 12 Abs. 3 ThürIFG deren Behebung in angemessener Frist fordern und 
sie gegebenenfalls beanstanden. Über eine Beanstandung wird die zuständige 
Aufsichtsbehörde unterrichtet. Allerdings bewirkt die Anrufung des Landesbe-
auftragten für die Informationsfreiheit keine Hemmung oder Unterbrechung von 
Widerspruchs- und Klagefristen. Der Landesbeauftragte hat die Funktion einer 
Schlichtungsstelle. Die Möglichkeit zur Einlegung förmlicher Rechtsbehelfe be-
steht unabhängig von der Anrufung des Landesbeauftragten. Für die Bürger be-
deutet dies, dass sie bei einem das Informationsersuchen ablehnenden Bescheid 
einer öffentlichen Stelle selbstständig den Rechtsweg bestreiten müssen. Dies 



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 52

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

gilt auch, wenn die öffentliche Stelle überhaupt nicht auf den Antrag reagiert. 
Viele Fälle konnten jedoch ohne die Bestreitung des Rechtsweges durch die Ein-
schaltung des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit geklärt werden. 

11.5 Unzulängliche Kontrollmöglichkeiten des Thüringer 
Informationsfreiheitsbeauftragten im Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz

Der Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragte überwacht die Einhaltung der 
Bestimmungen des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes (ThürIFG) bei 
den öffentlichen Stellen. Diese sind grundsätzlich verpflichtet, den Landesbe-
auftragten für die Informationsfreiheit in der Erfüllung seiner Aufgaben zu un-
terstützen. So haben sie grundsätzlich Auskunft zu seinen Fragen zu erteilen 
sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten und Zutritt zu den Diensträumen 
zu gewähren. Diese Kontrollmöglichkeiten werden jedoch begrenzt, soweit Ab-
lehnungsgründe zum Schutz besonderer öffentlicher Belange (§ 7 ThürIFG), 
zum Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses (§ 8 ThürIFG) und zum 
Schutz privater Interessen in Form von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
(§ 9 ThürIFG) dem entgegenstehen. In diesen Fällen soll nach der Begründung 
zum Entwurf des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes (Drs. 5/4986) dem 
Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit lediglich die Prüfung obliegen, 
ob die Voraussetzungen des Ablehnungsgrundes ausreichend begründet darge-
legt wurden. Auf dieser Grundlage hat der Thüringer Landesbeauftragte für die 
Informationsfreiheit zu prüfen, ob der Informationszugang zu Recht abgelehnt 
wurde. Den Inhalt der streitgegenständlichen Unterlagen kann er jedoch nicht 
zur Kenntnis nehmen. Diese Norm ist daher unzulänglich. Wenn der Landesbe-
auftragte den Inhalt der Unterlagen, deren Geheimhaltung streitgegenständlich 
ist, nicht zur Kenntnis nehmen darf, läuft dessen Kontrollfunktion weitestge-
hend leer.

Als Schlichtungsstelle kann der TLfDI somit nur vermittelnd tätig werden, die 
öffentlichen Stellen zu einer Stellungnahme auffordern, auf den berechtigten In-
formationszugang hinwirken und Verstöße gegebenenfalls beanstanden. Jedoch 
bestehen keine Weisungs-, Abänderung- oder Aufhebungsbefugnisse. Hierzu 
muss der Antragsteller selbstständig den Rechtsweg beschreiten.
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11.6 Die Dienststelle des Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragten

Das Rechtsgebiet der Informationsfreiheit wird von Referat 1 der Dienststel-
le des TLfDI neben dem Datenschutz im öffentlichen Bereich als zusätzliche 
Aufgabe wahrgenommen. Aus diesem Grund konzentriert sich die Aufgaben-
wahrnehmung vorrangig auf die Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und die 
Beratung von Behörden. Daher ist die personelle Aufstockung des TLfDI für 
den Bereich der Informationsfreiheit dringend erforderlich, damit das Recht auf 
Informationsfreiheit noch besser bei den Bürgerinnen und Bürgern realisiert und 
von ihnen mit Unterstützung des TLfDI wahrgenommen werden kann.

11.7 Die Institution des Informationsfreiheitsbeauftragten als bewährtes 
Element in Deutschland und weltweit

In Deutschland haben der Bund sowie die Länder Berlin, Brandenburg, Bremen 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen eigenständige In-
formationsfreiheitsbeauftragte. Sie sind zugleich auch Datenschutzbeauftragte 
in ihren Zuständigkeitsbereichen. Doch nicht nur Deutschland und seine Bun-
desländer, sondern auch viele Mitgliedstaaten der europäischen Union haben 
Informationsfreiheitsgesetze und entsprechende Informationsfreiheitsbeauftrag-
te bzw. Ombudsstellen oder spezielle Einrichtungen zur Informationsfreiheit. 
Hierzu zählen unter anderem die Mitgliedstaaten Estland, Großbritannien, Ir-
land, Lettland, Schottland, Schweiz, Slowenien, Ungarn sowie die meisten skan-
dinavischen Staaten, die ihre Vorschriften zur Informationsfreiheit überwachen 
lassen. Als Vorreiterland ist auch hier Schweden zu nennen, dessen Ombudsstel-
le seit 1809 existiert.
Auch international sind Informationsfreiheitsgesetze und entsprechende Beauf-
tragte zu finden. In Kanada beispielsweise nimmt die Aufgabe ein „Informati-
on Commissioner“ wahr. In den USA hingegen gibt es keinen eigenständigen 
„Information-Commissioner“, eine gewisse Überwachungsfunktion übernimmt 
dort das US-amerikanische Justizministerium. 



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 54

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

12. Kleine Rechtsprechungsübersicht 

Die Gerichte tragen dazu bei, dass Rechtsprobleme, die 
im Bereich der Informationsfreiheit bestehen, gelöst  
werden und das Informationszugangsrecht weiter kon-
kretisiert wird. Im vorliegenden Tätigkeitsbericht soll 
hier eine kleine Auswahl an Gerichtsentscheidungen 
aufgeführt werden. Weitergehende Hinweise finden sich 
auf der Homepage des TLfDI.53 Auf dieser Seite befin-
det sich ein Link auf die Rechtsprechungsdatenbank der 
Brandenburgischen Beauftragten für den Datenschutz 
und für das Recht auf Akteneinsicht. In dieser Daten-

bank sind Gerichtsurteile kostenlos aufrufbar, die den informationsfreiheits-
rechtlichen Bereich thematisieren. 

12.1 Rechtsprechung in Thüringen

Gegenwärtig sind bei den Verwaltungsgerichten in Thüringen Verfahren an-
hängig, bei dem ein Kläger unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz 
eine Telefonliste mit allen Durchwahlnummern der Sachbearbeiter und Vermitt-
ler sowie den sachbearbeitenden Mitarbeitern öffentlicher Stellen begehrt (VG 
Weimar, Beschluss vom 20. Oktober 2014 - 8 S 788/14 We Rn. 7 -, juris). Die 
zugrundeliegende streitgegenständliche Rechtsfrage ist in der Rechtsprechung 
der Verwaltungsgerichte umstritten. Einige Verwaltungsgerichte bejahen den 
Anspruch nach dem Informationsfreiheitsgesetz (z.B. VG Leipzig, Urteil v. 10. 
Januar 2013, 5 K 981/11, VG Karlsruhe, Urteil vom 5. August 2011, 2 K 765/11, 
VG Berlin, Urteil v. 5. Juni 2014, 2 K 54.14). In anderen Entscheidungen wird der 
Anspruch abgelehnt (z.B. VG Chemnitz, Urteil v. 26. März 2014, 5 K 1237/13 
(keine amtliche Information), VG Ansbach, Urteil v. 27. Mai 2014, AN 4 K 
13.01194, (keine amtliche Information), VG Neustadt an der Weinstraße, Urteil 
v. 04. September 2014, 4 K 466/14.NW (wegen personenbezogener Daten Drit-
ter)). Auch der TLfDI bejaht grundsätzlich, dass dienstliche Telefonnummern-
listen öffentlicher Stellen zugänglich gemacht werden (§ 9 Abs. 3 ThürIFG). Es 
ist zu prüfen, ob im Einzelfall schutzwürdige Belange dem entgegenstehen.

53   http://www.tlfdi.de/tlfdi/themen/informationsfreiheit/
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12.2 Entscheidungen zu den anderen 
Landesinformationsfreiheitsgesetzen

Das Verwaltungsgericht Köln hat mit seinem Urteil vom 22. September 2014 
(Az.: 13 K 4674/13) entschieden, dass einem privaten Pornofilmsammler ge-
genüber der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ein Anspruch nach 
dem Informationsfreiheitsgesetz auf Herausgabe einer Kopie eines mittlerweile 
vergriffenen indizierten Pornofilms zusteht. Dieser Film sei als amtliche Infor-
mation einzustufen und werde zu amtlichen Zwecken aufbewahrt. Unerheblich 
sei es, dass der Kläger seiner privaten Sammlerneigung nachgehen wolle. Darü-
ber habe die Bundesprüfstelle keine Nachforschungen anzustellen.
In diesem Urteil wird wieder einmal deutlich, dass die Motive für eine Antrag-
stellung irrelevant sind. 

Das Verwaltungsgericht Saarland hat in seiner Entscheidung vom 24. April 2013 
(Az.: 3 K 1544/11) ein Kreisjugendamt zur Offenlegung von Aktenvorgängen 
gegenüber den Klägern zu deren Pflegekind verurteilt, soweit diese sie selbst 
betreffende Schreiben und Notizen enthalten. 
Die Akteneinsicht beim Kreisjugendamt ist nach der Entscheidung des Gerichts 
nur eingeschränkt zu gewähren, da die Akten Material enthielten, das einer ge-
setzlichen Geheimhaltungspflicht unterliege (hier: das Sozialgeheimnis nach 
§ 3 Nr. 4 IFG als besonderes Amtsgeheimnis). Die in den Akten enthaltenen 
Sozialdaten seien zudem auch personenbezogene Daten i.S.d. § 5 IFG, so dass es 
zu einer Überschneidung beider Vorschriften (besonderes Amtsgeheimnis und 
personenbezogene Daten) komme. Die Kläger hatten jedoch ihr Einsichtsbe-
gehren eingeschränkt und einer Schwärzung eventuell schutzbedürftiger Daten 
zugestimmt, sodass die Voraussetzungen für eine teilweise Informationsgewäh-
rung vorlagen. Die Berufung auf einen unverhältnismäßig hohen Arbeitsauf-
wand dürfe die Informationsgewährung nur dann beschränken, wenn trotz ver-
längerter Bearbeitungszeiten und zusätzlicher Gebühren die Funktionsfähigkeit 
der Behörde und die Wahrnehmung ihrer eigentlichen Sachaufgaben blockiert 
zu werden drohe.

12.3 Entscheidungen zum Informationsfreiheitsgesetz des Bundes

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 27. November 2014 
(Az.: BVerwG 7 C 19.12) festgestellt, dass die Bundestagsverwaltung Auskunft 
zur Nutzung des sogenannten Sachleistungskontos der Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages erteilen muss, soweit sich die Angaben nicht auf einzelne 
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Abgeordnete unter Namensnennung, sondern auf die Gesamtheit der Abgeord-
neten bezögen.
Ein Redakteur verlangte von der Bundestagsverwaltung Zugang zu Informatio-
nen über Anschaffungen, die Abgeordnete des Deutschen Bundestages getätigt 
haben. Die Abgeordneten haben die Möglichkeit, im Rahmen ihrer vom Abge-
ordnetengesetz vorgesehenen Amtsausstattung bis zu einem Höchstbetrag von 
12 000 Euro jährlich Gegenstände für ihren Büro- und Geschäftsbedarf zu kau-
fen und über ein Sachleistungskonto bei der Verwaltung des Bundestages abzu-
rechnen. Nach Hinweisen auf den Erwerb hochwertiger Schreibgeräte beantrag-
te der Kläger unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes 
Zugang zu den Unterlagen der Bundestagsverwaltung über die Anschaffung von 
„Montblanc“-Füllern und Digitalkameras (BVerwG 7 C 19.12) sowie Auskunft 
über den Erwerb von iPods (BVerwG 7 C 20.12). In den Vorinstanzen waren die 
Klagen gegen die ablehnenden Bescheide erfolglos geblieben. Das Oberverwal-
tungsgericht hatte einen Zugangsanspruch verneint, weil es insgesamt – auch bei 
den auf die Gesamtheit der Abgeordneten bezogenen Auskünften – um perso-
nen- und mandatsbezogene Informationen gehe. Das Bundesverwaltungsgericht 
hat die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts bestätigt, soweit der Kläger 
Auskunft über die Anschaffungen von Abgeordneten unter Namensnennung 
begehrt hat. Bei diesen Auskünften handele es sich um personenbezogene Da-
ten aus Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem Mandat stehen und durch 
das Gesetz besonders geschützt seien. Soweit der Kläger auch Auskünfte zu den 
Anschaffungen der Gesamtheit der Abgeordneten begehre, hat das Bundesver-
waltungsgericht einen Informationsanspruch bejaht. Insoweit gehe es nicht um 
personenbezogene Daten, da nicht ersichtlich sei, wie aus solchen Angaben auch 
bei Nutzung zusätzlichen Wissens auf die Anschaffungen individualisierter Ab-
geordneter geschlossen werden könne.

In einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 
3. September 2014 (Az.: OVG 12 N 61.14) ist das Gericht zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass die vom Bundesministerium des Innern erstellten Bund-Län-
der-Protokolle über die Referenten-Besprechungen zum Ausländerrecht dem 
Informationsfreiheitsgesetz unterlägen und herauszugeben seien. Das Gericht 
bejahte in dieser Entscheidung unter anderem auch die rechtliche Verfügungsbe-
fugnis des Ministeriums. 

In einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 
26. Mai 2014 (Az.: OVG 12 B 22.12) ging es um die Frage, unter welchen Um-
ständen die Gewährung des Informationszugangs von der vorherigen ganzen 
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oder teilweisen Entrichtung der dafür anfallenden Verwaltungsgebühren abhän-
gig gemacht werden darf. Nach Auffassung des Gerichts kann eine Amtshand-
lung nur ausnahmsweise von der vorherigen Entrichtung von Verwaltungsge-
bühren abhängig gemacht werden. Dafür müssten Anhaltspunkte vorliegen, dass 
ohne die Vorauszahlung das Haushaltsinteresse gefährdet wäre. Solche Anhalts-
punkte lägen jedoch nicht schon dann vor, wenn der Verwaltungsaufwand für 
die Gewährung des Informationszugangs hoch sei.

In einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen vom 
15. April 2014 (Az.: 8 A 1129/11) nimmt das Gericht eine Abgrenzung zwischen 
dem Informationsfreiheitsgesetz und dem Informationsweiterverwendungsge-
setz vor und weist darauf hin, dass das Informationsweiterverwendungsgesetz 
kein eigenständiges Zugangsrecht zu Informationen begründe. Ob ein solches 
Zugangsrecht besteht, richte sich nach den einschlägigen Gesetzen, insbesonde-
re den Informationsfreiheitsgesetzen des Bundes und der Länder. Im zugrunde-
liegenden Sachverhalt war entgegen der Auffassung der Vorinstanz das Informa-
tionsweiterverwendungsgesetz einschlägig.

FragdenStaat veröffentlichte trotz ausdrücklicher Untersagung ein Gutachten 
des Bundesministeriums des Innern zur Verfassungswidrigkeit der 3%-Klausel 
bei Europawahlen. Darauf versuchte das Bundesministerium des Innern gegen 
FragdenStaat mittels Abmahnung und einer Unterlassungserklärung vorzuge-
hen. Sowohl das Landgericht Berlin als auch das Kammergericht Berlin haben 
im Frühjahr 2014 (Az.: 24 W 21/14 und 15 O 58/14) den Erlass einer einstwei-
ligen Verfügung mit der Begründung abgelehnt, dass das fragliche Schreiben 
keinen Urheberrechtsschutz genieße.

Das Verwaltungsgericht Berlin wies mit Urteil vom 13. November 2013 
(Az.: 2  K 293.12) eine Klage eines Journalisten ab, der beim zuständigen Bun-
desministerium den Zugang zu Informationen über die Verschiebung der ge-
planten Inbetriebnahme des Flughafens Berlin-Brandenburg beantragte. Nach 
der Auffassung des Gerichts bestehe auf der Grundlage des Informationsfrei-
heitsgesetzes des Bundes kein Anspruch, wenn die Informationen nach anderen 
Gesetzen geheim zu halten sind. Die nicht öffentlichen Sitzungen des Aufsichts-
rats unterlägen nach dem Aktiengesetz der Vertraulichkeit; dies gelte auch für 
Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung des Bundes in den Aufsichtsrat 
entsandt seien. 
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Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat am 13. November 2013 
(Az.: 12 B 3.12) entgegen dem erstinstanzlichen Urteil entschieden, dass die 
Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages bei der Erstellung von Ausar-
beitungen für Abgeordnete keine Verwaltungsaufgaben im materiellen Sinne 
wahrnähmen. Unabhängig von der formellen Einordnung dieser Dienste in die 
Bundestagsverwaltung sei ihre Tätigkeit dem Wirkungskreis der Abgeordneten 
und damit dem Bereich der Wahrnehmung parlamentarischer Angelegenheiten 
zuzuordnen, der vom Anwendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes 
ausgenommen sei.

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat am 19. März 2013 (Az.: 
8 A 1172/11) entschieden, dass die fiskalischen Interessen des Bundes geschützt 
seien, soweit eine staatliche Stelle wie ein Dritter mit der Absicht der Gewinner-
zielung am Markt auftrete. Die fiskalischen Interessen des Bundes seien darauf 
gerichtet, bei der Veräußerung von Grundstücken den höchstmöglichen Markt-
preis zu erzielen. Es sei in jedem Einzelfall zu prüfen, ob das Bekanntwerden 
der Informationen geeignet wäre, die fiskalischen Interessen zu beeinträchtigen, 
wobei eine solche Beeinträchtigung von hinreichendem Gewicht und auch hin-
reichend wahrscheinlich sein müsse. Die Frage des Informationszugangs hänge 
nicht von der Person des konkreten Antragstellers und dessen Verwendungsab-
sichten ab. Der Begriff der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse lasse sich auch 
auf öffentliche Stellen anwenden, die wie ein privater Dritter mit Gewinnerzie-
lungsabsicht am Markt auftreten.

Nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vom 
26. Februar 2013 (Az.: OVG 12 N 8.12) gehören die Fraktionen des Deut-
schen Bundestages nicht zu den anspruchsverpflichteten Stellen im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 IFG.

12.4 Rechtsprechung zum Presserecht

Das Thüringer Pressegesetz (§ 4 TPG) sieht einen Auskunftsanspruch für Pres-
severtreter vor. Der auf Pressevertreter beschränke presserechtliche Auskunfts-
anspruch nach dem Thüringer Pressegesetz schließt jedoch nicht aus, dass der 
Pressevertreter als „Jeder“ im Sinne von § 4 Abs. 1 ThürIFG ein Informations-
zugangsrecht hat. Nach dem Thüringer Pressegesetz dürfen für die Auskünfte 
keine Gebühren erhoben werden, für den Informationszugang nach dem Thü-
ringer Informationsfreiheitsgesetz grundsätzlich schon. Zudem kann die Mo-
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nats-Frist beim Thüringer Informationsfreiheitsgesetz für einen schnellen Zu-
gang zu Informationen unpraktisch sein.

Das Bundesverwaltungsgericht stellte mit Urteil vom 20. Februar 2013 
(Az.:  6 A 2.12) fest, dass die Pressegesetze der Länder auf eine Bundesbehör-
de mangels bundesgesetzlicher Regelung des presserechtlichen Auskunftsan-
spruchs nicht anwendbar seien, dieser aber unmittelbar auf das Grundrecht der 
Pressefreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gestützt werden könne. 
Anders hingegen entschied das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen 
(Aktenzeichen 5 A 413/11) am 18. Dezember 2013. In seiner auf dem Presserecht 
basierenden Entscheidung wurde die Beklagte unter teilweiser Aufhebung des 
Urteils der Vorinstanz verurteilt, dem Kläger - einem Journalisten - bestimm-
te Auskünfte über Inhalte eines Mietvertrages zwischen der öffentlich-rechtlich 
organisierten Eigentümerin (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) eines ehe-
maligen Flughafens und einem Messeveranstalter zu erteilen. Das Urteil ent-
hält eine ausführliche Darlegung zur Anwendbarkeit des Landespressegesetzes 
NRW gegenüber Bundesbehörden sowie Erwägungen, die im Rahmen der Ab-
wägung zwischen Geheimhaltungsinteresse und öffentlichem Interesse an der 
Bekanntgabe der in Rede stehenden Informationen anzustellen sind. Im zugrun-
deliegenden Sachverhalt überwog nach der Auffassung des Gerichts das von der 
Presse vertretene öffentliche Informationsinteresse die gegenläufigen Geheim-
haltungsinteressen des Bundes, des Landes Berlin und der Messebetreiberin.
Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland sprach sich 
in ihrer Entschließung vom 27. Juni 2013 für einen effektiven presserechtlichen 
Auskunftsanspruch gegenüber allen Behörden - auch des Bundes - aus.54

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil (BVerwG, Urt. v. 1.10.2014, 
Az. 6 C 35/13) vom 1. Oktober 2014 entschieden, dass die Persönlichkeitsrechte 
eines Verteidigers und eines Staatsanwalts, die in einem gerichtlichen Strafver-
fahren mitgewirkt haben, regelmäßig nicht der Nennung ihres Namens an Pres-
severtreter entgegen stünden. Nur der Name der Urkundsbeamtin, deren perso-
nenbezogene Daten keine materielle Bedeutung für das Verfahren hatten, durfte 
unkenntlich gemacht werden.
Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Redakteur (Kläger) auf Grundlage des 
Landespresserechtes beim Amtsgericht Nürtingen beantragt, ihm die Abschrift 
einer strafgerichtlichen Entscheidung zwecks Publikation zu übersenden. Er be-

54 Nachzulesen unter: http://www.tlfdi.de/imperia/md/content/datenschutz/entschliessungen/
ifk/entschlie__ung_effektiverpresserechtlichen_auskunftsanspruch.pdf
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kam eine anonymisierte Kopie des Urteils. Alle Namen von Personen, die in 
dem Verfahren beteiligt gewesen sind, waren geschwärzt. Später wurde noch 
der Name der Berufsrichterin bekanntgegeben, weitere Personenangaben wur-
den abgelehnt. 

12.5 International 

Ein US-Bundesgericht verurteilte die Regierung der USA zur Veröffentlichung 
von Videoaufnahmen, die die Zwangsernährung des Guantanamo-Häftlings 
Abu Wa'el Dhiab dokumentieren. Die US-Regierung hatte das Video als geheim 
eingestuft, weil nach ihrer Ansicht die nationale Sicherheit der USA bei einer 
Veröffentlichung des Videos ernsthaft beschädigt werden könne. Die Richterin 
führte jedoch aus, dass die Geschichte lehren würde, wie leicht die Bedrohung 
der nationalen Sicherheit genutzt werden kann, eine Vielzahl von repressiven 
Handlungen zu rechtfertigen. Aus diesem Grund ließ die Richterin die vorgetra-
gene Begründung (nationale Sicherheit) nicht ausreichen, um die Videoaufnah-
men unter Verschluss zu halten.55

Zwei Jahre kämpfte eine amerikanische Bürgerrechtsorganisation auf Grund-
lage des freedom of information act um die Herausgabe von Dokumenten zu 
bislang geheim gehaltenen Dokumenten zur Arbeitsweise der National Security 
Agency (NSA) und anderer Nachrichtendienste. Die daraufhin eingereichte Kla-
ge hatte schließlich Erfolg und die Dokumente wurden zugänglich gemacht.56

55 Siehe hierzu Pressebericht der FAZ vom 4.10.2014: http://www.faz.net/aktuell /politik/
usa-muss-videos-von-zwangsernaehrtem-haeftling-zeigen-13189849.html

56 https:/ /www.eff.org/deeplinks /2013/11/victory-government-release-more-nsa-docu-
ments-and-fisa-court-opinions-response-eff
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13. Einzelfälle aus der Tätigkeit des Thüringer Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit

13.1 Das Antragsverfahren als schwere Geburt 

Ein Beschwerdeführer wandte sich an den TLfDI, weil eine Thüringer Gemein-
de auf seinen Antrag nach dem ThürIFG zu Informationen, die im Zusammen-
hang mit der Erstellung und dem Betrieb der Website der Gemeinde standen, 
einfach nicht reagierte. Auch ein weiteres Erinnerungsschreiben, welches zu-
sätzlich per Fax an die Gemeinde übermittelt wurde, brachte nicht den erhofften 
Erfolg. Der Beschwerdeführer wusste sich nicht weiter zu helfen und bat den 
TLfDI, in seiner Funktion als Informationsfreiheitsbeauftragter tätig zu werden. 
Nachdem der TLfDI die Gemeinde auf § 4 Abs. 1 ThürIFG hingewiesen hatte, 
der normiert, dass jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes einen Anspruch auf Zu-
gang zu amtlichen Informationen hat, teilte die Gemeinde mit, dass kein ord-
nungsgemäßer Antrag seitens des Beschwerdeführers vorgelegt worden sei und 
ein Erinnerungsschreiben die Gemeinde nie erreicht hätte. Das Anliegen des 
Bürgers könne nach der Auffassung der Gemeinde erst dann beschieden werden, 
wenn von ihm ein ordnungsgemäßer Antrag nach § 5 ThürIFG vorliegen würde. 
Die Gemeinde war der Auffassung, dass der Beschwerdeführer seinen Antrag 
nach § 5 Abs. 3 ThürIFG zu begründen und ein berechtigtes Interesse glaubhaft 
zu machen habe. Der betroffene Bürger kam der Gemeinde insoweit entgegen, 
als er seinen Antrag noch einmal stellte. Doch auch hier erfolgte wiederum kei-
ne Reaktion und der Beschwerdeführer wandte sich erneut an den TLfDI mit der 
Bitte um Unterstützung. Der TLfDI hakte bei der Gemeinde nach und wies dar-
auf hin, dass gemäß § 6 Abs. 3 ThürIFG über einen Antrag unverzüglich, spätes-
tens innerhalb von einem Monat nach seinem Eingang zu entscheiden ist. 
Gleichzeitig wies der TLfDI auf die Beanstandungsmöglichkeit nach § 12 Abs. 
3 ThürIFG hin. Die anwaltlich vertretene Gemeinde teilte daraufhin mit, dass 
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sie noch immer von einem unzulässigen Antrag ausgehe, da der Antragsteller 
das rechtliche Interesse nicht dargelegt und nicht ordnungsgemäß begründet hät-
te. Daraufhin wurde sie durch den TLfDI darauf hingewiesen, dass lediglich für 
die Fälle des § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 ThürIFG normiert sei, dass ein rechtliches 
Interesse vom Antragsteller geltend gemacht werden muss. Es war jedoch aus 
der Antragstellung nicht ersichtlich, dass überhaupt Daten Dritter betroffen wa-
ren. Insofern war auch die Darlegung eines rechtlichen Interesses nicht nötig. 
Zusätzlich wies der TLfDI auf die Beratungs- und Unterstützungsfunktion der 
informationspflichtigen Stelle bei der Antragstellung hin. Einen Antrag über-
haupt nicht zu bescheiden, kann nicht als bürgerfreundlich angesehen werden. 
Der Ausgang des Verfahrens ist dem TLfDI nicht bekannt, da der Bürger später  
seinen Antrag und seine Beschwerde zurückzog.

13.2 Was ist bei der Antragstellung zu beachten?

Ein Bürger fragte beim TLfDI an, ob seine vom ihm mitgesandte Standardvor-
lage für Anfragen nach dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz, dem Thü-
ringer Umweltinformationsgesetz und dem Verbraucherinformationsgesetz in 
Ordnung sei. Im Rahmen seiner Beratungsfunktion teilte der TLfDI dem Bürger 
Verbesserungsvorschläge für seine entwickelte Standardvorlage (auch mit Be-
zügen zum Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUIG) und dem Verbrau-
cherinformationsgesetz (VIG), für die der TLfDI grundsätzlich nicht zuständig 
ist), mit. 
Empfehlenswert für ein solches Formular ist es, den Antragstext so zu formu-
lieren, dass die einschlägigen Paragraphen vor der Nennung des Gesetzes ste-
hen (bspw. „…Dies ist ein Antrag nach § 5 Thüringer Informationsfreiheitsge-
setz…“). 
Weiterhin mussten in der Standardvorlage die einzelnen Ansprüche auf Infor-
mationszugang differenziert werden, um sie voneinander unterscheiden zu kön-

Über einen Antrag nach dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz hat die 
öffentliche Stelle gemäß § 6 Abs. 3 ThürIFG unverzüglich, spätestens inner-
halb eines Monats nach seinem Eingang zu entscheiden. Der Antrag bedarf 
auch grundsätzlich keiner Begründung, sollte aber erkennen lassen, zu wel-
chen Informationen Zugang begehrt wird. Zudem hat die öffentliche Stelle 
den Antragsteller im Sinne von § 25 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz 
bei der Antragstellung zu beraten und zu unterstützen. Den Antrag einfach 
nicht zu bearbeiten, ist weder rechtlich zulässig noch bürgerfreundlich. 
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nen und nicht einen „Mix“ aus allem zu machen. So ist zum Beispiel der Begriff 
„Umweltinformation“ nicht gleichzusetzen mit dem Begriff „amtliche Informa-
tion“. Dies wäre in der ursprünglichen Vorlage auch missverständlich für die 
öffentliche Stelle gewesen. 
Am Ende der Standardvorlage wurde bezüglich der Kosten pauschal für alle drei 
Gesetze auf § 10 ThürIFG hingewiesen, mit der Begründung, dass es sich um 
eine einfache Auskunft handele und somit keine Gebühren anfielen. Im VIG be-
stimmen sich die Gebühren und Auslagen aber nach § 7 VIG, und im ThürUIG 
bestimmen sich die Verwaltungskosten nach § 12 ThürUIG. Ein pauschaler Ver-
weis nur auf § 10 ThürIFG für alle drei Gesetze und darauf, dass es sich um eine 
einfache Auskunft handele und somit Gebühren nicht anfallen würden, geht da-
her fehl. 
Auch das in der Vorlage formulierte Begehren um Mitteilung über die vor-
aussichtliche Höhe der Kosten sehen lediglich das Verbraucherinformations-
gesetz (§ 7 Abs. 1 Satz 3 VIG) und das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz 
(§  10 Abs. 1 Satz 4 ThürIFG) vor.
Zudem sind die Fristen für den Informationszugang in den Gesetzen unter-
schiedlich geregelt. Für das ThürIFG bestimmt § 6 Abs. 3 ThürIFG, dass die 
Behörde über den Antrag unverzüglich, spätestens innerhalb von einem Monat 
nach seinem Eingang zu entscheiden hat. Diese Frist kann einmal angemessen 
verlängert werden. Für das ThürUIG bestimmt § 3 Abs. 3 ThürUIG, die Umwel-
tinformationen der antragstellenden Person so bald wie möglich, spätestens aber 
mit Ablauf eines Monats (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 ThürUIG) oder, soweit die Umwel-
tinformationen derart umfangreich und/oder komplex sind, dass die Monatsfrist 
nicht eingehalten werden kann, mit Ablauf von zwei Monaten (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 
ThürUIG) zugänglich zu machen. Das VIG sieht gemäß § 5 Abs. 2 VIG vor, dass 
der Antrag in der Regel innerhalb eines Monats zu bescheiden ist. Im Fall der 
Beteiligung Dritter verlängert sich gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 VIG die Frist auf 
zwei Monate.

Um den öffentlichen Stellen die Bearbeitung des Antrags zu ermöglichen, 
ist es sinnvoll, die Informationen, zu denen Zugang begehrt wird, so konkret 
wie möglich zu beschreiben. Dies erspart Zeit und aufwändiges Nachfragen. 
Zudem muss die öffentliche Stelle bei der Antragsbearbeitung immer prü-
fen, auf welche Rechtsgrundlage sich der Antrag stützt. In Frage kommen 
hier das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz, das Thüringer Umweltinfor-
mationsgesetz, das Verbraucherinformationsgesetz oder andere Auskunfts-
ansprüche.
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13.3 Wer ist Widerspruchsbehörde?

Den TLfDI erreichte eine Anfrage zur Zuständigkeit der Widerspruchsbehör-
de im Rahmen des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes. In dem zugrun-
deliegenden Fall ging es um eine Einsichtnahme in Genehmigungsbescheide, 
Kontrollberichte und in sämtliche Vorgänge zu Zwangsgeld- und Ordnungsgel-
derhebungen und Strafanzeigen sowohl in tierschutzrechtlicher als auch in bau-
rechtlicher Hinsicht. Da dem Widerspruch nicht abgeholfen wurde, ging es um 
die Frage, wer zuständige Widerspruchsbehörde sei. In Betracht kamen einer-
seits das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz, andererseits das Thürin-
ger Landesverwaltungsamt. Nach Auffassung des TLfDI war in dem vorgeleg-
ten Fall das Thüringer Landesverwaltungsamt zuständige Widerspruchbehörde 
gemäß § 73 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 
Aus der Sicht des TLfDI ist es notwendig, zu vermeiden, dass ein einheitliches 
Informationsbegehren, welches sich nach den Regelungen des ThürIFG be-
stimmt, durch möglicherweise unterschiedliche Widerspruchsbehörden in meh-
rere - eventuell auch voneinander abweichende - Bescheide aufgespalten wird.
Es kam im konkreten Fall vorrangig darauf an, ob die Vorschriften, die zur Klä-
rung der streitigen Rechtsfragen heranzuziehen und auszulegen sind, im Vollzug 
des Tierschutzgesetzes geregelt waren. Dies ist aber bei einem Informationszu-
gangsrecht nach dem ThürIFG gerade nicht der Fall, da die Anspruchsgrundla-
ge, die Anspruchsberechtigung, der sachliche Anwendungsbereich und auch die 
Ausnahme- und Beschränkungstatbestände des Anspruchs und das diesbezüg-
liche Verfahren umfassend und speziell in diesem Gesetz geregelt sind (Schoch, 
Informationsfreiheitsgesetz Kommentar Einl., Rn. 128). Demnach war die Prü-
fung des abgelehnten Informationszugangsrechts anhand der Vorschriften des 
ThürIFG zu beurteilen, die gerade nicht dem Vollzug des Tierschutzgesetzes 
angehören.
Das Informationszugangsrecht trifft - unabhängig von jeweiligen Zuständigkei-
ten - alle Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaats Thüringen. 
Anknüpfungspunkt ist in diesem Falle nur die Eigenschaft als Teil dieser Ver-
waltung. 
Das Rechtsgebiet, aus dem die Information, die Grundlage oder der Zweck ihrer 
Aufzeichnung oder die im Zusammenhang mit ihr verfolgte Verwaltungsaufga-
be entstammen, ist für ein Informationszugangsrecht grundsätzlich unbeachtlich 
(BSG, Beschluss 4.4.2012, Az.: B12 SF 1/10 R Rn. 1).
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13.4 Keine Antwort ist auch eine Antwort?

Ein Beschwerdeführer wandte sich an den TLfDI mit der Bitte, ihm zu helfen, 
da das Thüringer Landesverwaltungsamt auf seinen Antrag nach dem Thürin-
ger Informationsfreiheitsgesetz nicht reagierte. Er begehrte vom Landesverwal-
tungsamt Zugang zu einer Statistik zur Anerkennung von Behinderungen. Das 
Thüringer Landesverwaltungsamt teilte nach Aufforderung durch den TLfDI 
in seiner Stellungnahme mit, dass der Beschwerdeführer Angaben zu dieser 
Statistik begehrte, ohne sich auf das Informationsfreiheitsgesetz zu berufen. 
Gleichzeitig wurde aber durch das Landesverwaltungsamt mitgeteilt, dass dem 
Beschwerdeführer die begehrten Informationen erteilt worden seien, soweit die-
se dem Landesverwaltungsamt zur Verfügung standen. Es wurde darauf verwie-
sen, dass die auskunftspflichtige Behörde darüber hinaus nicht zur Erhebung 
von Daten verpflichtet sei, soweit diese nicht vorhanden sind.
Nach dem Zugang der Informationen sah der Beschwerdeführer die Angelegen-
heit als erledigt an.

13.5 Wie kann der Antrag gestellt werden und in welcher Form kann der 
Zugang gewährt werden?

Ein Bürger fragte hinsichtlich der Anwendung des ThürIFG beim TLfDI nach, 
in welcher Form der Antrag gestellt werden kann und wie der Informationszu-
gang durch die öffentliche Stelle gewährt wird. Der an die öffentliche Stelle 
gerichtete Antrag kann gemäß § 5 Abs. 1 ThürIFG schriftlich, mündlich oder 
in elektronischer Form gestellt werden. Die antragstellende Person hat grund-
sätzlich auch die Wahl, auf welche Art der Zugang zu den Informationen ge-

Um zu vermeiden, dass ein einheitliches Informationsbegehren nach dem 
Thüringer Informationsfreiheitsgesetz unterschiedlich behandelt wird, war 
nach Auffassung des TLfDI im vorliegenden Fall das Thüringer Landesver-
waltungsamt zuständige Widerspruchsbehörde. 

Gemäß § 4 Abs. 1 Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG) besteht 
der Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen, die bei der öffentli-
chen Stelle vorhanden sind. Es besteht somit grundsätzlich keine Verpflich-
tung der Behörde zur Informationsbeschaffung oder zur Wiederbeschaffung 
nicht mehr verfügbarer Informationen.
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währt werden soll. Die öffentliche Stelle ist grundsätzlich verpflichtet, diese 
Zugangsart zu gewähren. Von der vom Antragsteller gewünschten Zugangsart 
kann aufgrund wichtiger Gründe abgewichen werden, zum Beispiel, wenn Dritte 
betroffen, sind oder bei einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand. Sofern 
überhaupt keine Zugangsart benannt wird, entscheidet die öffentliche Stelle hie-
rüber nach pflichtgemäßem Ermessen. 

13.6 Lust und Frust der Kammern mit dem Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz 

Im Berichtszeitraum stellte ein Bundesverband Anträge nach dem ThürIFG 
gegenüber sämtlichen in Thüringen ansässigen Kammern. In seiner Selbstbe-
schreibung fordert der Verband eine Änderung der bestehenden Gesetze zur Re-
gelung der Rechte von Kammern für Industrie, Handel- und Handwerk und Be-
rufsstände in der Form, dass die Mitgliedschaft in Kammern freiwillig ist, dass 
demokratische Wahlen stattfinden und die Kammertätigkeit auf genau bestimm-
te Aufgaben begrenzt wird. Dazu werden in allen Bundesländern Anfragen an 
die jeweiligen Kammern durch den Bundesverband gerichtet.
Gegenüber den einzelnen Thüringer Kammern begehrte der Bundesverband ins-
besondere Angaben zu Gewinn- und Verlustrechnungen, zu den Gesamtausga-
ben für ein Jahr, Angaben zu Rücklagen sowie Angaben zum Kapitalvermögen. 
Einige Kammern beantworteten ohne Probleme die Fragen des Bundesverban-
des, in anderen Fällen antworteten die Kammern überhaupt nicht bzw. lehnten 
die Anfragen ab. Der Bundesverband hat sich in diesen Fällen an den TLfDI ge-
wandt und um Hilfe gebeten. Alle Kammern, die den Informationszugang ver-
wehrten oder überhaupt nicht auf die Fragen des Bundesverbandes reagierten, 

Im Thüringer Informationsfreiheitsgesetz sind die Voraussetzungen für die 
Antragstellung und den Informationszugang in § 5 ThürIFG geregelt. Der 
Antrag kann sowohl schriftlich als auch mündlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch gestellt werden. Die Auskunft durch die die öffentliche Stel-
le kann gemäß § 6 Abs. 6 ThürIFG mündlich, schriftlich oder elektronisch 
erteilt werden. Gemäß § 6 Abs. 5 ThürIFG kann die öffentliche Stelle auch 
Akteneinsicht gewähren oder die Informationen in sonstiger Weise zur Ver-
fügung stellen. Kann die Information in zumutbarer Weise aus allgemein 
zugänglichen Quellen (Zeitung, Internet, etc.) beschafft werden, braucht die 
öffentliche Stelle nur diese anzugeben.
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schrieb der TLfDI an und forderte sie zu einer Stellungnahme auf. Der weitere 
Verlauf gestaltete sich jedoch in vielen Fällen als langwierig und zäh.
Einige Kammern verlangten, um sich überhaupt mit dem Antrag des Verbandes 
zu befassen, einen schriftlichen Antrag. Das Thüringer Informationsfreiheitsge-
setz sieht indes eine Wahlmöglichkeit des Antragstellers vor, sodass auch eine 
elektronische Antragstellung (wie zum Teil durch den Verband vorgenommen) 
möglich ist. Gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ThürIFG kann der an die zuständige Stelle zu 
richtende Antrag schriftlich, mündlich, zur Niederschrift oder elektronisch ge-
stellt werden. Der Gesetzgeber hat bewusst die Zugangsschwelle für einen An-
trag nach dem Informationsfreiheitsgesetz niedrig gehalten. Aus diesem Grund 
bedarf der Antrag auf den Zugang zu Informationen grundsätzlich auch keiner 
Begründung. Zwar kann nach § 6 Abs. 2 ThürIFG die öffentliche Stelle verlan-
gen, dass der Antragsteller seine Identität nachweist. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass der Antragsteller seine Anträge immer schriftlich einreichen muss. Der 
Zweck dieser Vorschrift besteht darin, dass anonyme Anträge Probleme aufwer-
fen können (z. B. bei Rückfragen oder einer möglichen Kostentragung). Nur in 
den Fällen, in denen die öffentliche Stelle die Kenntnis der Identität für erforder-
lich hält, kann sie einen Nachweis der Identität des Antragstellers fordern.
Von anderen Kammern wurde geltend gemacht, dass sie als Selbstverwaltungs-
körperschaft nicht unter den Anwendungsbereich des ThürIFG fallen. Hierzu 
vertritt der TLfDI jedoch die Auffassung, dass die Kammern hoheitliche Auf-
gaben (Amtsbefugnisse, Überwachungsaufgaben) wahrnehmen und unter den 
Anwendungsbereich des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes fallen. So 
können sie beispielsweise Verwaltungskosten erheben, die Erfüllung der berufli-
chen Pflichten überwachen und Verwaltungsakte erlassen. Fallen Informationen 
in Erfüllung amtlicher Tätigkeiten an, sind sie unabhängig von der Art der Ver-
waltungsaufgabe und der Handlungsform vom ThürIFG erfasst (so auch in der 
Begründung zum Entwurf des ThürIFG, Drs. 5/4986). 
Die grundsätzliche Weigerung einiger Kammern, den IFG-Anträgen stattzuge-
ben, kann somit seitens des TLfDI nicht nachvollzogen werden. Auch einige 
Gerichte hatten sich bereits zum Anwendungsbereich des Informationsfreiheits-
gesetzes in Urteilen geäußert (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Ur-
teil vom 21.08.2014 Az.: OVG 12 B 14.12, vorgehend VG Berlin, Urteil vom 
27.6.2012, Az.: 2 K 142.11; BVerwG Urteil 15. 10. 2007, Az.: 7 B 9.07).
Von einigen Kammern wurde die Auskunftspflicht unter Berufung auf Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse verweigert. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis sind 
dann gegeben, wenn Tatsachen, die in Zusammenhang mit einem wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb stehen, nur einem begrenzten Personenkreis bekannt sind 
und nach dem erkennbaren Willen des Inhabers sowie dessen berechtigten wirt-
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schaftlichen Interessen geheim gehalten werden sollen (Berger/Partsch/Roth/ 
Scheel, IFG, 2. Auflage, § 6 Rn. 13). Geschäftsgeheimnisse dienen dem Schutz 
kaufmännischen Wissens (BVerwG, Beschluss vom 10.08.2010, 20 F 5/10, Rn. 
10). Darunter werden alle Konditionen gefasst, durch welche die wirtschaftli-
chen Verhältnisse eines Unternehmens entscheidend bestimmt werden können. 
Exemplarisch sind dabei Umsätze, Ertragslagen, Geschäftsbücher, Kundenlis-
ten, Bezugsquellen, Fristen zur Umsetzung einzelner Projekte, Investitionsver-
pflichtungen und Vertragsstrafenabkommen zu erwähnen (BVerwG, Beschluss 
vom 10.08.2010, 20 F 5/10, Rn. 10). Unter den Begriff der Betriebsgeheimnis-
se werden Tatsachen gefasst, die sich auf die technische Seite eines Unterneh-
mens beziehen, wie z. B. Produktionsmethoden, Verfahrensabläufe, Ertragslage, 
Kreditwürdigkeit, Geschäftsverbindungen, Marktstrategien oder Kundenlisten 
(Berger/Partsch/Roth/Scheel, 2. Auflage, § 6 Rn. 13). 
Fraglich ist zudem, ob überhaupt der Eintritt eines Wettbewerbsnachteils für die 
jeweiligen Kammern bei Herausgabe der Information entstehen würde. Kam-
mern stehen grundsätzlich nicht im Wettbewerb, da es eine Zwangsmitglied-
schaft gibt. Vielmehr ist das Vorliegen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
sen in jedem Einzelfall zu prüfen und muss konkret dargelegt und begründet 
werden. Die pauschale Berufung auf diesen Ausschlussgrund ist nicht möglich. 
Schließlich haben einige Kammern auch aufgeführt, dass der Bundesverband 
eine missbräuchliche Antragstellung betreiben würde. Zwar kann ein miss-
bräuchlicher Antrag nach pflichtgemäßem Ermessen der angefragten Stelle ge-
mäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 ThürIFG abgelehnt werden. Die Hürde für das Vorliegen 
eines missbräuchlichen Antrags ist jedoch hoch anzusetzen. Die informations-
pflichtige Stelle kann von einer Bearbeitung des Antrags unter dem Gesichts-
punkt des Rechtsmissbrauchs absehen, wenn es sich z.B. um einen querulato-
rischen Antrag handelt (Schoch, IFG, § 7 Rn. 22). Dabei muss jedoch aus den 
Umständen der Missbrauch der Antragstellung erkennbar hervorgehen. § 7 Abs. 
3 Nr. 1 ThürIFG sieht dies insbesondere in Fällen vor, in denen die amtliche 
Information dem Antragsteller bereits zugänglich gemacht worden ist oder der 
Antrag offensichtlich zum Zweck der Vereitelung oder Verzögerung von Ver-
waltungshandlungen erfolgt. Eine missbräuchliche Antragstellung dürfte sich in 
der Praxis jedoch nur auf ganz wenige Ausnahmefälle beschränken. Im vorlie-
gen Sachverhalt war dies jedenfalls nicht erkennbar.
Die Antragstellung kann nicht allein deshalb missbräuchlich sein, weil der Ver-
band sich kritisch über Strukturen der Kammern äußert. Die Daten dienen viel-
mehr der Meinungsbildung des Verbandes. Ob diese dann positiv oder kritisch 
ausfällt, ist für einen Antrag nach dem ThürIFG irrelevant. Ein Anspruch kann 
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nicht davon abhängig gemacht werden, ob kritische Äußerungen gegenüber der 
jeweiligen Stelle zu erwarten sind. 
Sollten Ausschlussgründe vorliegen, bedeutet dies schließlich auch nicht, dass 
der Informationszugang gänzlich verwehrt wird. Sofern Informationen nur teil-
weise (z.B. in zum Teil geschwärzter Form) zugänglich gemacht werden können, 
ist auch diese Form in Betracht zu ziehen.
Der TLfDI wird sich auch in Zukunft weiterhin dafür einsetzen, dass Kammern 
ihren gesetzlichen Auskunftsverpflichtungen nachkommen werden. Deshalb 
führten die Mitarbeiter des TLfDI im Sommer 2014 auch ein Gespräch mit eini-
gen Kammern. Da einige Sachverhalte im Berichtszeitraum noch immer nicht 
abgeschlossen werden konnten, wird im kommenden Tätigkeitsbericht erneut 
darüber berichtet werden.

13.7 Kosten über Kosten

Eine thüringische Gemeinde wandte sich an den TLfDI und bat um eine Bera-
tung hinsichtlich einer Kostenentscheidung zu einem IFG-Antrag eines Bürgers. 
Dieser wollte Auskunft zu der Anzahl von Feuerwehreinsätzen, die in einem 
Thüringer Dorf stattfanden. Aus Sicht des TLfDI waren die von der Gemeinde 
angesetzten Kosten von über 100 Euro für die Auskunft nicht nachvollziehbar. 
Zwar gilt nach dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz das Kostendeckungs-
prinzip und nicht auch das dem Thüringer Verwaltungskostengesetz daneben 
innenwohnende Äquivalenzprinzip (d.h. zwischen der Höhe der Gebühren ei-
nerseits und der Bedeutung, dem wirtschaftlichen oder sonstigen Nutzen der 
Amtshandlung andererseits muss ein angemessenes Verhältnis existieren, 
Schoch IFG-Kommentar § 10 Rn. 53). Es finden aber unter anderem die Re-
gelungen zur Ermäßigung (§ 16 Thüringer Verwaltungskostengesetz) und Be-
freiung (z.B. §§ 3, 16 Thüringer Verwaltungskostengesetz) von Gebühren und 
Auslagen aus Billigkeitsgründen Anwendung. Zudem ist im Thüringer Infor-

§ 2 ThürIFG regelt den Anwendungsbereich des Thüringer Informations-
freiheitsgesetzes. Dieser ist grundsätzlich weit zu fassen, da die öffentlichen 
Stellen bereits durch eine Vielzahl von Ausschlussgründen im Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz hinreichend geschützt sind. Sofern überhaupt 
Ausschlussgründe - die durch den TLfDI eng ausgelegt werden - nach dem 
Thüringer Informationsfreiheitsgesetz einschlägig sein sollten, sind diese im 
Einzelfall konkret, umfassend und nicht interessengeleitet darzulegen. Eine 
pauschale Berufung auf einen Ausschlussgrund ist nicht möglich. 
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mationsfreiheitsgesetz vorgeschrieben, dass die Erteilung einfacher Auskünfte 
verwaltungskostenfrei ist. Der TLfDI wies die Gemeinde darauf hin, dass aus 
ihrer Kostenentscheidung nicht ersichtlich war, dass sowohl das Vorliegen einer 
einfachen Auskunft als auch eine Ermäßigung bzw. ein Absehen von der Erhe-
bung von Verwaltungskosten berücksichtigt wurde. Unter Anraten des TLfDI 
wurde die Kostenentscheidung auf ihre IFG-Tauglichkeit überprüft. 

13.8 Thuringia Freedom of Information Act – mission impossible?

Eine weitere interessante Frage erreichte den TLfDI im Berichtszeitraum, die 
aber schnell beantwortet werden konnte. 
Für eine internationale Vergleichsstudie am University College London über 
Informationsfreiheitsgesetze in verschiedenen europäischen Ländern und den 
deutschen Bundesländern, wurde gefragt, ob es das Thüringer Informationsfrei-
heitsgesetz auch in englischer Version geben würde.
Die Antwort fiel einfach aus: Nein, leider nicht.

Die Kostenerhebung soll den verursachten Aufwand, der bei der Bearbeitung 
von Anträgen entsteht, etwa durch Sichten und Aufbereiten (z.B. Vornahme 
von Schwärzungen, Anfertigungen von Kopien) von Informationen, ledig-
lich kostendeckend gestalten. Obwohl es nicht ausdrücklich im Gesetz ge-
schrieben steht (siehe hierzu im Vergleich § 10 Abs. 2 IFG des Bundes: „Die 
Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes so 
zu bemessen, dass der Informationszugang nach § 1 wirksam in Anspruch 
genommen werden kann.“), soll der Antragsteller nicht durch die Kostener-
hebung von seinem Recht auf Informationszugang abgeschreckt werden. 
Etwaige Organisationsprobleme (z.B. Mitarbeiter braucht zu lange für die 
Bearbeitung, keine ordentliche Aktenführung etc.) der informationspflich-
tigen Stelle dürfen nicht in Form einer erhöhten Kostenforderung auf den 
Antragsteller abgewälzt werden.

Aufgrund der stetig wachsenden Bedeutung des Informationsfreiheitsrech-
tes auch außerhalb Deutschlands sollte seitens der Landesregierung darüber 
nachgedacht werden, ob auch eine englische Version des Thüringer Informa-
tionsfreiheitsgesetzes zur Verfügung gestellt werden kann, wie das in Berlin 
bereits der Fall ist.
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13.9 Fachkenntnisse aus Deutschland sind auch für die Europäische 
Kommission interessant

Startet die Europäische Kommission eine neue politische Initiative, befragt sie 
in vielen Fällen die Öffentlichkeit dazu in einer Konsultation. So kann sie von 
interessierten Kreisen mit entsprechendem Fachwissen mitunter wertvolle Hin-
weise zu einem bestimmten Thema erhalten und diese später in Rechtsvorschrif-
ten oder Leitlinien berücksichtigen.
Die Europäische Kommission hatte eine Konsultation zu Open Data gestartet, 
um Hinweise zu erhalten, wie die Richtlinie über die Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen Sektors (PSI (Public-Sector-Information)-Richt-
linie) besser umgesetzt werden könne.57 
Dort hieß es, dass „interessierte Kreise bis Ende November 2013 Beiträge einrei-
chen und dadurch die wirksame Umsetzung der kürzlich geänderten PSI-Richt-
linie unterstützen können, deren Ziel es ist, sicherzustellen, dass Behörden mehr 
Informationen kostengünstig oder sogar kostenlos für die Nutzer bereitstellen“.
Als damaliger Vorsitzender der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftrag-
ten in Deutschland übersandte der TLfDI im Namen der Informationsfreiheits-
beauftragten im Rahmen dieser Konsultation zu den „Leitlinien über empfohle-
ne Standardlizenzen, Datensätze und Gebühren für die Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen Sektors“ die im Juni 2013 in Erfurt gefasste Ent-
schließung zu „Open Data stärkt die Informationsfreiheit – sie ist eine Investiti-
on in die Zukunft“ und das dazugehörige Positionspapier „Informationsfreiheit 
und Open Data“. Die Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland sehen 
die Weiterentwicklung der bestehenden Informationsfreiheitsrechte um aktive 
Veröffentlichungspflichten als unerlässlich an. Sie halten zur Umsetzung von 
Open Data - also der aktiven Bereitstellung öffentlicher Informationen im Inter-
net - eine klare gesetzliche Grundlage für erforderlich und formulierten in ihrem 
Positionspapier zur Entschließung „Open Data stärkt die Informationsfreiheit“ 
wesentliche Anforderungen an eine moderne Transparenzgesetzgebung. Neben 
klareren Regelungen zu Veröffentlichungen als Voraussetzung von Open Data 
sollte es einen subjektiven, durchsetzbaren Anspruch auf die Veröffentlichung 
geben. Öffentlich bereitgestellte Daten dürften darüber hinaus auch nicht durch 
Verwendungsbeschränkungen blockiert werden. Die Kosten der Verwaltung 
könnten durch Open Data langfristig reduziert werden. Eine proaktive Bereit-

57 vgl. Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 30. August 2013 unter http://euro-
pa.eu/rapid/press-release_IP-13-798_de.htm
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stellung von Informationen erspare zudem die Bearbeitung individueller Infor-
mationszugangsanträge. 
Mitte Dezember 2013 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Zusam-
menfassung der Ergebnisse der Konsultation.58 Ein erstes Bild, was sich darin 
abzeichnete, waren die zunehmenden Erwartungen an ein offenes und transpa-
rentes System, in dem die einzelnen Beteiligten zusammen- und nicht gegenei-
nander arbeiten. Auch wenn die Meinungen der Teilnehmer der Konsultation 
bei der Umsetzung der Weiterverwendung teilweise auseinandergingen, war 
dennoch der grundsätzliche Trend für ein offeneres und kompatibleres Lizenz-
modell in Europa zu erkennen. In der Zusammenfassung wurde ausgeführt, dass 
der Großteil der eingebrachten Meinungen der Teilnehmer einen guten Über-
blick über die gestellten Erwartungen hinsichtlich des Anwendungsbereiches 
und des Inhalts der zukünftigen Leitlinien der Europäischen Kommission bot. 
Die Kommission war nun gefragt, die richtige Balance in ihren Leitlinien zu 
finden. 
Die Leitlinien über empfohlene Standardlizenzen, Datensätze und Gebühren für 
die Weiterverwendung von Dokumenten wurden 2014 veröffentlicht59.

58 http://ec.europa.eu /digital-agenda/en/news/results-online-survey-recommended-stan-
dard-licensing-datasets-and-charging-re-use-public-sector

59 Bekanntmachung der Kommission: Leitlinien für empfohlene Standardlizenzen, Datensätze und 
Gebühren für die Weiterverwendung von Dokumenten (2014/C 240/01) unter: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0724%2801%29&from=-
DE, siehe hierzu auch die veröffentliche Pressemitteilung unter: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-14-840_de.htm

Die Leitlinien der Europäischen Kommission über empfohlene Standard-
lizenzen, Datensätze und Gebühren für die Weiterverwendung von Doku-
menten haben keinen rechtsverbindlichen Charakter, stellen jedoch einen 
Leitfaden für diese drei Themenbereiche dar, die besonders relevant für die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors in Europa 
sind.
Bei der Lizenzierung empfehlen die Leitlinien zum Beispiel, dass der Li-
zenzgeber weltweite, unbefristete, lizenzgebührenfreie und unwiderrufliche, 
nicht-ausschließliche Nutzungsrechte an den Informationen gewähren sollte.
Für Datensätze empfehlen die Richtlinien bestimmten Datenkategorien Vor-
rang bei der Bereitstellung für die Weiterverwendung einzuräumen, da die-
se in der Europäischen Union am stärksten nachgefragt wurden (Geodaten, 
Erdbeobachtungen und Umwelt, Verkehrsdaten, Statistik und Unternehmen). 
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13.10 Informationszugang bei Gericht

Eine Anfrage erreichte den TLfDI im Berichtszeitraum zu der Frage, ob Gerich-
te hinsichtlich Verfahrensakten vom Anwendungsbereich des Thüringer Infor-
mationsfreiheitsgesetzes ausgenommen wären. 
Nach § 2 Absatz 7 Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG) gilt die-
ses Gesetz nicht für Gerichte und Staatsanwaltschaften, soweit Informationen 
aus deren Verfahrensakten betroffen sind. Somit war in diesem Fall der Anwen-
dungsbereich des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes ausgeschlossen. Hin-
tergrund für die Schaffung dieser sogenannten Bereichsausnahme war, dass Ver-
fahrensakten grundsätzlich eine Vielzahl personenbezogener Daten enthalten. 
Dies würde zu einem enormen Bearbeitungsaufwand bei der Anonymisierung 
ihrer zu schützenden Daten führen. Aus diesem Grund hat sich der Gesetzgeber 
dazu entschlossen, diesen Bereich vom Thüringer Informationsfreiheitsgesetz 
auszunehmen.
Gerichtsverfahren sind grundsätzlich öffentlich, sodass die Transparenz und die 
Kontrollmöglichkeit für den Bürger eröffnet werden. Dazu muss der interessier-
te Bürger der Gerichtverhandlung jedoch beiwohnen.
Bezieht sich der Informationszugang jedoch nicht auf Informationen, die die 
Verfahrensakten betreffen (beispielsweise, wie viele Richter bei einem Gericht 
beschäftigt sind), ist der Anwendungsbereich des Thüringer Informationsfrei-
heitsgesetzes auch für Gerichte eröffnet.

Es sollte versucht werden, ihre Verfügbarkeit, Qualität, Verwendbarkeit und In-
teroperabilität besonders sicherzustellen.
Bei den Gebühren wird ein „Nulltarif-Ansatz“ nicht ausgeschlossen, sodass 
immer die Möglichkeit besteht, Dokumente gebührenfrei für die Weiterver-
wendung zur Verfügung zu stellen. Es gilt aber auch eine Beschränkung 
der Gebühren auf die Grenzkosten (Reproduktion, Bereitstellung und Ver-
breitung). Den öffentlichen Stellen wird in den Leitlinien empfohlen, das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis eines Nulltarif-Ansatzes oder Grenzkostenan-
satzes in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Dabei sollen sie auch 
berücksichtigen, dass eine Gebührenerhebung selbst Kosten verursacht.
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13.11 Die Entscheidung der Jury – aber von wem?

Ein Beschwerdeführer verlangte vom einem Thüringer Ministerium Auskunft 
über die Namen der Mitglieder der Fachjury, die die Förderstipendien zur Un-
terstützung musikalisch hochbegabter Kinder und Jugendlicher vergeben hatte. 
Da dieser Antrag jedoch zunächst abgelehnt wurde, wandte sich der Beschwer-
deführer an den TLfDI und bat um Unterstützung. Nachdem der TLfDI das 
Thüringer Ministerium um Stellungnahme gebeten hatte, teilte dieses mit, dass 
die Mitglieder der Jury nunmehr ihre Einwilligung zur Namensnennung erteilt 
hätten. 
Der Informationszugang konnte somit gewährt werden.

In § 2 ThürIFG werden Bereichsausnahmen festgelegt. Diese sind zu unter-
scheiden von den Ausschlussgründen, die in den §§ 7- 9 ThürIFG festgelegt 
sind. 
Soweit eine Bereichsausnahme vorliegt, fällt die öffentliche Stelle schon an 
sich nicht unter das Gesetz - wohingegen beim Vorliegen der Ausschluss-
gründe nur die jeweilige Information betroffen ist. Die Informationspflich-
tigkeit der Stelle bleibt jedoch grundsätzlich erhalten, da die öffentliche Stel-
le dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz unterworfen ist.

§ 9 ThürIFG sieht den Schutz personenbezogener Daten vor. Nach § 9 Abs. 3 
ThürIFG überwiegt das Informationsinteresse des Antragstellers das schutzwür-
dige Interesse des Betroffenen am Ausschluss des Informationszugangs in der 
Regel bei Angaben von Name, Titel, akademischem Grad, Berufs- und Funk-
tionsbezeichnung, soweit sie Ausdruck und Folge der amtlichen Tätigkeit sind, 
und von Personen, die als Gutachter, Sachverständige oder in vergleichbarer 
Weise eine Stellungnahme in einem Verfahren abgegeben haben. 
Weiterhin können Informationen mit personenbezogenen Daten nach § 9 Abs. 
1 ThürIFG auch dann zugänglich gemacht werden, wenn die betroffene Per-
son einwilligt, die Offenbarung durch oder aufgrund eines Gesetzes erlaubt ist, 
wenn die Information aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden 
kann, die Offenbarung zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit geboten ist oder der Antragsteller ein rechtliches Interesse an der 
Kenntnis der begehrten Information geltend macht und der Offenbarung keine 
überwiegend schutzwürdigen Belange der betroffenen Person entgegenstehen. 
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13.12 Dienstzeit – Sprechzeit: Ständige Erreichbarkeit der Behörde 
während der gesamten Dienstzeit aufgrund des Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetzes?  Nein 

Eine Verwaltungsgemeinschaft aus Thüringen wandte sich im Berichtszeitraum 
an den TLfDI und bat um Beratung hinsichtlich des Thüringer Informationsfrei-
heitsgesetzes. Sie hatte für ihre Verwaltung festgelegte Öffnungszeiten vorge-
sehen. Außerhalb dieser Zeiten seien jederzeit nach vorheriger Absprache auch 
weitere Termine möglich. Zudem wurde im Rahmen einer betrieblichen Neuor-
ganisation außerhalb der Sprechzeiten auf der Zentraleinwahl ein Anrufbeant-
worter mit dem Text der Öffnungszeiten eingeschaltet. Die Durchwahlen wären 
laut Aussage der Verwaltungsgemeinschaft jedoch jederzeit erreichbar. Dieses 
Vorgehen habe zu Beschwerden bei Bürgern und anderen Behörden geführt. 
Als Begründung wurde aufgeführt, dass die Behörde im Rahmen der geltenden 
Informationsfreiheitsgesetze jederzeit während der Dienstzeiten erreichbar sein 
müsste. 
Zweck des Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG) ist es, den freien 
Zugang zu amtlichen Informationen zu gewährleisten und die Voraussetzungen 
festzulegen, unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden 
sollen. Dadurch soll die Transparenz der Verwaltung vergrößert, die Möglich-
keit der Kontrolle staatlichen Handelns durch den Bürger verbessert und damit 
die demokratische Meinungs- und Willensbildung gefördert werden (§ 1 Thü-
rIFG). Nach § 4 Abs. 1 ThürIFG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes An-
spruch auf den Zugang zu amtlichen Informationen. Dabei definiert das Gesetz 
in § 3 Nr. 1 ThürIFG als amtliche Information eine amtlichen Zwecken dienende 
vorhandene Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Ledig-
lich Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, 
gehören nicht dazu. 
Dieser Definition zufolge handelt es sich bei der Frage, ob jemand während der 
gesamten Dienstzeit erreichbar sein muss, nicht um eine amtliche Information. 
Die telefonische Erreichbarkeit ist vielmehr Bestandteil der dienstrechtlichen/ 
arbeitsvertraglichen Vorgabe bzw. Vereinbarung. Eine komplette Erreichbar-
keit ist schon aufgrund von individuellen Arbeitszeiten oder Fehlzeiten schwer 
möglich. Unter den Begriff einer amtlichen Information kann jedoch unter Um-
ständen eine Liste mit Telefonnummern fallen, unter denen die Mitarbeiter zu 
erreichen sind. 
Die Durchwahlen waren jedoch in der Verwaltungsgemeinschaft jederzeit er-
reichbar. 
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13.13 Zugang zu Erstwählerdaten – Spezialgesetz vor Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz

Den TLfDI erreichte eine Anfrage einer Stadtverwaltung aus Thüringen zum 
Zugang der Erstwählerdaten (Geburtsdaten 30. August 1991 – 14. September 
1996) auf Grundlage des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes, die eine poli-
tische Partei begehrte.
Nach § 4 Abs. 2 Thüringer Informationsfreiheitsgesetz gehen besondere Rechts-
vorschriften, soweit sie den Zugang zu amtlichen Informationen, die Auskunfts-
erteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht regeln, den Bestimmungen des 
Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes vor. 
In § 32 Thüringer Meldegesetz wird die Melderegisterauskunft an Parteien unter 
den dort genannten Voraussetzungen geregelt und gilt somit als ein besonderer 
bereichsspezifischer landesrechtlicher Auskunftsanspruch. Ein Informationszu-
gang war deshalb nicht aufgrund des ThürIFG möglich.

13.14 Frist abgelaufen – und dann?

Eine Beschwerdeführerin verlangte von einer Thüringer Verwaltungsgemein-
schaft Informationen, die im Zusammenhang mit der Erschließung eines Neu-
baugebietes standen. Als ihr diese nicht gewährt wurden, wandte sie sich an den 
TLfDI und bat um Unterstützung. Der TLfDI stellte jedoch zunächst fest, dass 
die Frist nach § 6 Abs. 3 ThürIFG noch nicht abgelaufen war. Insoweit befand 
sich die informationspflichtige Stelle noch nicht „in Verzug“.

In Hinblick auf eine bürgerfreundliche Verwaltung ist es natürlich zu begrü-
ßen, einen Ansprechpartner in der Behörde während der gesamten Dienstzeit 
telefonisch zu erreichen, da auch die telefonische Kommunikation Teil der 
behördlichen Aufgabe ist. Vom ThürIFG gefordert ist dies indes nicht.

Im Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften gehen die spezialgesetzlichen 
Vorschriften dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz insoweit vor, als 
sie den Zugang zu amtlichen Informationen, die Auskunftserteilung oder 
die Gewährung von Akteneinsicht besonders regeln (§ 4 Abs. 2 ThürIFG). 
Durch § 4 Abs. 2 ThürIFG wird der allgemeinen Rechtsgrundsatz normiert, 
dass die speziellere Regelung die allgemeine Rechtsvorschrift grundsätzlich 
verdrängt. 
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Als die Frist jedoch abgelaufen war und noch immer keine Reaktion der Verwal-
tungsgemeinschaft auf den Antrag der Beschwerdeführerin erfolgte, forderte der 
TLfDI die Verwaltungsgemeinschaft zu einer Stellungnahme auf. 
Daraufhin entschuldigte sich zunächst die Verwaltungsgemeinschaft für die 
Fristverzögerung und teilte mit, dass die Beschwerdeführerin bereits umfassend 
informiert worden sei. Alle weiteren Dokumente, die die Beschwerdeführerin 
begehrte, konnte sie kostenfrei bei der Verwaltungsgemeinschaft einsehen. 

13.15 Information ja – Kopien nein?

An den TLfDI wurde die Frage herangetragen, ob es erlaubt sei, im Rahmen 
eines gewährten Informationszugangs Kopien zu fertigen. Grundlage für den 
IFG-Antrag war in diesem Fall eine Studie zu einer Gefahrensituation in zwei 
Ortslagen. Auf Anfrage von Vertretern einer Bürgerinitiative zu den Ergebnis-
sen dieser Studie durften die Vertreter der Initiative die Unterlagen in den be-
hördlichen Räumen einsehen, aber keine Kopien machen. 
Nach § 6 Abs. 6 Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG) ist dem An-
tragsteller die Anfertigung von Notizen und Kopien gestattet, sofern nicht Urhe-
berrechte entgegenstehen. Damit wird es dem Antragsteller ermöglicht, Auf-
zeichnungen zu fertigen und mitzunehmen oder Kopien - vorbehaltlich 
urheberrechtlicher Vorschriften - zu fertigen. Zusätzlich gilt es, auch § 6 Abs. 5 
Satz 2 ThürIFG zu beachten: Verlangt der Antragsteller eine bestimmte Art des 
Informationszugangs, so darf diese nur aus wichtigem Grund auf andere Art 
gewährt werden. Da zu diesem Sachverhalt keine über diese Frage hinausgehen-
de Beschwerde beim TLfDI einging, geht der TLfDI davon aus, dass nunmehr 
auch Kopien angefertigt werden konnten. 

Den öffentlichen Stellen steht gemäß § 6 Abs. 3 ThürIFG eine Bearbeitungs-
frist von einem Monat zu. Diese kann zudem einmal angemessen verlängert 
werden, wenn Umfang und Komplexität der Informationen oder die Beteili-
gung Dritter dies rechtfertigen. Sollte sich auch nach dem Ablauf der Frist 
noch immer nichts getan haben, kann der Antragsteller Rechtsmittel einle-
gen oder sich an den TLfDI wenden. Dieser hilft gerne weiter. 

Urheberrechte schützen nicht vor dem Zugang, sondern schützen vor einer 
unerlaubten Nutzung ohne die Beteiligung des Urhebers. Voraussetzung ist 
jedoch, dass die Information überhaupt Urheberrechtschutz genießt. Insbe-
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13.16 Prüfergebnisse des Thüringer Rechnungshofes

Dem TLfDI wurde die Frage gestellt, welche Möglichkeiten für einen Bürger 
oder die Presse bestehen, Informationen über die Prüfungsergebnisse des Thü-
ringer Rechnungshofes zu erlangen. 
Nach § 2 Abs. 3 Thüringer Informationsfreiheitsgesetz gilt dieses Gesetz nicht 
für den Rechnungshof im Rahmen der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben. 
Diese gesetzlichen Aufgaben ergeben sich aus dem Gesetz über den Thüringer 
Rechnungshof sowie der Thüringer Landeshaushaltsordnung.
Jedoch stellt der Rechnungshof selbst Informationen zu seiner Tätigkeit auf sei-
ner Internetseite zur Verfügung (u. a. Jahresberichte, ausgewählte Prüfungen), 
die kostenlos eingesehen werden können. 
Die Presse wiederum kann auch ihren presserechtlichen Auskunftsanspruch 
auch aus Art. 5 S. 2 Grundgesetz (GG), Art. 11 Abs. 2 Verfassung des Frei-
staats Thüringen in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Thüringer Pressegesetz geltend 
machen.
In diesem Zusammenhang ist auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Weimar 
vom 23. Oktober 2008 (Az.: 1 K 583/08 We (damals galt noch das ThürIFG 
a.F.)) zu verweisen. Eine Klägerin begehrte die Zulassung der Einsichtnahme 
in den bei den Akten des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und 
Gesundheit befindlichen Prüfungsvermerk des Thüringer Rechnungshofes. Im 
Ergebnis war die Klage unbegründet, da das beklagte Ministerium nicht ver-
fügungsberechtigt über die von der Klägerin begehrte Prüfungsmitteilung war.

sondere amtliche Vermerke sind in aller Regel nicht urheberrechtlich ge-
schützt. Eine pauschale Berufung öffentlicher Stellen auf das Vorliegen von 
Urheberrechten geht daher fehl. Die Konferenz der Informationsfreiheitsbe-
auftragten in Deutschland fordert zudem, dass das Urheberrecht nicht dazu 
eingesetzt werden darf, staatliche Informationen zurückzuhalten. Nur in 
Ausnahmefällen kann es sein, dass von Dritten für staatliche Stellen erstellte 
Gutachten tatsächlich dem Urheberrecht unterfallen und die Dritten schutz-
bedürftig sind. Sofern keine Vereinbarung getroffen wurde, richtet sich das 
Nutzungsrecht gemäß § 31 Abs. 5 Urheberrechtsgesetz nach dem Vertrags-
zweck. Dieser könnte sich gegebenenfalls auch auf Erfüllung des Informati-
onszugangs nach dem ThürIFG erstrecken. Im Zweifel sollte bereits im Ver-
trag eine entsprechende Klausel zur Nutzung der Informationen durch Dritte 
aufgenommen werden. 
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13.17 Gebrauchsanweisung unter Verschluss

Ein Rechtsanwalt hatte für seine Mandantin einen Antrag nach dem Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG) gegenüber der Zentralen Bußgeldstelle 
gestellt und begehrte in einem laufenden Ordnungswidrigkeitenverfahren Zu-
gang zu einer Gebrauchsanweisung eines Geschwindigkeitsmessgerätes. Da ihm 
dieser nicht gewährt wurde, wandte er sich an den TLfDI. Zunächst musste die 
Bußgeldstelle darüber aufgeklärt werden, dass nicht mehr das „alte ThürIFG“ 
galt, sondern der Freistaat Thüringen seit Ende Dezember 2012 über ein novel-
liertes Informationsfreiheitsgesetz verfügt, nach dem nunmehr die Anträge auf 
Zugang von Informationen beurteilt werden müssen. Eine Berufung auf die alte 
Fassung des Informationsgesetzes war somit nicht mehr möglich. Auf das Vor-
bringen, die Gebrauchsanweisung sei keine amtliche Information im Sinne des 
Informationsfreiheitsgesetzes, wurde durch den TLfDI verdeutlicht, dass eine 
amtliche Information gemäß § 3 Nr. 1 ThürIFG jede amtlichen Zwecken die-
nende vorhandene Aufzeichnung, unabhängig von der Art der Speicherung ist. 
Lediglich Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden 
sollen, gehören nicht dazu. Der Begriff der amtlichen Information wird offen 
und weit gefasst und ist umfassend zu verstehen. Auch eine Gebrauchsanwei-
sung kann somit eine amtliche Information sein. Eine Ablehnung kann auch 
nicht mit dem Argument geltend gemacht werden, dass bei über hunderttausend 
Verfahren jährlich der Verwaltungsaufwand einfach zu groß sei. Ein einzelner 
Antrag kann eben nicht mit dem Verwaltungsaufwand der gesamten Vorgänge 
gleichgesetzt werden. Hinsichtlich etwaiger Urheberrechte urteilten bereits eini-
ge Gerichte, „dass die Bedienungsanleitung für das Geschwindigkeitsmessgerät 
lediglich vorgegebene technische Zusammenhänge auf einer handwerklich de-
finierbaren Weise beschreibt und keine eigene geistige Schöpfung ihres Autors 
ist“ (so AG Ellwangen, Beschl. v. 25.10.2010 - 5 OWi 146/10, siehe auch Amts-
gericht Rastatt, Beschl. v. 28.03.2013, 8 OWi 173/13).
Jedoch wird gemäß § 4 Abs. 2 S. 2 ThürIFG in laufenden Verfahren Zugang zu 
amtlichen Informationen nur nach Maßgabe des anzuwenden Verfahrensrechts 
gewährt. Nach der Begründung des Gesetzesentwurfs (Drs. 5/4986 zu § 4) wird 

Auch ohne in den Anwendungsbereich des Thüringer Informationsfreiheits-
gesetzes zu fallen, ist es immer wieder zu begrüßen, wenn die öffentlichen 
Stellen ihr Handeln transparent gestalten und die Bürger in geeigneter Form, 
z.B. durch die Einstellung von Informationen auf ihrer Website informieren. 
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das Recht des Informationszugangs nach dem Thüringer Informationsfreiheits-
gesetz zeitlich begrenzt auf die Verfahrensdauer ausgeschlossen. Im vorliegen-
den Fall handelte es sich zur damaligen Zeit um ein solches laufendes Verfahren, 
sodass hier zunächst das Ordnungswidrigkeitengesetz Anwendung fand. Als 
dieses Ordnungswidrigkeitenverfahren abgeschlossen war, bat der TLfDI dem 
Rechtsanwalt seine weitere Hilfe an. Da der Sachverhalt beim TLfDI noch nicht 
abgeschlossen ist, wird im nächsten Tätigkeitsbericht darüber berichtet werden. 

13.18 Schwer auffindbare Information

Ein Beschwerdeführer wandte sich mit der Bitte um Unterstützung an den 
TLfDI, da er Informationen, die im Zusammenhang mit einer Parkplatzbebau-
ung standen, nicht von der Stadt erhalten habe. Er bekam zwar von der Stadt 
eine Rückmeldung, aber keine Antworten auf die konkret gestellten Fragen.
Nachdem der TLfDI die Stadt um eine Stellungnahme gebeten hatte, teilte diese 
mit, dass dem Antragsteller bereits mitgeteilt wurde, dass er die gewünschten 
Informationen demnächst einer Berichtsvorlage für den Stadtrat entnehmen kön-
ne. Diese sei dann auf der Internetplattform der Stadt einsehbar. Die Stadt ging 
davon aus, dass dem Antragsteller somit die Möglichkeit gegeben wurde, die 
entsprechenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen. Zusätzlich wurde dem 
TLfDI die Berichtsvorlage in Kopie übersandt. Aufgrund des nur allgemeinen 
Hinweises auf die Internetplattform stellte der TLfDI selbst „Nachforschungen“ 
auf der Interseite an und fand nach etwas längerem Suchen das entsprechende 
Dokument.
Um dem Beschwerdeführer gleichfalls die aufwändige Suche zu ersparen, wies 
der TLfDI den Beschwerdeführer auf den konkreten Link hin und übersandte 
ihm das Dokument als Kopie.

Wird der Informationszugang ganz oder teilweise abgelehnt, so soll gemäß 
§ 6 Abs. 9 ThürIFG dem Antragsteller mitgeteilt werden, ob und gegebenen-
falls wann der Informationszugang ganz oder teilweise zu einem späteren 
Zeitpunkt möglich ist. Diese Vorschrift sollte von der öffentlichen Stelle un-
bedingt beachtet werden, da der Antragsteller oft nicht wissen kann, wann 
dieser Zeitpunkt eintritt. 

Der Informationszugang sollte von der informationspflichtigen Stelle mög-
lichst bürgerfreundlich ausgestaltet werden. Dies beinhaltet z.B. auch, dass 
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13.19 Informationen zum Grippemittelranking – erst teuer, dann 
umsonst!

Ein gemeinnütziger Verein begehrte vom einem Thüringer Ministerium Infor-
mationen zu einem Grippemittelranking. Diesem Antrag wurde zwar teilwei-
se stattgegeben, jedoch wurden zunächst für den Informationszugang über 200 
Euro an Verwaltungskosten veranschlagt. Mit der Bitte um Unterstützung wand-
te sich der Verein an den TLfDI. Der TLfDI wies das Ministerium darauf hin, 
dass nach § 10 Abs. 1 Satz 2 ThürIFG für die Gebührenbemessung allein das 
Kostendeckungsprinzip und nicht das dem Thüringer Verwaltungskostengesetz 
daneben innewohnende Äquivalenzprinzip (siehe Definition bei Fall „Kosten 
über Kosten“) gilt. Anwendung finden aber unter anderem die Regelungen zur 
Ermäßigung und Befreiung von Gebühren und Auslagen aus Billigkeitsgründen. 
So sieht beispielsweise § 16 Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG) 
vor, dass die festsetzende Behörde die Verwaltungskosten ermäßigen oder von 
der Erhebung absehen kann, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Verwaltungskostenschuldners oder sonst aus Billigkeitsgrün-
den geboten erscheint. In einem weiteren Schreiben bat der TLfDI  das Mi-
nisterium zudem um Mitteilung, wie sich die Kosten in Bezug auf den Antrag 
des Vereins konkret zusammensetzen würden (insbesondere in Hinblick auf den 
Zeitaufwand und die Vornahme der Aktensichtung durch einen Bediensteten im 
höheren Dienst). Das Ministerium teilte in seinem Antwortschreiben daraufhin 
mit, dass dem Antrag nunmehr in vollem Umfang stattgegeben wurde. Von der 
Erhebung der Gebühren und Auslagen wurde komplett abgesehen.

die Informationen entweder ohne größeren Aufwand aufzufinden sind oder
– sofern rechtlich und tatsächlich möglich – die Informationen direkt an den 
Antragsteller übermittelt werden. Verlangt der Antragsteller eine bestimmte 
Art des Informationszugangs, so darf diese nur aus wichtigem Grund auf 
andere Art gewährt werden (§ 6 Abs. 5 S. 3 ThürIFG). 

Obwohl das Gesetz die Erhebung von Verwaltungskosten vorsieht, sollten 
diese nicht dazu dienen, den Antragsteller von der Geltendmachung seines 
Rechts auf Informationszugang abzuschrecken. 
Nach § 10 Abs. 1 S. 4 ThürIFG ist der Antragsteller über die voraussicht-
lichen Kosten vorab zu informieren ist. Dies bedeutet hingegen nicht, dass 
der Informationszugang grundsätzlich von der vorherigen ganzen oder teil-
weisen Entrichtung der Verwaltungskosten abhängig gemacht werden darf 
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13.20 Informationszugang nur zu vorhandenen Informationen

Den TLfDI erreichte per E-Mail ein Antrag auf Informationszugang zu ei-
nem Bericht über die Kostenbelastung durch die deutsche Occupy-Bewegung 
nach § 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes 
(IFG) sowie § 3 Umweltinformationsgesetz (UIG), soweit Umweltinformatio-
nen im Sinne des § 2 Abs. 3 UIG betroffen sind, sowie § 1 des Gesetzes zur 
Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG), soweit 
Informationen im Sinne des § 1 Abs. 1 VIG betroffen sind. Der TLfDI teilte 
dem Antragsteller mit, dass dem TLfDI diese Informationen nicht vorlägen. In-
formationen zu der Anzahl von Polizeieinsätzen könnten möglicherweise beim 
Thüringer Innenministerium vorliegen, an das sich der Antragsteller bei Bedarf 
wenden könne. 
Da der TLfDI davon ausging, dass der Antragsteller gleichlautende Anträge 
auch in anderen Bundesländern gestellt hatte, wies der TLfDI den Antragsteller 
informatorisch darauf hin, dass die rechtliche Beurteilung seines Antrags nach 
den jeweils einschlägigen und teils abweichenden Informationsfreiheitsgesetzen 
der Länder und des Bundes unterschiedlich ausfallen könne.

13.21 Was ewig währt….

Ein Antragsteller begehrte von einer thüringischen Gemeinde Einsicht in eine 
Reihe von Ratsprotokollen und anderen Unterlagen, die Aufschluss über die Dis-
kussionsstände und Entscheidungsfindungen zu wichtigen kommunalen Projek-

(siehe hierzu auch OVG Berlin-Brandenburg vom 26. Mai 2014 (Az.: OVG 
12 B 22.12)).

Der Freistaat Thüringen verfügt ebenso wie die Bundesländer Hamburg, 
Schleswig-Holstein, Bremen, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und 
der Bund über ein eigenständiges Informationsfreiheitsgesetz. Es kommt da-
rauf an, von welcher öffentlichen Stelle die Informationen begehrt werden. 
Für Behörden und öffentliche Stellen des Bundes gilt das Informationsfrei-
heitsgesetz des Bundes, für öffentliche Stellen der Länder gelten die entspre-
chenden Landesinformationsfreiheitsgesetze. Weitere Informationen finden 
sich auch auf den Webseiten der Informationsfreiheitsbeauftragten.
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ten ermöglichten. Von der Gemeinde hörte er jedoch nichts weiter, sodass er den 
TLfDI einschaltete. Auch hier war zunächst festzustellen, dass die Monatsfrist 
noch nicht abgelaufen war. Da jedoch auch nach Ablauf der Frist keine Reaktion 
der Gemeinde erfolgte, bat der TLfDI um eine Stellungnahme. Eine Reaktion 
erfolgte auch hier nicht, sodass der TLfDI nochmals nachdrücklich auf die Un-
terstützungspflicht nach § 12 Abs. 3 ThürIFG sowie auf die Möglichkeit des 
TLfDI, Verstöße gegen dieses Gesetz zu beanstanden, hinwies. 
Als schließlich doch die Stellungnahme der Gemeinde beim TLfDI einging, ver-
wies man darauf, dass man urlaubsbedingt nicht auf die Anfrage des TLfDI 
habe antworten können. Dem Antragsteller wurde gleichzeitig mitgeteilt, dass er 
die Dokumente einsehen könne. 

13.22 Eine Frage der Kosten

Ein Bürger bat um Beratung, wann eine Amtshandlung nach dem Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz gebührenpflichtig/ auslagenkostenpflichtig sei und 
welche Bemessungsrichtlinien zu berücksichtigen seien. Hierzu konnte der 
TLfDI auf die einschlägige Norm des § 10 ThürIFG verweisen, der die Ver-
waltung berechtigt, für öffentliche Leistungen nach dem Thüringer Informati-
onsfreiheitsgesetz Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) zu erheben. Die 
Erteilung einfacher Auskünfte ist gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 ThürIFG verwal-
tungskostenfrei.
Da der Freistaat Thüringen noch nicht über eine eigenständige Gebührenord-
nung für das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz verfügt, werden die Verwal-
tungskosten nach den Bestimmungen des Thüringer Verwaltungskostengesetzes 
(ThürVwKostG) bemessen. Dies sieht gem. § 21 Abs. 1 ThürVwKostG vor, dass 
die Landesregierung durch Rechtsverordnung Gebühren für öffentliche Leistun-
gen festsetzen und die Erstattung von Auslagen regeln kann. Dies hat sie durch 
die Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) ge-
tan. Diese enthält ein allgemeines Verwaltungskostenverzeichnis, nach dem die 
Kosten bestimmt werden können. 

Um Anträge nach dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz bearbeiten zu 
können, wäre es vorteilhaft, interne Informationsfreiheitsbeauftragte für 
die öffentlichen Stellen zu bestellen (ähnlich wie einen behördlichen Daten-
schutzbeauftragten nach § 10a ThürDSG). Dieser könnte zur zentralen An-
laufstelle werden und darüber hinaus interne Mitarbeiterschulungen durch-
führen.
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Eine pauschale Aussage zu der Höhe der Verwaltungskosten kann nicht getrof-
fen werden. Um zu verhindern, dass aus Ungewissheit über die etwaige Höhe 
der Kosten von der Inanspruchnahme des Rechts auf Informationszugang ab-
gesehen wird, ist der Antragsteller über die voraussichtlichen Kosten vorab zu 
informieren (§ 10 Abs. 1 S. 4 ThürIFG). Da der Bearbeitungssaufwand vorab 
jedoch nicht immer konkret ermittelt werden kann (z.B. wegen einer Drittbetei-
ligung, Schwärzen von Angaben, etc.) kann eine 100prozentig genaue Angabe 
der Kosten nicht verlangt werden.

13.23 Liveübertragung von Sitzungen des Stadtrates im Internet

Dem Sachverhalt liegt zwar nicht das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz 
zugrunde, soll aber dennoch hier erwähnt werden, da dieses Thema auch für 
die transparente Gestaltung öffentlicher Vorgänge relevant ist. Nach derzeitiger 
Rechtslage ist eine Videoübertragung von Stadtratssitzungen im Internet so-
wohl durch die Kommune selbst als auch in ihrem Auftrag – hierbei bleibt die 
Kommune die verantwortliche Stelle gemäß § 8 Thüringer Datenschutzgesetz 
(ThürDSG) – mangels einer geeigneten spezialgesetzlichen Rechtsgrundlage 
als unzulässig anzusehen. Sie würde mithin einen Verstoß gegen datenschutz-
rechtliche Vorschriften darstellen. Die hierfür maßgeblichen Gründe legte der 
Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(TLfDI) bereits im 8. (unter 5.3) und 9. Tätigkeitsbericht (unter 5.2) zum Daten-
schutz ausführlich dar. Bei der Veröffentlichung von Livemitschnitten der Rats-
sitzungen im Internet handelt es sich aufgrund der Möglichkeit, weltweit Ein-
sicht nehmen zu können, um eine Datenübermittlung an Stellen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes, deren Zulässigkeit nach § 23 ThürDSG zu 
beurteilen ist. Eine solche Übermittlung ist gemäß § 23 Abs. 1 Satz 3 ThürDSG 
jedoch nur zulässig, wenn ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet 
ist. Daran fehlt es jedoch regelmäßig, da die Veröffentlichung immer auch in 
Staaten erfolgt, die kein angemessenes Datenschutzniveau besitzen. Im Ergebnis 
ist nach der augenblicklichen Rechtslage die datenschutzrechtliche Zulässigkeit 
für die Veröffentlichung von Filmaufnahmen im Internet nicht gegeben. 

Der TLfDI kann nicht nur dann angerufen werden, wenn sich jemand in sei-
nem Recht auf Informationszugang nach dem Thüringer Informationsfrei-
heitsgesetz verletzt sieht. Der TLfDI hilft auch, wenn es um die Beantwor-
tung allgemeiner Fragen zum Informationsfreiheitsgesetz geht. 
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Dieser Rechtsauffassung widersprach die Thüringer Landesregierung in ihrer 
Stellungnahme zum 9. Tätigkeitsbericht des TLfDI u. a. wie folgt: 
Der EuGH habe in der sog. Lindqvist-Entscheidung (Urteil vom 06.11.2003, 
Az.: C – 101/01) angenommen, dass keine Übermittlung von Daten in ein Dritt-
land i. S. v. Art. 25 der EG-Datenschutzrichtlinie vorliege, wenn eine sich in 
einem Mitgliedsstaat aufhaltende Person in eine Internetseite, die bei ihrem in 
demselben oder einem anderen Mitgliedsstaat ansässigen Provider gespeichert 
ist, personenbezogene Daten aufnimmt und diese damit jeder Person, auch in 
Drittländern, zugänglich macht. Diese Argumentation ist jedoch für öffentli-
che Stellen in Thüringen nicht anwendbar, da das ThürDSG im Unterschied zur 
EG-Datenschutzrichtlinie eine ausdrückliche Definition des Begriffs „übermit-
teln“ enthält. Nach § 3 Abs. 3 Nr. 4 ThürDSG handelt es sich dabei um die 
Bekanntgabe gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener perso-
nenbezogener Daten an Dritte in der Weise, dass die Daten durch die Daten ver-
arbeitende Stelle an den Dritten weitergegeben werden oder der Dritte von der 
Daten verarbeitenden Stelle zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten 
einsieht oder dort abruft. Da eine Übermittlung von Daten gegeben ist, wenn 
der Dritte die Daten einsieht oder abruft, ist festzustellen, dass die Definition 
des ThürDSG ausdrücklich auch das Einstellen in das Internet umfasst. Somit 
ist davon auszugehen, dass der Bewertungsmaßstab des § 23 ThürDSG, aus dem 
die Unzulässigkeit der Internetveröffentlichung von Stadtratssitzungen letztlich 
abgeleitet wird, anzuwenden ist.
Weiterhin vertrat die Landesregierung die Auffassung, dass der Gemeinderat 
auch eine weitergehende Öffentlichkeit mittels Übertragung öffentlicher Ge-
meinderatssitzungen im Internet herstellen kann. Dem ist jedoch aus folgenden 
Gründen nicht zuzustimmen: 
Nach § 40 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) sind Sitzungen des 
Gemeinderats grundsätzlich öffentlich durchzuführen. Dieses Gebot ist jedoch 
schon dann gewahrt, wenn ein ausreichend großer Sitzungsraum für den Nor-
malbürger zumutbar erreichbar ist, zu dem jedermann im Rahmen des hierfür 
zur Verfügung stehenden Platzes in der Reihenfolge des Eintreffens freien Zu-
gang hat. Daher besteht keine Berechtigung für eine Übertragung des Sitzungs-
verlaufs mit elektronischen Medien. Folglich können aus § 40 Abs. 1 ThürKO 
keine weitergehenden Befugnisse für Eingriffe in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung der anwesenden Personen abgeleitet werden, als dass die an-
wesenden Zuhörer sich ggf. Notizen machen und im Anschluss an die Sitzung 
in der Presse berichtet wird. Aus kommunalrechtlicher Sicht ist zu beachten, 
dass es nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 
03.08.1990, 7 C 14/90) im öffentlichen Interesse liegt, wenn die Willensbil-
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dung im Rat ungezwungen, freimütig und in aller Offenheit erfolgt. Nach die-
ser Entscheidung kann durch eine Tonbandaufzeichnung diese Willensbildung 
dadurch beeinträchtigt werden, dass „insbesondere in kleineren und ländlichen 
Gemeinden weniger redegewandte Ratsmitglieder durch das Bewusstsein des 
Tonmitschnitts ihre Spontanität verlieren, ihre Meinung nicht mehr „geradehe-
raus“ vertreten oder schweigen, wo sie sonst gesprochen hätten". Deshalb liegt 
es trotz etwaiger zustimmender Ratsbeschlüsse sowie der Einwilligung aller 
Ratsmitglieder in der Sitzungs- und Hausordnungsbefugnis des Vorsitzenden, 
im Einzelfall zu entscheiden, ob durch die beabsichtigte Aufzeichnung dieses 
öffentliche Interesse an einer unbeeinträchtigten Willensbildung verletzt würde 
und daher zu untersagen ist. Diese Grundsätze kommen erst recht bei Bildauf-
nahmen zum Tragen, die mittels elektronischer Medien wie dem Internet einer 
weltweiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Somit existieren nach 
derzeitiger Rechtslage keine Vorschriften des Thüringer Kommunalrechts, die 
eine Publikation von Gemeinderatssitzungen erlauben oder anordnen. 
Da der TLfDI Verständnis für das Ansinnen der Kommunen hat, die Arbeit in 
den Gemeinderatssitzungen noch transparenter zu gestalten, hatte er im Jahre 
2013 einen Gesetzentwurf zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung 
zwecks Verbesserung der Transparenz von Gemeinderatssitzungen ausgearbei-
tet. Diesen Gesetzentwurf hat er an die Fraktionen des Thüringer Landtags zur 
Prüfung weitergegeben. Derzeit ist jedoch nicht absehbar, ob und wann die par-
lamentarische Befassung mit dieser Angelegenheit abgeschlossen sein wird. 
Der Gesetzentwurf orientiert sich an den Vorgaben der Entscheidung des OVG 
Saarlouis (Urteil vom 30.08.2010, 3B 203/10). Danach sind Medienunterneh-
men unter der Voraussetzung, dass das Persönlichkeitsrecht der bei der Sitzung 
anwesenden Personen nicht durch die Berichterstattung beeinträchtigt wird, be-
rechtigt, von öffentlichen Sitzungen in Bild und Ton zu berichten. Unter diesen 
Voraussetzungen ist auch ein Livemitschnitt einer öffentlichen Stadtratssitzung 
für das Internet als zulässig anzusehen. Ein Beispiel einer solchen Fallkonstella-
tion stellt die Übertragung öffentlicher Sitzungen des Stadtrats Erfurt in der Ver-
antwortlichkeit der Zeitungsgruppe Thüringen aufgrund eines Bewilligungsbe-
scheids der Stadtverwaltung Erfurt dar. Hierbei gelten neben dem Datenschutz 
auch presse- bzw. rundfunkspezifische Rechte. Das Persönlichkeitsrecht der 
bei der Sitzung anwesenden Personen, wie Stadtratsmitglieder, Besucher und 
städtische Mitarbeiter, wird aufgrund spezieller Regelungen der Geschäftsord-
nung des Stadtrats, die auf der Homepage der Stadt Erfurt veröffentlicht wurde, 
garantiert. So ist vor der jeweiligen Stadtratssitzung die Kamera so zu positio-
nieren, dass nur der jeweilige Redner am Rednerpult und das Präsidium hinter 
dem Rednerpult aufgezeichnet werden. Auch haben die beteiligten Personen die 
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Möglichkeit, ihrer Aufnahme zu widersprechen. Im Ergebnis bestehen daher 
keine datenschutzrechtlichen Bedenken gegen diese „Erfurter Lösung“. 

Nach gegenwärtiger Rechtslage ist die Veröffentlichung von Livemitschnit-
ten von Ratssitzungen sowohl durch die Kommune selbst als auch im Auf-
trag der Kommune datenschutzrechtlich unzulässig. 
Jedoch sind in eigener Verantwortung handelnde Medienunternehmen unter 
der Voraussetzung, dass das Persönlichkeitsrecht der bei der Sitzung anwe-
senden Personen nicht durch die Berichterstattung beeinträchtigt wird, be-
rechtigt, von öffentlichen Stadtratssitzungen in Bild und Ton zu berichten. 
Unter diesen Voraussetzungen ist auch ein Livemitschnitt einer öffentlichen 
Stadtratssitzung im Internet als zulässig anzusehen. Die Stadt Erfurt hat die-
se Voraussetzungen in der Geschäftsordnung des Stadtrates konkretisiert.
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14. Informationsregister/portale – Fortschritt? 

14.1 Vorstellung Thüringer Informationsregister –  
wie hat sich § 11 Abs. 3 ThürIFG entwickelt?

In Thüringen soll das offene Regierungs- und Verwaltungshandeln durch die 
Errichtung eines landeseigenen und zentralen Informationsregisters umgesetzt 
werden. Das ergibt sich aus dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz, das in 
§ 11 Abs. 3 ThürIFG vorsieht, dass Informationen der Landesbehörden nach 
§ 11 Abs. 2 ThürIFG in ein öffentlich zugängliches zentrales Informationsre-
gister aufzunehmen sind, das die Landesregierung nach den technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten einrichtet. Einzelheiten in Bezug auf Betrieb 
und Nutzung des Registers werden durch Rechtsverordnung der Landesregie-
rung festgelegt. Hierbei kann die Landesregierung auch festlegen, welche weite-
ren Informationen als geeignet im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 2 ThürIFG gelten. 
Informationen sollen nunmehr proaktiv für die Bürger und auch Unternehmen 
zugänglich sein. Vor diesem Hintergrund trat am 6. August 2014 die Thüringer 
Informationsregisterverordnung (ThürInfoRegVO) in Kraft, die den Aufbau, die 
Ausgestaltung, die Inhalte und die Zuständigkeiten eines solchen zentralen In-
formationsregisters vorsieht. 
Das Angebot soll allen öffentlichen Stellen zur Verfügung stehen, um so Infor-
mationen möglichst zentral an einem Ort für interessierte Bürger zugänglich zu 
machen. Das Informationsregister soll 2015 den Regelbetrieb aufnehmen. Der 
TLfDI hat bei der Umsetzung des Registers seine Unterstützung angeboten. Ak-
tuell läuft die Testphase des Registers. 
Nach der Informationsregisterverordnung sind über das Internet öffentlich zu-
gängliche amtliche Informationen, die im Zusammenhang mit der Verwaltungs-
tätigkeit der öffentlichen Stellen stehen, in diesem Register abrufbar. Insoweit 
stellt das Register eine „Link-Sammlung“ dar und bietet eine zentrale Seite an, 
wo bereits veröffentlichte Dokumente zugänglich gemacht werden. Mit einem 
Transparenzregister nach dem Vorbild Hamburgs ist dieses Register somit nicht 
zu vergleichen. 
Das Informationsregister steht und fällt mit der Menge und dem Inhalt der be-
reitgestellten Informationen.
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14.2 Das Datenportal für Deutschland – „GovData“60

Auch das im Februar 2013 gestartete "GovData – Das Datenportal für Deutsch-
land" bietet die Möglichkeit, Daten aller Verwaltungsebenen offen, zentral auf-
findbar und abrufbar zugänglich zu machen. Das Portal befand sich bis Ende 
2014 im Testbetrieb und soll ab 2015 als Bund-Länder Plattform in den Regel-
betrieb übergehen. Am 1. Januar 2015 ist die Verantwortung für das Datenportal 
vom Bund auf Hamburg übergegangen. Die bei der Finanzbehörde Hamburg 
angesiedelte Geschäfts- und Koordinierungsstelle hat nunmehr die Verantwor-
tung für das Datenportal. Das Portal bündelt bereits vorhandene Informations-
angebote des Bundes, der Länder und der Kommunen und bietet einen zentra-
len Zugang für diese Informationen an. Damit hält nicht GovData, sondern die 
jeweilige Stelle die Daten in ihrer eigenen Zuständigkeit und auf ihrer eignen 
Plattform vor. GovData stellt lediglich einen Link auf die Quelle her.

14.3 Bremer Informationsregister61 

Bremen verfügt seit dem Frühjahr 2008 über ein zentrales elektronisches In-
formationsregister.62 Dort können interessierte Bürger unter anderem Informa-
tionen zu bremischen Gesetzen, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften, 
Haushaltsdokumenten und beschlossenen Senatsvorlagen finden. Das Register 
stellt kein abgeschlossenes Portal dar, vielmehr können ständig neue Dokumen-
te und Informationen durch Mitarbeiter der Bremer Behörden in das Register 
eingestellt werden. Dies geschieht proaktiv und nicht erst auf Anfrage. Die ein-
gestellten Dokumente sind frei zugänglich und durch eine einfache Internetre-
cherche schnell auffindbar. Die Errichtung eines Informationsregisters wurde 
gesetzlich in dem bestehenden Informationsfreiheitsgesetz Bremen normiert 
und soll neben dem individuellen Anspruch auf Informationen die Transparenz 
des Verwaltungshandelns vergrößern und verbessern. Zudem stehen Ansprech-
partner zur Verfügung, die den Bürgern bei der Informationsbeschaffung helfen. 
Die Suche soll für den Bürger so einfach wie möglich sein. 

60 https://www.govdata.de/
61 http://www.bremen.de/buergerservice/amtliche-informationen
62 www.informationsregister.bremen.de 
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14.4 Informationsportale ohne gesetzliche Verpflichtung

Auch ohne eine gesetzliche Verpflichtung, die in bestehenden Informationsfrei-
heitsgesetzen niedergelegt ist, haben einige Bundesländer Informationsportale 
für interessierte Bürger im Internet geschaffen. Dazu gehören Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz, Berlin und Bayern. 
In anderen Ländern werden entsprechende Open-Data-Strategien entwickelt. 
Dazu gehören zum Bespiel Nordrhein-Westfalen oder Niedersachen. In Nieder-
sachsen wird jedoch ein konkreter Zeitpunkt einer solchen Strategie erst nach 
bzw. mit dem Inkrafttreten des Informationsfreiheits- und Transparenzgesetzes 
festgelegt werden können.

14.5 Transparenzportal Hamburg63

Die wohl weitest gehende Transparenzverpflichtung wurde durch das Hambur-
ger Transparenzportal geschaffen. Nachdem das Hamburgische Transparenzge-
setz Ende 2012 in Kraft getreten war, gab es eine zweijährige Umsetzungsfrist 
für die Errichtung eines „Informationsregisters“. Im Oktober 2014 nahm das 
Transparenzportal seinen Betrieb auf und steht mit allen veröffentlichungs-
pflichtigen Dokumenten und Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung. Der 
Veröffentlichungspflicht unterliegen grundsätzlich unter anderem Verträge der 
Daseinsvorsorge, Haushalts-, Stellen-, Bewirtschaftungs-, Organisations-, Ge-
schäftsverteilungs- und Aktenpläne, Gutachten und Studien, soweit sie von Be-
hörden in Auftrag gegeben wurden, in die Entscheidung der Behörde einfließen 
oder ihrer Vorbereitung dienen. Auch Geodaten, Ergebnisse von Messungen, 
Beobachtungen und sonstige Erhebungen über schädliche Umwelteinwirkun-
gen, Umweltgefährdungen sowie über den Zustand der Umwelt, die von einer 
Behörde außerhalb ihrer Überwachungstätigkeit im Einzelfall durchgeführt 
werden, sind in das Register aufzunehmen. Außerdem finden das Baumkatas-
ter, öffentliche Pläne, insbesondere Bauleit- und Landschaftspläne, Subventions- 
und Zuwendungsvergaben und die wesentlichen Unternehmensdaten städtischer 
Beteiligungen einschließlich einer Darstellung der jährlichen Vergütungen und 
Nebenleistungen für die Leitungsebene Einzug in das Register. Nur soweit die 
im Gesetz genannten (wenigen) Ausschlussgründe vorliegen, müssen die Infor-
mationen nicht in das Register eingestellt werden.

63  http://transparenz.hamburg.de/
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14.6 OpenDataPortal der Europäischen Union64

Auch die Europäische Union hat ein eigenes Open Data Portal („Offenes Da-
tenportal der Europäischen Union“) im Januar 2013 in Betrieb genommen. Mit 
aktuell 7682 Datensätzen, die auf dem Portal verfügbar sind, ist die Veröffentli-
chungsquote relativ gering.

14.7 Zivile Aktivitäten zur Informationsfreiheit

Neben den öffentlich betrieben Informations- bzw. Open-Data-Portalen exis-
tieren auch andere Plattformen, die Dokumente und Daten öffentlicher Stellen 
anzeigen. 
Beispielhaft ist hier die Plattform „FragdenStaat“65 zu nennen. „FragdenStaat“ 
ist ein Projekt der Open Knowlegde Foundation Deutschland e.V.. Das Portal 
veröffentlicht sowohl die Anfragen nach den Informationsfreiheitsgesetzen (und 
auch nach dem Verbraucherinformationsgesetz und Umweltinformationsgesetz) 
des Bundes und der Länder als auch die Antworten der betroffenen öffentli-
chen Stellen. Die Anfragen können bei „FragdenStaat“ über ein Web-Formular 
gestellt werden. Die Anfrage wird dann von „FragdenStaat“ per E-Mail an die 
entsprechende Behörde gesendet und zur gleichen Zeit online gestellt. Durch 
die Veröffentlichung der Antworten der betroffenen öffentlichen Stellen wird 
das Portal selbst zu einer „Sammelstelle amtlicher Informationen“66. Thürin-
gen wurde Ende 2014 in das Portal integriert, sodass nunmehr auch hierüber 
Anfragen an die öffentlichen Stellen des Freistaats Thüringen gestellt werden 
können.67

Solche Plattformen können grundsätzlich einen relevanten Beitrag leisten, um 
die Informationsfreiheit in Deutschland zu fördern und Verwaltungshandeln 
transparent zu machen. 

64  https://open-data.europa.eu/de/data
65  https://fragdenstaat.de
66  https://fragdenstaat.de/hilfe/
67  https://fragdenstaat.de/thueringen/
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15. Fazit und Ausblick

Es hat lange gedauert, ein Informationsfreiheitsgesetz in Thüringen zu etablie-
ren. Und es wird noch einige Zeit dauern, die öffentlichen Stellen von der Idee 
der „Geheimhaltung“ staatlicher Informationen zu lösen und ihr Handeln trans-
parent zu gestalten.

15.1 Übernahme der Internetplattform YoungData für den Bereich 
Informationsfreiheit durch den TLfDI 

2015 wird der TLfDI die vom rheinland-pfälzischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit erarbeitete Internetplattform Young 
Data für den Bereich der Informationsfreiheit übernehmen. Young Data ist eine 
Internetplattform, die speziell für junge Leute eingerichtet wurde und über da-
tenschutz- und informationsfreiheitsrechtliche Themen informiert.
 
15.2 Offenlegung der Nebeneinkünfte von Abgeordneten – 

Transparentes Parlament 

Auch die Abgeordneten des Thüringer Landtages werden künftig für mehr 
Transparenz hinsichtlich ihrer Nebeneinkünfte sorgen. Dazu hatte Anfang 2014 
der Landtag das Thüringer Abgeordnetengesetz geändert und beschlossen, dass 
die Abgeordneten ihre Nebeneinkünfte offenlegen müssen. Die konkrete Höhe 
muss jedoch nicht angegeben werden; es gilt eine Stufenregelung. 
Die Parlamentarier müssen u.a. melden, ob sie neben ihrer Mandatsausübung ei-
ner weiteren Beschäftigung nachgehen. Außerdem muss angegeben werden, ob 
die Vergütung als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichts- oder Verwaltungsrates 
oder für Tätigkeiten in Berufsverbänden oder Wirtschaftsvereinigungen gezahlt 
wird. Weiterhin müssen Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften 
gemeldet werden. Die Landtagsverwaltung wird die Angaben der Abgeordneten 
Anfang 2015 im amtlichen Handbuch des Landtages und auf der Internetseite 
des Parlaments veröffentlichen. 

15.3 Transparenzregister zur Lobbyarbeit im Thüringer Landtag

Im bestehenden Koalitionsvertrag zwischen den Parteien DIE LINKE, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde festgelegt, dass beim Landtag ein Transpa-
renzregister eingerichtet werden soll, um offenzulegen, welche Organisationen 
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und Einzelpersonen an parlamentarischen Vorgängen beteiligt sind. Die Einfüh-
rung eines solchen Registers wird vom TLfDI grundsätzlich sehr begrüßt.

15.4 Änderungsbedarf am bestehenden Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz

Der freie Zugang zu amtlichen Informationen soll die Transparenz des Verwal-
tungshandelns vergrößern, die Möglichkeiten der Kontrolle staatlicher Maßnah-
men durch die Bürger verbessern und damit die demokratische Meinungs- und 
Willensbildung in der Gesellschaft fördern. Damit dies in Zukunft noch akzen-
tuierter geschehen kann, sind folgende „Stellschrauben“ am Thüringer Informa-
tionsfreiheitsgesetz weiter zu verbessern:

 Ö Handlungsmöglichkeiten des Landesbeauftragten für Informations
freiheit verbessern

Bisher ist der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit weitestgehend 
machtlos, wenn die Behörde ein Informationszugangsrecht unter Hinweis auf 
besondere öffentliche Belange, den behördlichen Entscheidungsprozess oder 
Rechte Dritter wegen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ablehnt. Denn der 
Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit hat bisher per Gesetz (§ 12 Abs. 
3 ThürIFG) in diesen Fällen kein Recht auf Auskunft, auf Einsicht in alle Un-
terlagen und Akten, die im Zusammenhang mit dem Informationsanliegen ste-
hen, und kein Recht auf Zutritt in die Diensträume der betreffenden öffentlichen 
Stellen. 
Wenn jedoch der Landesbeauftrage für Informationsfreiheit den Inhalt der 
streitgegenständlichen Unterlagen nicht zur Kenntnis nehmen darf, läuft seine 
Kontrollfunktion weitestgehend leer. Diese gesetzlichen Einschränkungen sind 
bundesweit ein Unikat und sollten abgeschafft werden, damit der Landesbe-
auftragte sich in seiner Funktion als Schlichtungsstelle ein Bild davon machen 
kann, ob die öffentliche Stelle sich zu Recht auf die Auskunftsverweigerungstat-
bestände beruft oder eben nicht.

 Ö Zügiger Aufbau des Informationsregisters

Mit der Thüringer Informationsregisterverordnung (ThürInfoRegVO) vom 6. 
August 2014 wurde eine Grundlage für ein öffentlich zugängliches, zentrales 
Informationsregister geschaffen. Die Umsetzung sollte nun zügig geschehen, 
und die öffentlichen Stellen müssen darüber informiert werden, dass ihnen dem-
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nächst ein solches Register in Thüringen zur Verfügung steht, um Informationen 
einzustellen. Der Erfolg des Registers steht und fällt natürlich mit den eingestell-
ten Informationen. 
Vorzugswürdig sollten weitere Veröffentlichungspflichten in das Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz bzw. in die Thüringer Informationsregisterverord-
nung aufgenommen werden und das Informationsregister sollte über eine bloße 
„Link-Sammlung“ hinausgehen. Anregungen könnte auch hier das Hamburger 
Transparenzportal geben (z.B. Verträge der Daseinsvorsorge, Haushalts- und 
Stellenpläne, Gutachten und Studien, soweit sie von Behörden in Auftrag gege-
ben wurden, in die Entscheidung der Behörde einfließen oder ihrer Vorbereitung 
dienen, Geodaten, Ergebnisse von Messungen, Beobachtungen und sonstige Er-
hebungen über schädliche Umwelteinwirkungen, Umweltgefährdungen sowie 
Informationen über den Zustand der Umwelt, die von einer Behörde außerhalb 
ihrer Überwachungstätigkeit im Einzelfall durchgeführt werden, Baumkataster, 
öffentliche Pläne, insbesondere Bauleit- und Landschaftspläne, Subventions- 
und Zuwendungsvergaben, wesentliche Unternehmensdaten städtischer Beteili-
gungen einschließlich einer Darstellung der jährlichen Vergütungen und Neben-
leistungen für die Leitungsebene). 

 Ö Kostenverordnung zum Thüringer Informationsfreiheitsgesetz nach 
§ 10 Abs. 2 ThürIFG

Die Kostenpflicht sollte für Auskünfte nach dem Thüringer Informationsfrei-
heitsgesetz nur in Ausnahmefällen für eine Begleichung entstandener Aufwen-
dungen vorgesehen werden. Der Open-Data-Gedanke – also der grundsätzlich 
freie Zugang zu öffentlichen Informationen – kann durch eine abgesenkte Kos-
tenpflicht ausgefüllt und damit eine verbesserte demokratische Willensbildung 
erreicht werden.
Eine Kostenverordnung ist in Thüringen derzeit noch immer nicht in Sicht. Hier 
besteht dringender Handlungsbedarf für die Schaffung einer eigenständigen 
Kostenregelung für das ThürIFG. Die Gebührentatbestände sollten jedoch so 
bemessen werden, dass der Informationszugang wirksam und nicht unter Ab-
schreckung der Kostenfolge in Anspruch genommen werden kann. Auch ein 
Kostenhöchstsatz sollte in der Gebührenordnung verbindlich festgelegt werden. 
Derzeit gilt im ThürIFG für die Gebührenbemessung allein das Kostende-
ckungsprinzip, was jedoch die Gefahr entstehen lässt, dass der Informations-
zugang aufgrund der Kosten nicht wirksam in Anspruch genommen wird. Dies 
sollte zumindest so geändert werden, dass die Kosten keine abschreckende Wir-
kung auf den Antragsteller haben. Dazu könnte in das Gesetz aufgenommen 
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werden, dass „die Kosten so zu bemessen sind, dass der Informationszugang 
wirksam in Anspruch genommen werden kann“ (vgl. § 10 IFG Bund).

 Ö Streichung der Voraussetzung eines „rechtlichen Interesses“

Die Darlegung eines „rechtlichen Interesses“ in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 (un-
ter Verweis auf § 5 Abs. 3) ThürIFG sollte gestrichen werden. Ein auf Seiten 
des Antragstellers gefordertes „rechtliches Interesse“ setzt die Anforderungen 
zu hoch an, zumal nicht eindeutig bestimmt ist, was unter einem „rechtlichen 
Interesse“ im Rahmen des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes zu verstehen 
ist. Zudem wird verkannt, dass zu Gunsten des Informationszugangs auch das 
Offenbarungsinteresse der Allgemeinheit zu berücksichtigen ist.

 Ö Beschränkte Weiterverwendung der Information in § 4 Abs. 4 
ThürIFG und Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 13 ThürIFG 
streichen

Die in § 4 Abs. 4 ThürIFG getroffene Regelung, dass die Weiterverwendung von 
nach dem ThürIFG erhaltenen Informationen mit der vorrangigen Absicht der 
Gewinnerzielung nicht zulässig ist und nach § 13 ThürIFG als Ordnungswid-
rigkeit verfolgt werden kann, sollten gestrichen werden, da es dem Grundsatz 
widersprechen würde, die zugänglich gemachten Informationen im Nachgang 
offen zu nutzen. Dabei dürften die weiteren Entwicklungen zur novellierten 
PSI-Richtlinie zu berücksichtigen sein. 

 Ö Anwendungsbereich des ThürIFG eindeutig regeln

Der Anwendungsbereich des ThürIFG in § 2 Abs. 1 ThürIFG sollte eindeutiger 
hinsichtlich der „Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Verwaltungsaufgaben“ 
geregelt werden. Derzeit heißt es § 2 Abs. 1 ThürIFG: 

„Dieses Gesetz gilt für Behörden, Einrichtungen und sonstige öffentliche Stel-
len des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie für die sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und deren Vereinigungen, soweit sie in öffentlich-rechtlicher oder privat-
rechtlicher Form öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.“

Eine besser strukturierte Regelung enthält beispielsweise das Informationszu-
gangsgesetz (IZG) Sachsen-Anhalt (§ 1 Abs. 1 IZG LSA), die nur hinsichtlich 
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der in Nr. 2 aufgeführten „Verwaltungsaufgaben“ in „öffentlich- rechtliche Auf-
gaben“ zu ändern wäre. Dort heißt es: 

„Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes einen Anspruch auf Zugang zu amt-
lichen Informationen gegenüber
1. Den Behörden 

a) des Landes, 
b) der Kommunen und Gemeindeverbände sowie 
c) der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts und den sonstigen Organen und

2. Einrichtungen des Landes, soweit sie öffentlich-rechtliche [Verwaltungs]
Aufgaben wahrnehmen.

Einer Behörde im Sinne dieser Vorschrift steht eine natürliche Person oder 
juristische Person des Privatrechts gleich, soweit eine Behörde sich dieser 
Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient.“

 Ö Pauschalen Anwendungsausschluss in § 2 Abs. 4 ThürIFG streichen

Zu streichen ist in § 2 Abs. 4 ThürIFG der pauschale Ausschluss „soweit die 
in den Absätzen 1 und 2 genannten Stellen, die eigentlich dem Informations-
freiheitsgesetz unterfallen, als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen oder 
Aufgaben wahrnehmen, die der Aufsicht oder Verwaltung dieser Unternehmen 
dienen.“ 
Dieser Ausschluss ist zu allgemein, rechtlich nicht klar abgrenzbar und damit in 
der Praxis schwer handhabbar. Informationen, die dahingehend möglicherwei-
se schützenswert sind, sind bereits durch die zahlreichen Ausschlussgründe im 
ThürIFG geschützt. In welchem Verhältnis § 2 Abs. 4 ThürIFG (im Hinblick auf 
die grundlagen- oder anwendungsbezogene Forschung) zu § 2 Abs. 5 ThürIFG 
steht, bleibt unklar und sollte aus diesem Grund gestrichen werden.

 Ö Evaluierungsvorschrift normieren

Schließlich sollte eine Norm zur Evaluierung des ThürIFG aufgenommen wer-
den. Eine solche Regelung hat sich in der Praxis bewährt.68 Nach einem bestimm-
ten Erfahrungszeitraum sind dabei durch die Landesregierung und Sachverstän-
dige die Auswirkungen dieses Gesetzes in einem Bericht / einer Evaluierung 

68 z.B. Evaluation des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes, siehe dazu oben unter Punkt 4.3 
„Informationsfreiheit auf Bundesebene“.
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darzustellen. Eine Evaluierung trägt erfahrungsgemäß zu einer Verbesserung 
bestehender Vorschriften bei. 
Solange eine entsprechende Evaluierungsklausel in das Thüringer Informati-
onsfreiheitsgesetz noch nicht aufgenommen ist, empfiehlt der TLfDI, dass das 
TMIK die Fallzahlen zu eingegangen Anträgen nach dem Thüringer Informati-
onsfreiheitsgesetz bei den öffentlichen Stellen in Thüringen erhebt und auswer-
tet.

 Ö Zuständigkeit des Thüringer Informationsfreiheitsbeauftragten für 
das Umweltinformationsgesetz

Die Kontroll- und Beratungskompetenz des TLfDI sollte um das Umweltinfor-
mationsrecht erweitert werden.69 
Dies ist bereits in Schleswig-Holstein der Fall. Auch in Rheinland-Pfalz soll das 
Umweltinformationsrecht in das Transparenzgesetz integriert werden. 

 Ö Erhöhter Personalbedarf bei Landesbeauftragten für Informations
freiheit

Zur effektiven Wahrnehmung der Aufgaben des Landesbeauftragten für Infor-
mationsfreiheit nach dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ggfs. auch der 
weiteren Zuständigkeit nach dem ThürUIG) sowie der Beteiligung an der prak-
tischen Umsetzung des Gesetzes und der Weiterentwicklung des Informations-
zugangsrechts im Freistaat Thüringen bedarf es einer Erhöhung des Personals 
beim Thüringer Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit. 

69 Siehe hierzu auch die Forderung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in ihrer 
Entschließung vom 9. Dezember 2014 unter: http://www.tlfdi.de/imperia/md/content/daten-
schutz/entschliessungen2/29_konferenz_informationsfreiheitsaufsicht_unabdingbar.pdf
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15.5 Ein Transparenzgesetz für Thüringen

Im Koalitionsvertrag zwischen den Parteien DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN für die 6. Wahlperiode wird Folgendes aufgeführt: 

„Der freie Zugang zu Informationen ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass Einwohner mitentscheiden und Gesellschaft mitentwickeln können. Wir 
werden das Informationsfreiheitsgesetz zu einem echten Transparenzgesetz 
nach dem Vorbild Hamburgs unter Einbeziehung der Erfahrungen auch anderer 
Bundesländer fortentwickeln, die proaktive Veröffentlichung von Informationen 
durch die staatliche Verwaltung ausbauen, die Bereichsausnahmen sowie die 
Versagensgründe auf das verfassungsrechtlich zwingend gebotene Maß reduzie-
ren und Open-Data-Prinzipien in vollem Umfang berücksichtigen. Die Kontroll-
rechte des Informationsfreiheitsbeauftragten werden wir erweitern.“ 

Ein Transparenzgesetz würde in der Tat neue Maßstäbe für die Informations-
freiheit auch in Thüringen setzen können. Dies hat bereits das Hamburger 
Transparenzgesetz gezeigt. Auch andere Bundesländer folgen diesem Beispiel. 
Zu nennen ist hier etwa Rheinland-Pfalz, das bereits jetzt einen Gesetzentwurf70 
für ein ambitioniertes Transparenzgesetz auf den Weg gebracht hat.

Folgende Punkte gilt es bei der Schaffung eines Transparenzgesetzes zu beden-
ken (diese ergeben sich aus den Erfahrungen aus Hamburg und dem Entwurf des 
Rheinland-Pfälzischen Transparenzgesetzes):
Das Kernelement des Transparenzgesetzes wird die Errichtung eines Transpa-
renzregisters/Transparenzportals sein. In dieses müssen die veröffentlichungs-
pflichtigen Stellen ihre Informationen aktiv einstellen. Bürger können somit auf 
Dokumente zugreifen, ohne mit der Verwaltung in Kontakt zu treten. 
In dem Transparenzgesetz muss konkret festgelegt werden, welche Stellen ver-
öffentlichungspflichtig sind. Zudem sollte das Thüringer Umweltinformations-
gesetz in das Transparenzgesetz integriert werden und somit auch einer grund-
sätzlichen Veröffentlichungspflicht unterliegen. Die Informationsgegenstände, 
die in das Transparenzregister eingestellt werden, sind im Gesetz konkret zu 
definieren. Unbestimmte Rechtsbegriffe sind zu vermeiden. Überlegenswert ist 
es, auch Geoinformationen aufzunehmen und nunmehr kostenfrei anzubieten. 
Bei Altinformationen ist zu entscheiden, ob ein Stichtag festgelegt wird oder 
alle Informationen, auch aus der Vergangenheit, eingestellt werden müssen, was 

70 http://isim.rlp.de/buerger-und-staat/informationsfreiheit/
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möglicherweise zu einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand führen wird, 
da diese Informationen wahrscheinlich nicht aufbereitet sind.
Für den Aufbau eines Transparenzregisters bedarf es eines konkreten Umset-
zungsprojekts: 
Für den Aufbau eines Transparenzregisters müssen folgende Kosten eingerech-
net werden (Orientierung an Hamburg): Projektkoordination, Beratungen und 
Unterstützung, Schulungskosten, Software, Testläufe, Marketing. In Hamburg 
wurden allein für den Aufbau mehrere Vollzeitstellen für zwei Jahre einge-
richtet. Der Umgang mit urheberrechtlich geschütztem Material muss geklärt, 
Suchmaschinen müssen implementiert werden, Datenbanken müssen aufgebaut 
werden, Kosten für Lizenzen sind einzuplanen, Anbindungen an andere Portale 
müssen realisiert werden, etc.. 
Wichtig ist die frühe Einbindung der Mitarbeiter (Schulungen) der öffentlichen 
Stellen, damit diese sich auf ihre zunächst zusätzliche Arbeit vorbereiten kön-
nen. 
Die Einrichtung eines Transparenzregisters bedarf einer komplette Umgestal-
tung der Thüringer Verwaltungsstruktur, da alle Informationen (Dokumente, 
Dateien, etc.), die bei den öffentlichen Stellen lagern, zukünftig durchgeschaut, 
gekennzeichnet, geprüft und aufbereitet werden müssen, um sie dann zu ver-
öffentlichen. Die Dokumente müssen maschinell lesbar und druckbar sein und 
in angemessen Abständen auch aktualisiert werden. Außerdem müssen Aufbe-
wahrungsfristen festgelegt werden, die für alle oder nur für einen Teil der Infor-
mationen gelten. Mögliche Drittbeteiligungsverfahren sind durchzuführen, und 
schützenswerte Daten müssen abgetrennt oder geschwärzt werden. Es bietet sich 
an, in jeder öffentlichen Stelle einen internen Informationsfreiheitsbeauftragten 
(könnte in Personalunion vom Datenschutzbeauftragten wahrgenommen wer-
den) zu bestellen, der die Mitarbeiter berät und bei dem Auf- und Ausbau der 
Verwaltungsstrukturen beteiligt wird. Zusätzlich können gemeinsame Arbeits-
kreise der internen Informationsfreiheitsbeauftragten initiiert werden, die einen 
fachlichen Austausch ermöglichen. 
Den informationspflichtigen Stellen müssen Leitlinien für die Handhabung des 
Transparenzgesetzes/Transparenzregisters bereitgestellt werden (z.B. welche In-
formationen eingestellt werden, Vorgaben zu Formaten, Dateigrößen, Qualität 
(z.B. Auflösung) etc.). Zudem ist es für die Arbeitserleichterung der öffentlichen 
Stellen ratsam, zügig die elektronische Akte einzuführen, um ein automatisier-
tes Füllen des Registers zu vereinfachen. Die Landesregierung muss zudem da-
rauf hinwirken, dass die Transparenzpflichten erfüllt werden. Auch die Kontrol-
len der eingebundenen privaten Stellen, die dem Transparenzgesetz unterliegen, 
sind durch die entsprechende öffentliche Stelle zu gewährleisten. In rechtlicher 



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 100

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

Hinsicht sind Vereinbarungen über die Nutzungsrechte der Information zu tref-
fen, soweit diese für die freie Nutzung, Weiterverwendung und Verbreitung er-
forderlich sind. 
Die Arbeit endet jedoch nicht mit dem Aufbau des Registers. Dieses muss auch 
„in Betrieb“ gehalten werden. Dazu sind u.a. folgende Kosten zu veranschlagen 
(Orientierung an Hamburg): Einrichtung einer Leitstelle für den laufenden Be-
trieb des Registers, Mitarbeiterausbau in den Behörden, weitere Sachmittelbe-
reitstellung, um den Veröffentlichungspflichten nachzukommen, Schulungskos-
ten, Erweiterungskosten für Innovationen und Marketingkosten.
Schließlich gilt es zu beachten, dass neben den Veröffentlichungspflichten auch 
weiterhin die Pflicht besteht, auf Antrag den Informationszugang zu gewähren.
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Anlagen

Anlage 1 – Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG)71

vom 14. Dezember 2012 

§ 1 Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu amtlichen Informationen 
zu gewährleisten und die Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige 
Informationen zugänglich gemacht werden sollen. Das Gesetz soll unter Wah-
rung schutzwürdiger Belange die Transparenz der Verwaltung vergrößern, die 
Möglichkeiten der Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürger verbessern 
und damit die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft 
fördern.

§ 2 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Behörden, Einrichtungen und sonstige öffentliche Stel-
len des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie für die sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und deren Vereinigungen, soweit sie in öffentlich-rechtlicher oder privat-
rechtlicher Form öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.

(2) Einer Behörde steht eine natürliche oder juristische Person des Privat-
rechts gleich, soweit eine Behörde sich dieser Person zur Erfüllung ihrer öf-

71 Thüringer Informationsfreiheitsgesetz vom 14. Dezember 2014 (GVBl. 2012, 464) in der der-
zeit geltenden Fassung unter: http://www.tlfdi.de/imperia/md/content/datenschutz/gesetze/
thueringer_informationsfreiheitsgesetz.pdf
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fentlich-rechtlichen Aufgaben bedient oder dieser Person die Erfüllung öffent-
lich-rechtlicher Aufgaben übertragen wurde.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für den Landtag im spezifischen Bereich der Wahr-
nehmung parlamentarischer Angelegenheiten sowie für den Rechnungshof im 
Rahmen der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben.

(4) Dieses Gesetz gilt nicht, soweit die in den Absätzen 1 und 2 genannten Stel-
len als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen oder grundlagen- oder an-
wendungsbezogene Forschung betreiben oder Aufgaben wahrnehmen, die der 
Aufsicht oder Verwaltung dieser Unternehmen dienen. Entsprechendes gilt im 
Zusammenhang mit der Anerkennung und Beaufsichtigung von Stiftungen des 
bürgerlichen Rechts.

(5) Dieses Gesetz gilt für Universitätskliniken, Forschungseinrichtungen, Hoch-
schulen, Schulen sowie für Bildungs- und Prüfungseinrichtungen nur, soweit sie 
nicht im Bereich von Forschung und Lehre, Leistungsbeurteilungen und Prüfun-
gen tätig werden.

(6) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten so-
wie für die Landesmedienanstalt, soweit diese die Aufsicht über die Rundfunk-
veranstalter wahrnimmt.

(7) Dieses Gesetz gilt nicht für Gerichte und Staatsanwaltschaften, soweit Infor-
mationen aus deren Verfahrensakten betroffen sind.

(8) Dieses Gesetz gilt nicht für das Amt für Verfassungsschutz und die durch 
die Absätze 1 und 2 verpflichteten Stellen oder einen Teil von ihnen, soweit sie 
sicherheitsempfindliche Aufgaben im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 des Thü-
ringer Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vom 17. März 2003 (GVBl. S. 185) in 
der jeweils geltenden Fassung wahrnehmen.

(9) Dieses Gesetz gilt nicht für Finanzbehörden im Sinne des § 2 des Finanz-
verwaltungsgesetzes in der Fassung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202) 
in der jeweils geltenden Fassung, soweit sie in Verfahren in Steuersachen tätig 
werden.
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§ 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. amtliche Information: jede amtlichen Zwecken dienende vorhandene Auf-
zeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung; Entwürfe und Notizen, 
die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu;
2. Dritter: jede natürliche oder juristische Person, über die Informationen, insbe-
sondere personenbezogene Daten, vorliegen.

§ 4 Informationsrecht

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf Zugang zu amtlichen 
Informationen, die bei den in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Stellen vorhanden sind.

(2) Soweit besondere Rechtsvorschriften den Zugang zu amtlichen Informatio-
nen, die Auskunftserteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht regeln, ge-
hen diese den Bestimmungen dieses Gesetzes vor. In laufenden Verfahren wird 
Zugang zu amtlichen Informationen nur nach Maßgabe des anzuwendenden 
Verfahrensrechts gewährt.

(3) Im Rahmen dieses Gesetzes entfällt die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit, 
soweit dem Antrag stattgegeben wird.

(4) Die Weiterverwendung von nach diesem Gesetz erhaltenen Informationen 
mit der vorrangigen Absicht der Gewinnerzielung ist nicht zulässig. Die Presse- 
und Rundfunkfreiheit bleibt unberührt.

§ 5 Antrag

(1) Der Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vorhandenen amtlichen In-
formationen wird auf Antrag gewährt. Der an die zuständige Stelle zu richtende 
Antrag kann schriftlich, mündlich, zur Niederschrift oder elektronisch gestellt 
werden.

(2) In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist der Antrag an diejenige öffentliche Stelle zu 
richten, die sich der natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zur Er-
füllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient oder die dieser Person die 
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Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen hat. Im Fall der Beleihung 
ist der Antrag gegenüber dem Beliehenen zu stellen.

(3) Betrifft der Antrag Daten Dritter im Sinne des § 3 Nr. 2, muss er begründet 
und in den Fällen des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 ein rechtliches Interesse geltend 
gemacht werden. In den Fällen des § 7 Abs. 3 Nr. 2 und des § 9 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 5 sollen in der Begründung die besonderen Umstände des Einzelfalls darge-
legt werden, aufgrund derer ein überwiegendes Offenbarungsinteresse geltend 
gemacht wird.

(4) Der Antrag muss hinreichend bestimmt sein und insbesondere erkennen las-
sen, auf welche Informationen er gerichtet ist. Der Antragsteller ist bei fehlender 
Bestimmtheit des Antrags zu beraten und zu unterstützen.

§ 6 Verfahren

(1) Über den Antrag auf Informationszugang entscheidet die öffentliche Stelle, 
die zur Verfügung über die begehrten Informationen berechtigt ist. Ist die öf-
fentliche Stelle, an die der Antrag gerichtet wurde, nicht die zuständige Stelle, 
hat sie dem Antragsteller die zuständige Stelle mitzuteilen, sofern ihr diese be-
kannt ist.

(2) Die öffentliche Stelle kann verlangen, dass der Antragsteller seine Identität 
nachweist. Bei gleichförmigen Anträgen von mehr als 50 Personen gelten die 
§§ 17 bis 19 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung vom 
18. August 2009 (GVBl. S. 699) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(3) Über den ordnungsgemäßen Antrag hat die öffentliche Stelle unter Berück-
sichtigung der Belange des Antragstellers unverzüglich, spätestens innerhalb 
von einem Monat nach seinem Eingang, zu entscheiden. Diese Frist kann durch 
die öffentliche Stelle einmal angemessen verlängert werden, wenn Umfang oder 
Komplexität der Informationen oder die Beteiligung Dritter nach Absatz 4 dies 
rechtfertigen. Der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und deren Gründe 
vor Ablauf der Frist nach Satz 1 zu informieren.

(4) Sofern ein Dritter im Sinne des § 3 Nr. 2 betroffen ist, gibt ihm die öffentliche 
Stelle schriftlich die Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, es 
sei denn, ein schutzwürdiges Interesse des Dritten kann ausgeschlossen werden. 
Im Falle des § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt die Einwilligung eines Dritten als verweigert, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Anfrage durch die öffentliche Stelle 
vorliegt. Ist dem Antrag stattzugeben, weil schutzwürdige Belange des Dritten 
nicht entgegenstehen oder das Informationsinteresse das Interesse des Dritten 
an der Geheimhaltung überwiegt, gibt die öffentliche Stelle dem Dritten un-
ter Hinweis auf Gegenstand und Rechtsgrundlage der beabsichtigten Entschei-
dung Gelegenheit, sich innerhalb von zwei Wochen zu den für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu äußern. Die Entscheidung der öffentlichen Stelle er-
geht schriftlich und ist auch dem Dritten bekannt zu machen. Der Informati-
onszugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem Dritten gegenüber 
bestandskräftig oder die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist und seit 
der Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten zwei Wochen verstrichen sind.

(5) Soweit der Anspruch auf Informationszugang besteht, sind die Informatio-
nen unverzüglich zugänglich zu machen. Die öffentliche Stelle kann Auskunft 
erteilen, Akteneinsicht gewähren oder Informationen in sonstiger Weise zur 
Verfügung stellen. Verlangt der Antragsteller eine bestimmte Art des Informa-
tionszugangs, so darf diese nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt 
werden. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwal-
tungsaufwand. Kann die amtliche Information in zumutbarer Weise aus allge-
mein zugänglichen Quellen beschafft werden, kann sich die öffentliche Stelle 
auf deren Angabe beschränken.

(6) Die Auskunft kann mündlich, schriftlich oder elektronisch erteilt werden. 
Bei Gewährung von Auskunft oder Akteneinsicht ist dem Antragsteller die An-
fertigung von Notizen und Kopien gestattet, sofern nicht Urheberrechte entge-
genstehen.

(7) Die öffentliche Stelle ist nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der 
Information zu prüfen. Auf eine durch Tatsachen begründete Kenntnis über die 
Unrichtigkeit der Information ist hinzuweisen.

(8) Besteht ein Anspruch auf Informationszugang nur zum Teil, ist dem Antrag 
in dem Umfang stattzugeben, in dem der Informationszugang ohne Preisgabe 
der geheimhaltungsbedürftigen Informationen möglich ist. Entsprechendes gilt, 
wenn sich der Antragsteller in den Fällen, in denen Belange Dritter im Sinne 
des § 3 Nr. 2 berührt sind, mit einer Unkenntlichmachung der diesbezüglichen 
Informationen einverstanden erklärt. Art und Umfang der Abtrennung oder Un-
kenntlichmachung sind anzugeben.
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(9) Im Fall der vollständigen oder teilweisen Ablehnung des Antrags soll mit-
geteilt werden, ob und gegebenenfalls wann der Informationszugang ganz oder 
teilweise zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Wird der Antrag ganz oder 
teilweise abgelehnt, ergeht eine schriftliche Entscheidung, die innerhalb der 
Fristen nach § 6 Abs. 3 bekannt zu geben ist. Die Entscheidung ist zu begründen. 
Im Fall eines mündlichen oder elektronischen Antrags erfolgt eine schriftliche 
Entscheidung nur auf ausdrückliches Verlangen des Antragstellers.

§ 7 Schutz besonderer öffentlicher Belange

(1) Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, wenn das Bekanntwer-
den der amtlichen Information nachteilige Auswirkungen haben kann auf

1. die inter- und supranationalen Beziehungen oder die Beziehungen zum 
Bund oder zu einem Land,

2. die Landesverteidigung oder die innere Sicherheit,
3. die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung des Landtags, des 

Rechnungshofs, der Organe der Rechtspflege oder der Landesregierung,
4. die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer 

Person auf ein faires Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, 
ordnungswidrigkeitenrechtlicher oder disziplinarischer Ermittlungen,

5. die Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbewerbs-, Regulie-
rungs-, Versicherungsaufsichts- und Sparkassenaufsichtsbehörden,

6. die öffentliche Sicherheit, insbesondere die Tätigkeit der Polizei, des Ver-
fassungsschutzes, der sonstigen für die Gefahrenabwehr zuständigen Stel-
len, der Staatsanwaltschaften oder der Behörden des Straf- und Maßregel-
vollzugs einschließlich ihrer Aufsichtsbehörden oder

7. die fiskalischen Interessen der in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Stellen im 
Wirtschaftsverkehr.

(2) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen,

1. soweit die amtliche Information

a. einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Verschlusssachenanweisung für 
das Land geregelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht unterliegt,

b. ein Berufs- oder besonderes Amtsgeheimnis enthält,
c. der notwendigen Vertraulichkeit der Beratungen innerhalb von und zwischen 

öffentlichen Stellen unterliegt,
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d. mit der Aufgabenwahrnehmung des Amts für Verfassungsschutz im Zusam-
menhang steht oder

e. Prognosen, Bewertungen, Empfehlungen oder Anweisungen im Zusammen-
hang mit der gerichtlichen oder außergerichtlichen Geltendmachung oder 
der Abwehr von Ansprüchen enthält oder

2. wenn

a. bei vertraulich erhobener oder übermittelter Information das Interesse des 
Dritten an einer vertraulichen Behandlung im Zeitpunkt der Entscheidung 
über den Antrag noch fortbesteht,

b. durch die Bekanntgabe der Information Angaben und Mitteilungen von öf-
fentlichen Stellen, die nicht dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterfal-
len, offenbart würden und die öffentlichen Stellen in die Offenbarung nicht 
eingewilligt haben oder von einer Einwilligung nicht auszugehen ist oder

c. die vorübergehend beigezogenen Informationen einer anderen öffentlichen 
Stelle nicht Bestandteil der eigenen Vorgänge werden sollen.

(3) Der Antrag auf Informationszugang kann abgelehnt werden, wenn

1. er offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde, insbesondere wenn die amt-
liche Information dem Antragsteller bereits zugänglich gemacht worden ist 
oder der Antrag offensichtlich zum Zweck der Vereitelung oder Verzöge-
rung von Verwaltungshandlungen erfolgt,

2. die Bearbeitung mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand ver-
bunden wäre und dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der 
öffentlichen Stelle erheblich beeinträchtigt würde, es sei denn, das Informa-
tionsinteresse des Antragstellers überwiegt im Einzelfall das entgegenste-
hende öffentliche Interesse.

(4) In seiner Eigenschaft als Landesbeauftragter für den Datenschutz kann sich 
der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit auf sei-
ne institutionelle Garantie nach Artikel 69 der Verfassung des Freistaats Thürin-
gen berufen.

§ 8 Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden für Entwürfe zu Ent-
scheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorberei-
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tung, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen 
der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Maßnahmen 
vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbereitung nach Satz 
1 dienen regelmäßig Ergebnisse der Beweissicherung und Gutachten oder Stel-
lungnahmen Dritter.

§ 9 Schutz privater Interessen

(1) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit durch das Be-
kanntwerden der Information personenbezogene Daten oder Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse offenbart werden, es sei denn,

1. die betroffene natürliche oder juristische Person willigt ein,
2. die Offenbarung ist durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erlaubt,
3. die Information kann aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen wer-

den,
4. die Offenbarung ist zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche 

Sicherheit geboten,
5. der Antragsteller macht ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der be-

gehrten Information geltend und es stehen der Offenbarung keine überwie-
genden schutzwürdigen Belange der betroffenen natürlichen oder juristi-
schen Person entgegen.

Besonders geschützte Daten im Sinne des § 4 Abs. 5 des Thüringer Datenschutz-
gesetzes (ThürDSG) in der Fassung vom 13. Januar 2012 (GVBl. S. 27) in der 
jeweils geltenden Fassung dürfen nur zugänglich gemacht werden, wenn der Be-
troffene ausdrücklich eingewilligt hat.

(2) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt nicht bei Informatio-
nen aus Unterlagen, die mit dem Dienst- oder Amtsverhältnis des Betroffenen in 
Zusammenhang stehen, insbesondere aus Personalakten.

(3) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen am Ausschluss des Informationszugangs in der Regel 
bei Angaben von Name, Titel, akademischem Grad, Berufs- und Funktionsbe-
zeichnung, Büroanschrift und -telekommunikationsnummer von Bearbeitern, 
soweit sie Ausdruck und Folge der amtlichen Tätigkeit sind, und von Personen, 
die als Gutachter, Sachverständige oder in vergleichbarer Weise eine Stellung-
nahme in einem Verfahren abgegeben haben.
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§ 10 Kosten

(1) Für öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz sind Verwaltungskosten (Ge-
bühren und Auslagen) zu erheben. Für die Gebührenbemessung gilt das Kosten-
deckungsprinzip (§ 21 Abs. 4 Satz 3 des Thüringer Verwaltungskostengesetzes 
vom 23. September 2005 [GVBl. S. 325] in der jeweils geltenden Fassung). Die 
Erteilung einfacher Auskünfte ist verwaltungskostenfrei. Über die voraussichtli-
chen Kosten ist der Antragsteller vorab zu informieren.

(2) Das für das Informationsfreiheitsrecht zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium die Ver-
waltungskostentatbestände, die Gebührensätze und die Höhe der Auslagen nach 
Absatz 1 Satz 1 und 2 durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Die Bestimmun-
gen des Thüringer Verwaltungskostengesetzes bleiben im Übrigen unberührt.

§ 11 Veröffentlichungspflichten

(1) Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich die vorhandenen 
Informationssammlungen und -zwecke erkennen lassen. Organisations-, Ge-
schäftsverteilungs- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener Daten 
sind nach Maßgabe dieses Gesetzes allgemein zugänglich zu machen. Soweit es 
möglich ist, hat die Veröffentlichung elektronisch im Internet zu erfolgen.

(2) Informationen können auch unabhängig von einem Antrag nach § 5 Abs. 
1 über das Internet oder in sonst öffentlich zugänglicher Weise zugänglich ge-
macht werden. Die Behörden sollen insbesondere Verwaltungsvorschriften von 
allgemeinem Interesse sowie weitere geeignete Informationen veröffentlichen. 
Die Veröffentlichung unterbleibt, soweit ein Antrag auf Informationszugang 
nach diesem Gesetz abzulehnen wäre.

(3) Informationen der Landesbehörden nach Absatz 2 sind in ein öffentlich 
zugängliches zentrales Informationsregister aufzunehmen, das die Landesre-
gierung nach den technischen und organisatorischen Möglichkeiten einrichtet. 
Einzelheiten in Bezug auf Betrieb und Nutzung des Registers werden durch 
Rechtsverordnung der Landesregierung festgelegt. Hierbei kann die Landesre-
gierung auch festlegen, welche weiteren Informationen als geeignet im Sinne 
von Absatz 2 Satz 2 gelten.
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§ 12 Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit

(1) Jeder, der sich in seinem Recht auf Informationszugang nach diesem Gesetz 
verletzt sieht, kann den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anru-
fen.

(2) Die Aufgabe des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit wird von 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz wahrgenommen. Seine Rechts-
stellung richtet sich nach § 36 ThürDSG. Er überwacht die Einhaltung der Be-
stimmungen dieses Gesetzes bei den Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1.

(3) Die in § 2 Abs. 1 genannten Stellen sind verpflichtet, den Landesbeauftrag-
ten für die Informationsfreiheit und seine Beauftragten in der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen. Dem Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 
ist dabei insbesondere

1. Auskunft zu seinen Fragen zu erteilen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten 
zu verschaffen, die im Zusammenhang mit dem Informationsanliegen stehen und
2. Zutritt zu den Diensträumen zu gewähren,

soweit Ablehnungsgründe nach den §§ 7 und 8 und Rechte Dritter wegen Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen nach § 9 Abs. 1 nicht entgegenstehen. Stellt 
der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit Verstöße gegen dieses Ge-
setz fest, kann er ihre Behebung in angemessener Frist fordern. Über die Bean-
standung ist die zuständige Aufsichtsbehörde zu unterrichten.

(4) Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit informiert die Öffent-
lichkeit über Fragen im Zusammenhang mit diesem Gesetz. Er berät die in § 2 
Abs. 1 genannten Stellen und kann Empfehlungen zur Verbesserung des Infor-
mationszugangs geben. Er unterstützt den Landtag bei seinen Entscheidungen. 
Auf Anforderung des Landtags oder der Landesregierung hat er Gutachten zu 
erstellen und Bericht zu erstatten. Der Landtag oder die Landesregierung kön-
nen ihn ersuchen, bestimmte Vorgänge aus ihrem Aufgabenbereich zu überprü-
fen. Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit kann sich jederzeit an 
den Landtag wenden.

(5) Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit erstattet dem Landtag 
und der Landesregierung mindestens alle zwei Jahre, erstmals für den Zeitraum 
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vom 29. Dezember 2012 bis 31. Dezember 2014, einen Bericht über seine Tätig-
keit. Der Ministerpräsident führt eine Stellungnahme der Landesregierung zu 
dem Bericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit herbei und legt 
diese innerhalb von drei Monaten dem Landtag vor.

(6) Die Bestimmungen über den gerichtlichen Rechtsschutz bleiben unberührt.

§ 13 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Abs. 4 
die nach diesem Gesetz erhaltenen Informationen mit Gewinnerzielungsabsicht 
verwendet. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu fünf-
tausend Euro geahndet werden.

(2) Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach Absatz 1 ist das Landesverwaltungsamt.

§ 14 Rechtsweg

Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 
Gegen eine Entscheidung sind Widerspruch und Klage zulässig. Ein Wider-
spruchsverfahren nach den Bestimmungen des 8. Abschnitts der Verwaltungs-
gerichtsordnung ist auch dann durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer 
obersten Landesbehörde getroffen wurde.

§ 15 Sprachliche Gleichstellung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils in männli-
cher und weiblicher Form.

§ 16 Übergangsbestimmung

Mit Ausnahme des § 12 finden für Anträge auf Zugang zu amtlichen Informa-
tionen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt worden sind, die bis 
dahin geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 17 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 29. Dezember 2012 in Kraft.
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Anlage 2 – Thüringer Verwaltungskostengesetz(ThürVwKostG)72

vom 23. September 2005

§ 1 Verwaltungskostenpflichtige öffentliche Leistungen

(1) Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen erheben

1. Behörden des Landes,
2. Behörden der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie Aufgaben im übertrage-
nen Wirkungskreis wahrnehmen, und

3. Personen des Privatrechts, denen hoheitliche Befugnisse durch oder auf-
grund eines Gesetzes übertragen wurden (Beliehene), soweit sie als Behör-
de tätig werden und der Aufsicht des Landes unterstehen,

Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) nach Maßgabe dieses Gesetzes 
und der Verwaltungskostenordnungen nach § 21.

(2) Verwaltungskostenpflicht besteht auch, wenn

1. ein auf Vornahme einer öffentlichen Leistung gerichteter Antrag oder
2. ein Widerspruch

zurückgenommen wird oder sich auf andere Weise erledigt.

(3) Die Erhebung von Verwaltungskosten nach anderen Rechtsvorschriften 
bleibt unberührt. Soweit für solche Verwaltungskosten nichts anderes bestimmt 
ist, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechend. Das Gesetz gilt 
nicht für den Bereich der Justizverwaltung.

(4) Unterliegt die öffentliche Leistung der Umsatzsteuer, ist diese zu erhe-
ben. Für die Erhebung der Umsatzsteuer gelten die Bestimmungen über die 
Auslagen erhebung entsprechend, sofern das Umsatzsteuergesetz in der Fassung 

72  Thüringer Verwaltungskostengesetz vom 23. September 2005 (GVBl. 2005, 325) in der derzeit 
gültigen Fassung unter: http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=Vw-
KostG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
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vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386) in der jeweils geltenden Fassung nichts 
anderes bestimmt.

(5) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung wahrnimmt.

(6) Öffentliche Leistungen sind

1. Amtshandlungen; eine Amtshandlung ist jede mit Außenwirkung in Aus-
übung hoheitlicher Befugnisse vorgenommene Handlung; sie liegt auch 
dann vor, wenn ein Einverständnis der Behörde, insbesondere eine Geneh-
migung, Erlaubnis oder Zustimmung, nach Ablauf einer bestimmten Frist 
aufgrund einer Rechtsvorschrift als erteilt gilt,

2. das Zulassen der Inanspruchnahme von Einrichtungen des Landes,
3. Überwachungsmaßnahmen, Prüfungen und Untersuchungen sowie
4. sonstige Leistungen, die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Verwal-

tungstätigkeit erbracht werden.

(7) Individuell zurechenbar sind insbesondere öffentliche Leistungen, die

1. beantragt, sonst willentlich in Anspruch genommen oder zugunsten des 
Leistungsempfängers erbracht werden oder

2. durch einen Tatbestand ausgelöst werden, an den ein Gesetz die Befugnis 
zum Tätigwerden der Behörde knüpft und die in einem spezifischen Bezug 
zum Tun, Dulden oder Unterlassen einer Person oder zu dem von einer Per-
son zu vertretenden Zustand einer Sache stehen; bei Überwachungshand-
lungen, Prüfungen und Untersuchungen gilt dies nur, wenn die öffentliche 
Leistung nicht ausschließlich auf eine allgemeine behördliche Informati-
onsgewinnung gerichtet ist.
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§ 2 Sachliche Verwaltungskostenfreiheit

(1) Verwaltungskostenfrei sind

1. Maßnahmen der Rechts- und Fachaufsicht; dies gilt nicht, wenn sie durch 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Rechtsverstöße veranlasst sind,

2. 
a. Überwachungsmaßnahmen aufgrund eines Verdachts oder einer Be-

schwerde oder
b. Stichprobenkontrollen, bei denen der zu Überwachende ausschließ-

lich nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wird,
wenn kein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wird,

3. einfache mündliche oder schriftliche Auskünfte; dies gilt nicht für Aus-
künfte aus Registern und Dateien,

4. die Erteilung von Bescheiden über öffentlich-rechtliche Geldforderungen,
5. Entscheidungen über die Stundung, den Erlass, die Niederschlagung oder 

die Erstattung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen,
6. Entscheidungen über die Festsetzung von Entschädigungen aus öffentlichen 

Mitteln für den Entschädigungsbegünstigten,
7. Entscheidungen über die Festsetzung der in einem Vorverfahren nach § 

68 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendigen Aufwendungen,

8. Entscheidungen über Anträge auf Geldleistungen, wie Fördermittel, ein-
schließlich der Verwendungsnachweisprüfung, Unterstützungen, Beihilfen, 
Zuwendungen, Stipendien oder andere Geldleistungen,

9. Entscheidungen über die Erteilung von Bescheinigungen zur Bewilligung 
von Prozesskosten- oder Beratungshilfe,

10. öffentliche Leistungen in Gnadensachen,
11. öffentliche Leistungen im Rahmen eines bestehenden oder früheren öffent-

lich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses einschließlich eines Wider-
spruchsverfahrens,

12. Entscheidungen über Gegenvorstellungen und Aufsichtsbeschwerden,
13. öffentliche Leistungen in Angelegenheiten des Wahlrechts, des Volksbe-

gehrens, des Volksentscheids und des Bürgerantrags,
14. Entscheidungen über die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach den 

§§ 80 und 80 a VwGO sowie
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15. öffentliche Leistungen, die von der Polizei zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 2 des Polizeiaufgabengesetzes vom 4. Juni 1992 (GVBl. S. 199) in 
der jeweils geltenden Fassung erbracht werden; dies gilt nicht

a. für öffentliche Leistungen, die beantragt oder sonst veranlasst sind und 
nicht im überwiegend öffentlichen Interesse stehen,

b. für Einsätze der Polizei aufgrund des Alarms einer Überfall- und Ein-
bruchmeldeanlage; derartige Einsätze bleiben aber kostenfrei, wenn der 
Betreiber nachweist, dass kein Falschalarm vorlag, oder

c. wenn durch eine Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist.
In den Verwaltungskostenordnungen nach § 21 Abs. 1 können weitere öf-
fentliche Leistungen bestimmt werden, für die Verwaltungskosten nicht 
oder nur zum Teil erhoben werden. Andere gesetzliche Regelungen, nach 
denen öffentliche Leistungen verwaltungskostenfrei sind, bleiben unbe-
rührt.

(2) Die Verwaltungskostenfreiheit gilt nicht für

den Widerruf oder die Rücknahme einer Amtshandlung, sofern der Verwal-
tungskostenschuldner dies zu vertreten hat und
das Widerspruchsverfahren, soweit in Absatz 1 oder in anderen Rechtsvorschrif-
ten nichts anderes bestimmt ist oder soweit sich nicht der Widerspruch auf an-
dere Weise erledigt.

§ 3 Persönliche Gebührenfreiheit

(1) Von der Zahlung der Gebühren sind befreit:

1. das Land,
2. die Bundesrepublik Deutschland und die anderen Länder; dies gilt nur, 

wenn die Summe der Verwaltungskosten für eine Angelegenheit den Betrag 
von 500 Euro nicht übersteigt,

3. die kommunalen Körperschaften im Geltungsbereich dieses Gesetzes; dies 
gilt nicht in den Fällen des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2, und

4. Kirchen sowie andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes, die die Rechtsstellung einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts haben.



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 116

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

(2) Die persönliche Gebührenfreiheit gilt nicht, wenn

die Gebühr Dritten auferlegt oder auf Dritte umgelegt werden kann,
die öffentliche Leistung einen Betrieb nach § 26 Abs. 1 der Thüringer Landes-
haushaltsordnung in der Fassung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 282) in 
der jeweils geltenden Fassung oder vergleichbare Betriebe des Bundes oder der 
anderen Länder betrifft oder
die öffentliche Leistung einen kommunalen Eigenbetrieb nach § 76 der Thürin-
ger Kommunalordnung in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) in der 
jeweils geltenden Fassung betrifft, es sei denn, dass der Eigenbetrieb Leistungen 
erbringt, zu deren Bereitstellung die kommunalen Körperschaften gesetzlich 
verpflichtet sind.

(3) Die persönliche Gebührenfreiheit gilt ebenfalls nicht, wenn die öffentliche 
Leistung von Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 erbracht wird. Wird die gleiche öf-
fentliche Leistung auch von Behörden nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 erbracht, gilt 
die persönliche Gebührenfreiheit auch nicht für die öffentliche Leistung dieser 
Behörden.

(4) Die Befreiungen nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 gelten nicht für öffentliche Leis-
tungen der Prüfstelle für Qualitätssicherung des Landesamts für Bau und Ver-
kehr, der Kataster- und Landesvermessungsbehörden, der Gutachterausschüsse 
für Grundstückswerte und der Enteignungsbehörde nach § 17 des Thüringer 
Enteignungsgesetzes vom 23. März 1994 (GVBl. S. 329) in der jeweils geltenden 
Fassung.

(5) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Gebühren

1. für von der Bauaufsichtsbehörde selbst vorgenommene Prüfungen, die auf 
besondere Sachverständige übertragen werden können, sofern auch die Ent-
gelte für deren Leistungen geregelt sind, und

2. für die Entscheidung über
a. die Freistellung von Wohnungen nach § 7 Abs. 1 des Wohnungsbindungs-

gesetzes (WoBindG) in der Fassung vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 
2404) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 30 Abs. 1 des 
Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) vom 13. September 2001 (BGBl. 
I S. 2376) in der jeweils geltenden Fassung und

b. die Genehmigungen der Zweckentfremdung und der baulichen Verände-
rung nach § 7 Abs. 3 WoBindG in Verbindung mit § 27 Abs. 7 WoFG.
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(6) Unberührt bleiben Befreiungen und Ermäßigungen, die auf besonderen ge-
setzlichen Vorschriften beruhen.

§ 4 Gebühren in besonderen Fällen

(1) In den Fällen des § 21 Abs. 1 Satz 2 sind die Gebühren nach Maßgabe der 
Absätze 2 bis 6 zu bemessen, soweit in einer Verwaltungskostenordnung nichts 
anderes bestimmt ist.

(2) Wird ein Antrag aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit ganz oder 
teilweise abgelehnt, ist eine Gebühr bis zu der Höhe zu erheben, die für die öf-
fentliche Leistung vorgesehen ist, mindestens jedoch 20 Euro. Wird der Antrag 
wegen Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt, ist keine Gebühr zu erheben.

(3) Für die Entscheidung über einen Widerspruch ist, soweit der Widerspruch 
erfolglos geblieben ist, eine Gebühr bis zu der für den angefochtenen Bescheid 
festgesetzten Höhe zu erheben. War für die angefochtene Amtshandlung kei-
ne Gebühr festgesetzt, war die Amtshandlung gebührenfrei oder ist der Wider-
spruch von einem Dritten eingelegt worden, ist eine Gebühr bis zu 3 000 Euro 
zu erheben. In den Fällen der Sätze 1 und 2 beträgt die Gebühr mindestens 30 
Euro. Bei einem allein gegen eine Verwaltungskostenentscheidung gerichteten 
Widerspruch beträgt die Gebühr bis zu 25 vom Hundert des Betrags, dessen 
Festsetzung mit dem Widerspruch erfolglos angefochten worden ist, mindestens 
jedoch 20 Euro.

(4) Hat die Behörde eine Amtshandlung aus Gründen, die der Verwaltungskos-
tenschuldner zu vertreten hat, zurückgenommen oder widerrufen, ist eine Ge-
bühr bis zu der Höhe zu erheben, die für die zurückgenommene oder widerrufe-
ne Amtshandlung im Zeitpunkt der Rücknahme oder des Widerrufs vorgesehen 
ist. Ist für eine solche Amtshandlung eine Gebühr nicht vorgesehen oder wäre 
sie gebührenfrei, ist eine Gebühr bis zu 2 000 Euro zu erheben. In den Fällen der 
Sätze 1 und 2 beträgt die Gebühr mindestens 20 Euro. Hatte der Verwaltungs-
kostenschuldner die Rücknahme oder den Widerruf nicht zu vertreten, werden 
keine Gebühren erhoben.

(5) Wird ein Antrag zurückgenommen oder erledigt er sich auf andere Weise, 
bevor die öffentliche Leistung vollständig erbracht worden ist, sind bis zu 75 
vom Hundert der für die öffentliche Leistung vorgesehenen Gebühr zu erhe-
ben. Erfolgt die Gebührenberechnung nach dem Zeitaufwand, wird der bis zur 
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Zurücknahme oder Erledigung des Antrags entstandene Zeitaufwand zugrunde 
gelegt. In den Fällen der Sätze 1 und 2 beträgt die Gebühr mindestens 20 Euro. 
Hatte die Behörde mit der sachlichen Bearbeitung noch nicht begonnen oder ist 
die beantragte öffentliche Leistung gebührenfrei, ist keine Gebühr zu erheben.

(6) Wird ein Widerspruch zurückgenommen oder erledigt er sich auf andere 
Weise, beträgt die Gebühr bis zu 75 vom Hundert des Betrags nach Absatz 3 
Satz 1. Erfolgt die Gebührenberechnung nach dem Zeitaufwand, wird der bis 
zur Zurücknahme oder Erledigung des Widerspruchs entstandene Zeitaufwand 
zugrunde gelegt. In den Fällen der Sätze 1 und 2 beträgt die Gebühr mindestens 
20 Euro. Richtete sich der Widerspruch allein gegen eine Kostenentscheidung, 
ist eine Gebühr von 20 Euro zu erheben. Hatte die Behörde mit der sachlichen 
Bearbeitung noch nicht begonnen, ist keine Gebühr zu erheben.

(7) Ist eine öffentliche Leistung, für die Verwaltungskosten nicht zu erheben 
wären, missbräuchlich veranlasst worden, so wird eine Gebühr bis zu 1000 Euro 
erhoben, mindestens jedoch 20 Euro.

(8) Gebühren, die bei richtiger Behandlung der Sache durch die Behörde nicht 
entstanden wären, sind nicht zu erheben.

§ 5 Verwaltungskostengläubiger

Verwaltungskostengläubiger ist der Rechtsträger, dessen Behörde eine verwal-
tungskostenpflichtige öffentliche Leistung vornimmt. Wird die öffentliche Leis-
tung von einer sonstigen Person im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 3 erbracht, ist Ver-
waltungskostengläubiger diese Person.

§ 6 Verwaltungskostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist verpflichtet,

1. wem die öffentliche Leistung individuell zuzurechnen ist,
2. wer die Verwaltungskosten durch eine vor der zuständigen Behörde abgege-

bene oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder
3. wer für die Verwaltungskostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Verwaltungskostenschuldner ist auch, wer als gesetzlicher Vertreter, Vermö-
gensverwalter oder Verfügungsberechtigter im Sinne der §§ 34 und 35 der Ab-
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gabenordnung infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihm 
auferlegten Pflichten veranlasst hat, dass Verwaltungskosten nicht, nicht recht-
zeitig oder nur teilweise erhoben werden können. Dies umfasst auch die infolge 
der Pflichtverletzung zu zahlenden Säumniszuschläge.

(3) Mehrere Verwaltungskostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(4) Auslagen, die durch unbegründete Einwendungen oder durch schuldhaftes 
Verhalten entstanden sind, hat derjenige zu tragen, der sie verursacht hat.

§ 7 Entstehen der Verwaltungskostenschuld

(1) Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen 
Eingang bei der zuständigen Behörde, im Übrigen mit der vollständigen Erbrin-
gung der öffentlichen Leistung. In den Fällen des § 1 Abs. 6 Nr. 2 entsteht die 
Gebührenschuld, soweit eine Benutzungserlaubnis notwendig ist, mit deren Er-
teilung, im Übrigen mit dem Beginn der Benutzung. Bei Pauschgebühren ent-
steht die Gebührenschuld mit der Genehmigung des Antrags nach § 10.

(2) Die Auslagenschuld entsteht mit der Aufwendung des zu erhebenden Be-
trags; in den Fällen des § 11 Abs. 4 mit der vollständigen Erbringung der öffent-
lichen Leistung.

§ 8 Gebühren nach festen Sätzen

(1) Gebühren nach festen Sätzen sind Festgebühren, Wertgebühren und Zeitge-
bühren.

(2) Festgebühren sind die mit einem bestimmten unveränderlichen Betrag vor-
gesehenen Gebühren.

(3) Wertgebühren sind nach dem Wert des Gegenstands, auf den sich die öffent-
liche Leistung bezieht, zu bemessen. Bei der Festsetzung einer Wertgebühr ist 
der Wert zum Zeitpunkt der Beendigung der öffentlichen Leistung zugrunde zu 
legen.

(4) Zeitgebühren sind nach dem für die öffentliche Leistung erforderlichen Zeit-
aufwand zu bemessen.
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§ 9 Rahmengebühren

Rahmengebühren werden durch einen Mindest- und Höchstsatz bestimmt. Bei 
der Festsetzung von Rahmengebühren im Einzelfall gilt § 21 Abs. 4 sinngemäß.

§ 10 Pauschgebühren

Die Gebühr für regelmäßig wiederkehrende öffentliche Leistungen kann auf 
Antrag für einen im Voraus bestimmten Zeitraum, jedoch nicht für länger als 
ein Jahr, durch einen Pauschbetrag abgegolten werden; bei der Bemessung des 
Pausch betrags ist der geringere Umfang der Verwaltungsarbeit zu berücksichti-
gen. Die Pauschgebühr ist im Voraus festzusetzen.

§ 11 Auslagen

(1) Folgende Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einer öffentlichen Leis-
tung und in den Fällen des § 1 Abs. 2 entstehen, werden als Auslagen gesondert 
erhoben:

1. Entschädigungen für Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher oder Überset-
zer; stehen diese in einem öffentlich- rechtlichen Dienst- oder Amtsverhält-
nis, ist das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 5. Mai 2004 
(BGBl. I S. 718, 776) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzu-
wenden,

2. Entgelte für Post- und Telekommunikationsleistungen, soweit sie das bei der 
jeweiligen öffentlichen Leistung übliche Maß übersteigen,

3. Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Zustellungen durch 
die Behörde,

4. Vergütungen und andere Aufwendungen für die Ausführung von Dienstge-
schäften außerhalb der Dienststelle,

5. Beträge, die Behörden, Einrichtungen, natürlichen oder juristischen Perso-
nen zustehen sowie

6. Aufwendungen für Ausfertigungen, Abschriften und Kopien, soweit sie auf 
besonderen Antrag hergestellt oder aus vom Verwaltungskostenschuldner 
zu vertretenden Gründen notwendig wurden.

In einer Verwaltungskostenordnung nach § 21 kann bestimmt werden, dass ent-
standene Auslagen mit der Gebühr abgegolten sind.
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(2) Die Auslagen sind in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erheben. Pau-
schalierte Auslagen können in einer Verwaltungskostenordnung nach § 21 be-
stimmt werden.

(3) Wird in anderen Rechtsvorschriften die Erhebung von Auslagen ohne Anga-
be ihrer Art bestimmt, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Auslagen nach Absatz 1 Nr. 5 werden auch dann erhoben, wenn die verwal-
tungskostenerhebende Behörde aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwal-
tungsvereinfachung oder aus ähnlichen Gründen an die andere Behörde, Ein-
richtung, natürliche oder juristische Person keine Zahlungen leistet.

(5) Auslagen sind außer in den Fällen des § 2 Abs. 1 auch dann zu erheben, wenn 
die öffentliche Leistung gebührenfrei ist.

(6) Auslagen, die bei richtiger Sachbehandlung nicht entstanden wären, sind 
nicht zu erheben. Das Gleiche gilt für Auslagen, die durch die Verlegung eines 
Termins oder durch die Vertagung einer Verhandlung entstanden sind, soweit 
dies nicht dem Auslagenschuldner zuzurechnen ist.

§ 12 Verwaltungskostenentscheidung

(1) Die Verwaltungskosten werden von Amts wegen festgesetzt. Die Entschei-
dung über die Verwaltungskosten soll, soweit möglich, zusammen mit der 
Sachentscheidung ergehen. Aus der Verwaltungskostenentscheidung müssen 
mindestens hervorgehen:

1. die verwaltungskostenerhebende Behörde,
2. der Verwaltungskostenschuldner,
3. die verwaltungskostenpflichtige öffentliche Leistung,
4. die als Gebühren und Auslagen zu zahlenden Beträge sowie
5. wo, wann und wie die Gebühren und die Auslagen zu zahlen sind.

(2) Die Verwaltungskostenentscheidung kann mündlich ergehen; sie ist auf An-
trag schriftlich zu bestätigen. Soweit sie schriftlich ergeht oder schriftlich bestä-
tigt wird, ist auch die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Verwaltungskosten 
sowie deren Berechnung anzugeben.



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit 122

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

(3) Die Verwaltungskostenentscheidung kann vorläufig ergehen, wenn der für 
die Ermittlung der Gebühr maßgebende Wert des Gegenstands der öffentlichen 
Leistung ungewiss ist. Sie ist zu ändern oder für endgültig zu erklären, sobald 
die Ungewissheit beseitigt ist.

(4) Vor der endgültigen Festsetzung der Gebühr kann die Summe der erstat-
tungsfähigen Auslagen im Sinne des § 11 festgesetzt werden. Gebühren und 
Auslagen sind dann jeweils nach Maßgabe des Absatzes 1 getrennt festzusetzen.

§ 13 Fälligkeit

Verwaltungskosten werden mit der Bekanntgabe der Verwaltungskostenent-
scheidung an den Verwaltungskostenschuldner fällig, wenn nicht die Behörde 
einen späteren Zeitpunkt bestimmt.

§ 14 Säumniszuschlag

(1) Werden Gebühren oder Auslagen nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages 
entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszu-
schlag von eins vom Hundert des abgerundeten rückständigen Betrags zu erhe-
ben, wenn dieser 50 Euro übersteigt. Ein Säumniszuschlag wird bei einer Säum-
nis bis zu drei Tagen nicht erhoben.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Säumniszuschläge, die nicht rechtzeitig entrichtet wer-
den.

(3) Für die Berechnung des Säumniszuschlags wird der rückständige Betrag auf 
den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag abgerundet.

(4) Als Tag, an dem eine Zahlung entrichtet worden ist, gilt

1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln an die für den Kos-
tenträger zuständige Kasse der Tag des Eingangs oder

2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der für den Verwaltungs-
kostengläubiger zuständigen Kasse und bei Einzahlung mit Zahlkarte oder 
Postanweisung der Tag, an dem der Betrag der Kasse gutgeschrieben wird.

(5) In den Fällen der Gesamtschuld entstehen Säumniszuschläge gegenüber je-
dem säumigen Gesamtschuldner. Insgesamt ist jedoch kein höherer Säumnis-
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zuschlag zu entrichten als entstanden wäre, wenn die Säumnis nur bei einem 
Gesamtschuldner eingetreten wäre.

§ 15 Kostenvorschuss, Sicherheitsleistung, Zurückbehaltungsrecht

(1) Die Behörde kann bei öffentlichen Leistungen, die auf Antrag vorgenom-
men werden, die Zahlung eines Kostenvorschusses und/oder die Leistung einer 
Sicherheit bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden Verwaltungskosten ver-
langen. Unbeschadet des Satzes 1 kann die Behörde eine öffentliche Leistung, 
die auf Antrag vorgenommen wird, davon abhängig machen, dass der Antrag-
steller keine Verwaltungskostenrückstände für öffentliche Leistungen des glei-
chen Sachgebiets hat. Satz 2 gilt nicht für das Widerspruchsverfahren.

(2) Dem Antragsteller ist eine angemessene Frist zur Zahlung des Vorschusses, 
zur Leistung der Sicherheit oder zur Begleichung des Rückstands zu setzen. Die 
Behörde kann den Antrag als zurückgenommen behandeln, wenn die Frist nicht 
eingehalten wird und der Antragsteller bei der Anforderung des Vorschusses, 
der Sicherheitsleistung oder des Rückstands hierauf hingewiesen worden ist. 
Satz 2 gilt nicht für das Widerspruchsverfahren.

(3) Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende Urkunden, die aus An-
lass der öffentlichen Leistung eingereicht worden sind, können bis zur Bezah-
lung der angeforderten Verwaltungskosten zurückbehalten werden.

§ 16 Billigkeitsregelungen

(1) Die festsetzende Behörde kann die Verwaltungskosten ermäßigen oder von 
der Erhebung absehen, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Verwaltungskostenschuldners oder sonst aus Billigkeitsgründen 
geboten erscheint.

(2) Die zuständigen Ministerien können im Einvernehmen mit dem für Finan-
zen zuständigen Ministerium anordnen, dass für bestimmte Arten von öffentli-
chen Leistungen von der Erhebung der Verwaltungskosten ganz oder zum Teil 
abzusehen ist, wenn die Erhebung der Gebühr unbillig erscheint oder dem öf-
fentlichen Interesse widerspricht.

(3) Für die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von Forderungen des 
Landes auf Zahlung von Gebühren, Auslagen und sonstigen Nebenleistungen 
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gelten die Bestimmungen der Thüringer Landeshaushaltsordnung. In den Fällen, 
in denen ein anderer Rechtsträger als das Land Verwaltungskostengläubiger ist, 
gelten die für ihn verbindlichen entsprechenden Vorschriften.

§ 17 Verjährung

(1) Der Anspruch auf Zahlung von Verwaltungskosten verjährt nach drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Anspruch 
fällig geworden ist. Mit Ablauf dieser Frist, spätestens mit Ablauf des vierten 
Jahrs nach der Entstehung, erlischt der Anspruch. Ist die öffentliche Leistung 
mit Ablauf des vierten Jahrs nach der Entstehung der Verwaltungskostenschuld 
nicht beendet, erlischt der Anspruch mit Ablauf eines Jahrs nach vollständiger 
Erbringung der öffentlichen Leistung.

(2) Die Verjährung wird unterbrochen durch

1. schriftliche Zahlungsaufforderung,
2. Zahlungsaufschub,
3. Stundung,
4. Aussetzen der Vollziehung,
5. Sicherheitsleistung,
6. eine Vollstreckungsmaßnahme,
7. Vollstreckungsaufschub,
8. Anmeldung im Insolvenzverfahren,
9. Ermittlungen des Verwaltungskostengläubigers über Wohnsitz oder Aufent-

halt des Zahlungspflichtigen,
10. die Aufnahme in einen Insolvenzplan,
11. einen gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan und
12. Einbeziehung in ein Verfahren, das die Restschuldbefreiung für den Schuld-

ner zum Ziel hat.

(3) Mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Unterbrechung endet, beginnt eine 
neue Verjährung.

(4) Die Verjährung wird nur in Höhe des Betrags unterbrochen, auf den sich die 
Unterbrechungshandlung bezieht.

(5) Wird eine Verwaltungskostenentscheidung angefochten, so erlöschen An-
sprüche aus ihr nicht vor Ablauf von sechs Monaten, nachdem die Verwaltungs-
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kostenentscheidung unanfechtbar geworden ist oder das Verfahren sich auf an-
dere Weise erledigt hat.

§ 18 Erstattung

(1) Überbezahlte oder zu Unrecht erhobene Verwaltungskosten sind unverzüg-
lich zu erstatten, zu Unrecht erhobene Verwaltungskosten jedoch nur, soweit 
eine Verwaltungskostenentscheidung noch nicht unanfechtbar geworden ist; 
nach diesem Zeitpunkt können zu Unrecht erhobene Verwaltungskosten nur aus 
Billigkeitsgründen erstattet werden.

(2) Der Erstattungsanspruch erlischt durch Verjährung, wenn er nicht bis zum 
Ablauf des dritten Kalenderjahrs geltend gemacht wird, das auf die Entstehung 
des Anspruchs folgt; die Verjährung beginnt jedoch nicht vor der Unanfechtbar-
keit der Verwaltungskostenentscheidung.

§ 19 Anfechtung der Verwaltungskostenentscheidung

Wird eine Verwaltungskostenentscheidung selbständig angefochten, so ist das 
Rechtsbehelfsverfahren verwaltungskostenrechtlich als selbständiges Verfahren 
zu behandeln.

§ 20 Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen 
Union

Werden öffentliche Leistungen erbracht, für die Gebührenvorschriften in 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union 
maßgebend sind, sind die Gebühren nach Maßgabe dieser Vorschriften zu be-
messen. Die Gebühren können abweichend bemessen werden, soweit die Ge-
bührenvorschriften der Rechtsakte dies zulassen.

§ 21 Ermächtigung

(1) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung (Verwaltungskostenord-
nung) Gebühren für öffentliche Leistungen festsetzen und die Erstattung von 
Auslagen regeln. Die in einer Verwaltungskostenordnung vorgesehenen Verwal-
tungskostentatbestände gelten nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 bis 6 auch im Fall
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1. der Ablehnung eines Antrags,
2. der Zurückweisung eines Widerspruchs,
3. der Rücknahme oder des Widerrufs einer Amtshandlung,
4. der Zurücknahme oder der Erledigung eines Antrags und
5. der Zurücknahme oder der Erledigung eines Widerspruchs, soweit die Ver-

waltungskostenordnung nichts anderes bestimmt.

(2) Die Gebühren sind nach festen Sätzen (Festgebühren, Wertgebühren, Zeitge-
bühren) oder Rahmensätzen (Rahmengebühren) zu bestimmen.

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger öffentlicher Leistungen für densel-
ben Gebührenschuldner können Pauschgebühren vorgesehen werden. Bei der 
Bemessung der Pauschgebührensätze ist der geringere Umfang des Verwal-
tungsaufwands zu berücksichtigen.

(4) Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass zwischen der den Verwal-
tungsaufwand berücksichtigenden Höhe der Gebühr einerseits und der Bedeu-
tung, dem wirtschaftlichen Wert oder dem sonstigen Nutzen der öffentlichen 
Leistung andererseits ein angemessenes Verhältnis besteht. Die Gebühr darf den 
Verwaltungsaufwand nur dann unterschreiten (Kostenunterschreitungsverbot), 
wenn dies aus Gründen des öffentlichen Interesses oder der Billigkeit erforder-
lich ist oder wenn die öffentliche Leistung für den Empfänger der öffentlichen 
Leistung belastend wirkt. Ist gesetzlich oder in Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaften oder der Europäischen Union vorgesehen, dass Gebühren nur 
zur Deckung des Verwaltungsaufwands erhoben werden, sind die Gebührensät-
ze so zu bemessen, dass das geschätzte Gebührenaufkommen den auf die öffent-
lichen Leistungen entfallenden durchschnittlichen Verwaltungsaufwand für den 
betreffenden Verwaltungszweig nicht übersteigt. Verwaltungsaufwand im Sinne 
der Sätze 1 bis 3 sind der Personal- und Sachaufwand sowie kalkulatorische 
Abschreibungen und Zinsen. Zum Personalaufwand zählen insbesondere die tat-
sächlich gezahlten Bezüge oder Entgelte und Personalnebenkosten. Dabei sind 
Steigerungen der Bezüge oder Entgelte zu berücksichtigen. Der Sachaufwand 
umfasst die Kosten eines Arbeitsplatzes einschließlich der damit verbundenen 
Nebenkosten. Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung weitere Vor-
gaben zur Bemessung der Verwaltungsgebühren nach den §§ 8 und 9 erlassen.

(5) Spätestens drei Jahre nach der letzten Überprüfung der Verwaltungskosten-
sätze sind diese erneut zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.
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§ 22 Übergangsbestimmungen

Wird eine Verwaltungskostenordnung erlassen oder geändert, gelten für öffent-
liche Leistungen, die vor dem In-Kraft- Treten der Rechtsverordnung beantragt 
waren, aber noch nicht beendet sind, die bisherigen Vorschriften, wenn sie für 
den Verwaltungskostenpflichtigen günstiger sind.

§ 23 Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils in männli-
cher und weiblicher Form.

§ 24 InKraftTreten, AußerKraftTreten

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des siebten auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem In-Kraft-Treten tritt das Thüringer Verwaltungskosten-
gesetz vom 7. August 1991 (GVBl. S. 285 -321-), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 22. März 2005 (GVBl. S. 115), außer Kraft.
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Anlage 3 – Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung 
(ThürAllgVwKostO)73

vom 3. Dezember 2001

§ 1

Für öffentliche Leistungen werden allgemeine Verwaltungskosten nach dem als 
Anlage beigefügten Allgemeinen Verwaltungskostenverzeichnis erhoben.

§ 2

Soweit in Spalte 3 des Allgemeinen Verwaltungskostenverzeichnisses nichts an-
deres bestimmt ist, werden angefangene Bemessungseinheiten wie volle Einhei-
ten bewertet.

§ 3

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Thüringer All-
gemeine Verwaltungskostenordnung vom 27. September 1993 (GVBl. S. 619) 
außer Kraft.

73  Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung vom 3. Dezember (GVBl. 2001, 456) in 
der derzeit gültigen Fassung unter: http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&-
query=VwKostO+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
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Anlage
(zu § 1)
Allgemeines Verwaltungskostenverzeichnis

Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage

Gebühr/Auslage 
Euro

1 2 3 4

1 Gebühren 
Anmerkung zu Nr. 1: 
Bei Genehmigungen im Sinne der 
Richtlinie 2006/123/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistun-
gen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36) in der jeweils gelten-
den Fassung sind entsprechend Arti-
kel 13 Abs. 2 Satz 2 Gebühren nach dem 
Kostendeckungsprinzip zu bemessen 
(§ 21 Abs. 4 Satz 3 ThürVwKostG).

  

1.1 Allgemeine öffentliche Leistungen 
wie Genehmigungen, Anerkennungen, 
Erlaubnisse, Zustimmungen, Gestattun-
gen, Fristverlängerungen und andere 
öffentliche Leistungen, soweit in anderen 
Rechtsvorschriften weder eine besondere 
Gebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit 
vorgesehen ist

 5,00 
bis 50 000,00

1.2 Auskünfte, Akteneinsicht   

1.2.1 Schriftliche und mündliche Auskünfte 
aus amtlichen oder sonstigen Unterlagen 
mit Ausnahme einfacher schriftlicher 
und mündlicher Auskünfte

nach Zeitauf-
wand 
(Nr. 1.4)
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage

Gebühr/Auslage 
Euro

1.2.2 Gewährung von Einsicht in amtliche 
Akten, Karteien, Bücher, Datenträger 
usw. außerhalb eines anhängigen Ver-
fahrens

  

1.2.2.1 wenn ein Beschäftigter die Einsichtnah-
me dauernd beaufsichtigen muss

nach Zeitauf-
wand 
(Nr. 1.4)

 

1.2.2.2 in anderen Fällen je Akte, 
Kartei, Buch, 
Datenträger 
usw.

3,80 
mindestens 7,40

1.2.2.3 Zuschlag zu Nr. 1.2.2.1 und 1.2.2.2 bei 
weggelegten Akten, Karteien, Büchern, 
Datenträgern usw.

je Akte, 
Kartei, Buch, 
Datenträger 
usw.

3,80

1.2.2.4 Zuschlag zu Nr. 1.2.2.2 für die Versen-
dung von Akten, auch von Bußgeldakten 
außerhalb eines Bußgeldverfahrens; die 
Auslagen sind mit der Gebühr abgegol-
ten

je Sendung 12,60
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage

Gebühr/Auslage 
Euro

1.3 Beglaubigungen, Bescheinigungen, 
Zeugnisse 
Anmerkung zu Nr. 1.3:  
Gebührenfrei sind:
1. Zeugnisse und Bescheinigungen in 

folgenden Angelegenheiten:
• Besuch von Schulen und anderen 

Lehranstalten,
• Zahlung von Ruhe-, Witwen- und 

Waisengeld, Krankengeld, Beihil-
fen, Unterstützungen und ähnlichen 
Sozialleistungen aus öffentlichen 
oder privaten Kassen,

• Totenscheine, Bestattungsscheine,
• Angelegenheiten der Schwerbehin-

derten und
2. öffentliche Leistungen nach Nr. 

1.3.3 und 1.3.4, soweit sie sich auf 
Urkunden der Jugendämter nach 
§ 59 Abs. 1 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch - Kinder- und Ju-
gendhilfe - in der Fassung vom 11. 
September 2012 (BGBl. I S. 2022) 
in der jeweils geltenden Fassung 
beziehen.

  

1.3.1 Beglaubigungen von Unterschriften  7,50

1.3.2 Beglaubigungen von Abschriften, Foto-
kopien usw.,

  

1.3.2.1 die die Behörde selbst hergestellt hat je Urkunde 3,80

1.3.2.2 in anderen Fällen je Seite 0,75 
mindestens 7,40
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage

Gebühr/Auslage 
Euro

1.3.3 Bestätigung der Echtheit einer in 
amtlicher oder öffentlicher Funktion ge-
leisteten Unterschrift auf einer deutschen 
Urkunde zwecks Legalisation

je Urkunde 19,00

1.3.4 Ausstellung der Apostille nach Artikel 3 
oder Prüfung nach Artikel 7 des Haager 
Übereinkommens vom 5. Oktober 1961 
zur Befreiung ausländischer öffentli-
cher Urkunden von der Legalisation 
(BGBl. 1965 II S. 875, 876) in der 
jeweils geltenden Fassung oder Beglau-
bigung oder entsprechende Förmlichkeit 
aufgrund eines anderen Abkommens 
der Bundesrepublik Deutschland mit 
dem Ausland über den Verzicht auf die 
Legalisation von Urkunden und andere 
Förmlichkeiten

je Urkunde 19,00

1.3.5 Andere Zeugnisse und Bescheinigungen je Zeugnis, je 
Bescheinigung

5,00 
bis 100,00
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage

Gebühr/Auslage 
Euro

1.4 Gebühren nach dem Zeitaufwand 
Anmerkung zu Nr. 1.4: 
Gebühren nach Nr. 1.4 sind zu erheben, 
wenn für eine öffentliche Leistung eine 
Gebührenbemessung nach Zeitaufwand 
bestimmt ist oder Wartezeiten entstan-
den sind, die der Kostenschuldner zu 
vertreten hat. 
Mit diesen Gebühren ist der Zeitaufwand 
der Beschäftigten abzugelten, die an der 
Vornahme der öffentlichen Leistung 
direkt beteiligt sind. Die Tätigkeit von 
Hilfskräften (z.B. Fahrer, Schreibkräfte) 
ist in der Berechnung der Gebühren nach 
dem Zeitaufwand berücksichtigt. Ent-
sprechende Gebühren sind daher nicht 
gesondert zu erheben. Bei Dienstreisen 
und Dienstgängen wird die auf die Fahrt 
entfallende Zeit nicht berücksichtigt.

  

1.4.1 Gebühren für die regelmäßige Tätigkeit   

1.4.1.1 Beamte des höheren Dienstes und ver-
gleichbare Arbeitnehmer

je 15 Minuten 19,00

1.4.1.2 Beamte des gehobenen Dienstes und 
vergleichbare Arbeitnehmer

je 15 Minuten 14,50

1.4.1.3 übrige Beschäftigte je 15 Minuten 12,00

1.4.2 Zuschlag zu Nr. 1.4.1.1 bis 1.4.1.3 für 
Tätigkeiten außerhalb der üblichen 
Dienstzeit

25 v. H. der 
Kosten  
nach Nr. 
1.4.1.1 bis 
1.4.1.3

mindestens 
15,00
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage

Gebühr/Auslage 
Euro

1.4.3 Leistungen nach § 1 Abs. 4 des Thürin-
ger Prüfungs- und Beratungsgesetzes 
vom 25. Juni 2001 (GVBl. S. 66) in der 
jeweils geltenden Fassung, soweit hierfür 
keine Erstattung von Auslagen nach § 
11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 ThürVwKostG 
erfolgt

  

1.4.3.1 Beratungen in Fragen der Organisation 
und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

nach Zeitauf-
wand  
(Nr. 1.4.1 bis 
1.4.2)

 

1.4.3.2 Beratungen in Fragen der Planung und 
Abwicklung von Investitionen

nach Zeitauf-
wand 
(Nr. 1.4.1 bis 
1.4.2)

 



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit135

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage

Gebühr/Auslage 
Euro

2 Auslagen 
Anmerkung zu Nr. 2: 
Auslagen (§ 11 ThürVwKostG) sind, 
soweit nicht durch ein oder aufgrund 
eines Gesetzes etwas anderes bestimmt 
ist, auch dann zu erheben, wenn für die 
öffentliche Leistung selbst Gebühren-
freiheit besteht. Regelmäßig mit der öf-
fentlichen Leistung anfallende Auslagen 
sind bei der Berechnung der Gebühren-
höhe zu berücksichtigen. 
 
Auslagen bis 25 Euro sind nicht zu erhe-
ben, wenn es sich um Amtshilfe nach § 
8 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) 
in der Fassung vom 18. August 2009 
(GVBl. S. 699) in der jeweils geltenden 
Fassung handelt. 
 
Übersteigen die Auslagen den Betrag 
von 25 Euro, so sind diese nicht zu erhe-
ben, wenn eine Behörde des Landes um 
Amtshilfe ersucht hat (§ 8 Abs. 1 Satz 3 
ThürVwVfG). 
 
Werden mehrere Dienstgeschäfte 
außerhalb der Dienststelle hintereinan-
der durchgeführt, werden alle Ausla-
gen nach Nr. 2.2.1.2 und 2.2.2 sowie 
§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ThürVwKostG 
durch die Zahl der Dienstgeschäfte 
geteilt und den einzelnen Kostenschuld-
nern berechnet.

  

2.1 Schreibauslagen, Fotokopien   
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage

Gebühr/Auslage 
Euro

2.1.1 Maschinengeschriebene Ausfertigungen 
oder Abschriften, die vom Kosten-
schuldner besonders beantragt oder die 
aus vom Kostenschuldner zu vertreten-
den Gründen notwendig wurden

  

2.1.1.1 bei fortlaufendem Text in deutscher 
Sprache

je Seite DIN 
A4

6,30

2.1.1.2 in fremder Sprache oder in Tabellenform nach Zeitauf-
wand (Nr. 1.4)

 

2.1.2 Anfertigen von Kopien bis DIN A3, die 
vom Kostenschuldner besonders bean-
tragt oder die aus vom Kostenschuldner 
zu vertretenden Gründen notwendig 
wurden, unabhängig von der Art der 
Herstellung und der Art des Übermitt-
lungsmediums, für die ersten 50 Seiten

 für die ersten 50 Seiten je Seite 0,50

 für jede weitere Seite je Seite 0,15

2.1.3 Überlassung von elektronisch gespei-
cherten Dateien anstelle von Ausfer-
tigungen, Abschriften oder Kopien in 
Papierform

je Datei 2,50

2.2 Benutzung von Dienstfahrzeugen   

2.2.1 Auslagen für die Fahrerin/den Fahrer   

2.2.1.1 Kosten für die Fahrerin/den Fahrer sind 
nur zu erheben, soweit der Kostenschuld-
ner besondere Wartezeiten der Fahrerin/
des Fahrers zu vertreten hat

nach Zeitauf-
wand

 

(Nr. 1.4)  
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Nr. Gegenstand Bemessungs-
grundlage

Gebühr/Auslage 
Euro

2.2.1.2 Reisekosten der Fahrerin/des Fahrers 
sind in jedem Fall anzusetzen

nach  
§ 11 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 
ThürVwKostG

 

2.2.2 Auslagen für den Personenkraftwagen je km 0,57

2.3 Sonstige Auslagen   

2.3.1 Aufwendungen für die Verwahrung und 
Verpflegung von Personen und Tieren

in voller Höhe  

2.3.2 Aufwendungen für die Verwahrung von 
Sachen

in voller Höhe  

2.3.3 Aufwendungen für die Beförderung von 
Personen, Tieren und Sachen

in voller Höhe  

2.3.4 Aufwendungen für die Benutzung frem-
der Gegenstände

in voller Höhe
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Anlage 4 – Verordnung zur Einrichtung des zentralen 
Informationsregisters nach dem Thüringer 
Informationsfreiheitsgesetz (Thüringer 
Informationsregisterverordnung ThürInfoRegVO )74

vom 6. August 2014

§ 1 Einrichtung des zentralen Informationsregisters

(1) Die Landesregierung stellt als Internetanwendung ein zentrales Informati-
onsregister auf dem Serviceportal des Freistaats Thüringen unter „http://portal.
thueringen.de/portal/page/portal/Serviceportal “ bereit.

(2) Der Zugang zu dem Informationsregister ist kostenlos und anonym. Er wird 
über öffentlich zugängliche Kommunikationsnetze barrierefrei bereitgestellt. 
Über das zentrale Informationsregister sind amtliche Informationen nach § 3 
dieser Verordnung und nach § 11 Abs. 2 ThürIFG abrufbar. Fehler beim Aufruf 
oder der Darstellung der amtlichen Information können über ein bereitgestelltes 
Feld anonym oder über die angezeigten Kontaktdaten der öffentlichen Stelle, die 
die betreffende amtliche Information eingestellt hat, gemeldet werden.

(3) Die amtlichen Informationen werden unter Nennung der einstellenden öffent-
lichen Stelle durch elektronische Verweise auf bereits elektronisch vorhandene 
Informationen und Informationssammlungen thematisch geordnet bereitgestellt. 
Bundes- oder landesrechtliche Vorgaben zur Veröffentlichung von Informatio-
nen bleiben unberührt. Folgende Themenbereiche werden eingerichtet:

1. Bevölkerung,
2. Bildung und Wissenschaft,
3. Geographie, Geologie und Geobasisdaten,
4. Gesetze und Justiz,
5. Gesundheit,
6. Infrastruktur, Bauen und Wohnen,
7. Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus,

74  Verordnung zur Einrichtung des zentralen Informationsregisters nach dem Thüringer Infor-
mationsfreiheitsgesetz vom 6. August 2014 in der derzeit gültigen Fassung unter: http://www.
thueringen.de/imperia/md/content/tim/abteilung2/referat21/140902_thuer_inforeg_vo.pdf
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8. öffentliche Verwaltung, Finanzen, Haushalt und Steuern,
9. Politik und Wahlen,
10. Soziales,
11. Transport und Verkehr,
12. Umwelt und Klima,
13. Verbraucherschutz und
14. Wirtschaft und Arbeit.

(4) Beim Abruf von Informationen werden technisch bedingt folgende Daten 
gespeichert:

1. Datum,
2. Uhrzeit,
3. Suchbegriffe,
4. abgerufene Datensätze und
5. Identifikationsmerkmal (Session-ID); dieses wird für die Dauer der jewei-

ligen Nutzung des Registers auf dem Rechner des Nutzers mittels Cookie 
gespeichert.

§ 2 Anforderungen an eingestellte amtliche Informationen

(1) Die amtlichen Informationen, die über das zentrale Informationsregister ab-
gerufen werden können, sollen bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen 
als Druckversion, im Übrigen als Textversion bereitgestellt werden. Die Doku-
mente sollen barrierefrei sein.

(2) Die amtlichen Informationen sollen nach den technischen Möglichkeiten 
auch in einem Format vorgehalten werden, das eine maschinelle Weiterverwen-
dung ermöglicht.

§ 3 Zur Einstellung geeignete amtliche Informationen

(1) Über das Informationsregister abrufbar sind über das Internet öffentlich zu-
gängliche amtliche Informationen im Zusammenhang mit der Verwaltungstätig-
keit der öffentlichen Stellen, insbesondere

1. des Landtags,
2. der Staatskanzlei und der Ministerien,
3. der sonstigen Landesbehörden,
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4. der Landesbeauftragten und
5. der Justiz.

(2) Zur Einstellung in das Informationsregister geeignete amtliche Informatio-
nen sind insbesondere

1. Organisations-, Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne,
2. Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften des Landes,
3. aufgrund von Rechtsvorschriften veröffentlichte amtliche Informationen und
4. Handlungsempfehlungen, Statistiken und Broschüren.

§ 4 Zuständigkeiten, Nutzungsbedingungen

(1) Die öffentlichen Stellen sind in Bezug auf die von ihnen eingestellten amtli-
chen Informationen zuständig für

1. das Setzen der elektronischen Verweise im betroffenen Themenbereich,
2. die Erfüllung der sich aus § 2 ergebenden Anforderungen,
3. die Entscheidung über die Dauer der Einstellung der amtlichen Information 

in das Informationsregister,
4. deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit und
5. die Einhaltung der durch die Veröffentlichung tangierten Rechte, insbeson-

dere solcher des Datenschutzes, der Datensicherheit, des Urheberrechts-
schutzes sowie des Wettbewerbsrechts; hierauf wird auf der Startseite des 
Informationsregisters hingewiesen.

(2) Die Nutzungsbedingungen für die amtlichen Informationen, insbesondere 
eine etwaige Kostenpflicht, richten sich nach den durch die öffentliche Stelle 
festgelegten Nutzungsbedingungen für die Information, auf die elektronisch ver-
wiesen wird.

(3) Das Landesrechenzentrum ist zuständig für

1. die Errichtung des Informationsregisters entsprechend den sich aus § 1 er-
gebenden Funktionalitäten sowie

2. dessen Wartung und Pflege nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik.



1. Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit141

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz  

und die Informationsfreiheit

Das Landesrechenzentrum gewährleistet, dass die eingesetzte elektronische An-
wendung eine zeit- und sachgerechte Einstellung, Aktualisierung und Löschung 
der amtlichen Informationen durch die öffentlichen Stellen ermöglicht. Zur Si-
cherstellung des Betriebs der Anwendung kommuniziert es unmittelbar mit den 
öffentlichen Stellen.

§ 5 Verfahren zur Einstellung, Änderung und Löschung von amtlichen In
formationen

(1) Die öffentlichen Stellen erhalten nach Anmeldung beim Landesrechenzent-
rum die für die Einstellung, Änderung und Löschung der amtlichen Informati-
onen erforderlichen technischen Redaktionszugänge. Für die Anmeldung sind 
dem Landesrechenzentrum die Daten für eine elektronische Kontaktaufnahme 
mitzuteilen. Die öffentlichen Stellen melden dem Landesrechenzentrum unver-
züglich, wenn bei dem Abruf oder der Darstellung amtlicher Informationen Feh-
ler auftreten oder sich die Daten für die elektronische Kontaktaufnahme ändern.

(2) Das Landesrechenzentrum meldet der betroffenen öffentlichen Stelle unver-
züglich, wenn einer Einstellung, Aktualisierung oder Löschung von amtlichen 
Informationen technische Probleme entgegenstehen.

§ 6 Kosten, Gebührenaufkommen

(1) Das Land trägt die Kosten für die Erstellung, Redaktion, Wartung und Pflege 
des Informationsregisters.

(2) Gebühren, die eine öffentliche Stelle für die Nutzung der von ihr eingestell-
ten amtlichen Informationen erhebt, verbleiben bei der einstellenden öffentli-
chen Stelle.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Anlage 5 – Entschließungen der Konferenz der 
Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
und Entschließung der Internationalen Konferenz der 
Informationsfreiheitsbeauftragten im Berichtszeitrum

 Ö Für einen effektiven presserechtlichen Auskunftsanspruch gegenüber 
allen Behörden  auch des Bundes

26. Sitzung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 27. Juni 2013 in Erfurt

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 20. Februar 2013 entschie-
den, dass die Pressegesetze der Länder keine Verpflichtung von Bundesbehör-
den zur Auskunftserteilung an Journalistinnen und Journalisten begründen. Die 
Gesetzgebungskompetenz für den presserechtlichen Auskunftsanspruch gegen-
über Bundesbehörden liege danach beim Bund. Eine entsprechende Auskunfts-
verpflichtung existiert bislang nicht. Das Bundesverwaltungsgericht sieht einen 
unmittelbar aus der Garantie der Pressefreiheit abgeleiteten „Minimalstandard 
von Auskunftspflichten“ und einen einklagbaren, ebenfalls unmittelbar aus 
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG abgeleiteten Rechtsanspruch auf Auskunft, soweit dem 
nicht berechtigte schutzwürdige Vertraulichkeitsinteressen von Privatpersonen 
oder öffentlichen Stellen entgegenstehen. Die Konferenz der Informationsfrei-
heitsbeauftragten in Deutschland begrüßt die Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichtes insofern, als damit der Auskunftsanspruch von Journalistinnen 
und Journalisten grundrechtlich abgeleitet und abgesichert wird.

Aus Sicht der Konferenz gilt es - unabhängig von der kontrovers diskutierten 
Regelungszuständigkeit - die notwendigen gesetzlichen Grundlagen für eine ef-
fektive journalistische Recherche herzustellen, die eine zeitnahe, aktuelle und 
profunde Berichterstattung ohne abschreckende Kostenhürden möglich machen. 
Das Urteil, das einen unscharfen, beliebig interpretierbaren Minimalstandard 
mit unklaren Grenzen und Beschränkungsmöglichkeiten zugesteht, darf hier 
jedenfalls nicht das letzte Wort sein! Bundesbehörden müssen denselben Aus-
kunftspflichten unterliegen wie Landesbehörden.
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 Ö Open Data stärkt die Informationsfreiheit  sie ist eine Investition in 
die Zukunft!

26. Sitzung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 27. Juni 2013 in Erfurt

Die gesellschaftlichen Erwartungen an einen transparenten Staat gehen inzwi-
schen weit über das bisherige Recht der Bürgerinnen und Bürger, einen Antrag 
auf Informationszugang zu stellen, hinaus. Open Data – also die aktive Bereit-
stellung öffentlicher Informationen im Internet – wird auf den ersten Portalen 
bereits praktiziert. Zahlreiche Projekte befinden sich im Aufbau. Die Konferenz 
der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland begrüßt diese Entwick-
lungen ausdrücklich und formuliert in einem Positionspapier wesentliche Anfor-
derungen an eine moderne Transparenzgesetzgebung.

Die Konferenz hält Regelungen in den Informationsfreiheits- und Transparenz-
gesetzen für erforderlich. Diese müssen um geeignete Instrumente zur Veröf-
fentlichung von Informationen ergänzt werden. Datenbestände öffentlicher 
Stellen dürfen grundsätzlich nicht durch Urheberrecht oder Nutzungsbeschrän-
kungen blockiert werden. Um Urheberrechten Dritter Rechnung zu tragen, soll-
ten öffentliche Stellen mit diesen die Einräumung der Nutzungsrechte vertrag-
lich vereinbaren.

Open Data muss als wesentlicher Bestandteil der Informationsfreiheit ver-
standen werden. Allerdings wird der Anspruch auf Informationszugang im 
herkömmlichen Antragsverfahren auch in Zukunft unverzichtbar sein. Eine 
Weiterentwicklung der bestehenden Informationsfreiheitsrechte um möglichst 
umfassende Veröffentlichungspflichten halten die Informationsfreiheitsbeauf-
tragten für unerlässlich. Mit dem Positionspapier unterstützen sie die begonne-
nen Open-Data-Projekte und empfehlen den Gesetzgebern eine enge Verzah-
nung von Informationsfreiheit und Open Data.
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 Ö Positionspapier Informationsfreiheit und Open Data

26. Sitzung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 27. Juni 2013 in Erfurt

Informationsfreiheit und Open Data sind wesentliche Voraussetzungen für 
Transparenz und Kontrollierbarkeit der Verwaltung und fördern die demokra-
tische Partizipation.

Die Informationsfreiheits- und Transparenzgesetze der Länder sowie des Bun-
des (im Folgenden: Informationsfreiheitsgesetze) erfahren große Akzeptanz und 
werden intensiv genutzt. Ihnen ist zumeist eines gemeinsam: Wer Informationen 
von öffentlichen Stellen begehrt, muss einen Antrag stellen, ein Verwaltungsver-
fahren durchlaufen und dafür unter Umständen auch Gebühren entrichten. Die 
gesellschaftlichen Erwartungen an einen transparenten Staat gehen inzwischen 
jedoch darüber hinaus. Dem in seiner Durchsetzung oft aufwändigen Antrags-
recht der Bürgerinnen und Bürger sollte deshalb die Pflicht öffentlicher Stellen 
stärker als bisher zur Seite gestellt werden, Informationen von sich aus zu veröf-
fentlichen. Open Data – also die aktive Bereitstellung öffentlicher Informationen 
im Internet – wird auf den ersten Portalen im Internet bereits praktiziert. Zahl-
reiche Projekte befinden sich im Aufbau.
 
Open Data beinhaltet begrifflich bereits die Forderung nach Offenheit. Daten 
des öffentlichen Sektors sind in diesem Sinne offen, wenn sie maschinenlesbar 
sind (maschinell interpretiert werden können), das Format der Datensätze offen 
und frei nutzbar ist (offene Standards), sie grundsätzlich keiner beschränkenden 
Lizenz unterliegen und ohne Kosten zugänglich sind sowie beliebig genutzt und 
weiterverwendet werden können. Damit dies zum Standard für den Umgang mit 
Informationen öffentlicher Stellen in Deutschland werden kann, müssen neben 
informationstechnischen auch rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. 
Die Informationsfreiheitsbeauftragten halten zur Umsetzung von Open Data 
klare gesetzliche Grundlagen für erforderlich und empfehlen die Berücksichti-
gung der folgenden Eckpunkte:
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1. Open Data braucht starke Informationsfreiheitsgesetze 

a. Open Data muss als wesentlicher Bestandteil der Informationsfreiheit ver-
standen werden. Der Anspruch auf Informationszugang im herkömmlichen 
Antragsverfahren wird auch in Zukunft unverzichtbar sein. 

b. Länder, in denen noch keine entsprechenden gesetzlichen Regelungen exis-
tieren, sollten unverzüglich Informationsfreiheitsgesetze mit einem starken 
Anspruch auf Informationszugang und effektiver Verpflichtung zur proak-
tiven Veröffentlichung von Daten öffentlicher Stellen sowie zur Einrichtung 
von Informationsregistern bzw. Open-Data-Portalen beschließen.

c. Die Informationsfreiheitsgesetze sind, soweit erforderlich, so anzupassen, 
dass Informationen, die auf ihrer Grundlage herausgegeben werden, in der 
Regel auch veröffentlicht werden können. Die Pflichten zur Veröffentli-
chung sind in den Informationsfreiheitsgesetzen zu regeln und müssen für 
alle öffentlichen Stellen gelten, die bereits einem Zugangsanspruch nach 
den jeweiligen Informationsfreiheitsgesetzen unterliegen. Wenn Informa-
tionen auf dem Antragswege herauszugeben sind, sollte auch deren Ver-
öffentlichung so wenig wie möglich beschränkt werden. Hierfür kann die 
Anonymisierung von Daten förderlich sein.

d. Die Gefahr der weiteren Rechtszersplitterung durch neue Open-Data-Rege-
lungen außerhalb der Informationsfreiheitsgesetze bestätigt die Forderung 
der Informationsfreiheitsbeauftragten nach einer möglichst einheitlichen 
Rechtsgrundlage für den Informationszugang.

2. Klarere Regelungen zur Veröffentlichung als Voraussetzung für Open 
Data

a. Open Data ist weit mehr als Öffentlichkeitsarbeit: Bestehende Ansätze von 
Veröffentlichungspflichten in den Informationsfreiheitsgesetzen sind auszu-
bauen und um effektive Instrumente zu ergänzen, die eine Veröffentlichung 
gewährleisten.

b. Kategorien von Dokumenten, die zu veröffentlichen sind, sollten in den In-
formationsfreiheitsgesetzen umfassend und konkret beschrieben werden. 
Die Informationsfreiheitsbeauftragten beraten bei der Konzeption und Um-
setzung. 
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c. In den Informationsfreiheitsgesetzen sollte für alle Informationen, auf de-
ren Zugang ein voraussetzungsloser Anspruch besteht, auf Verwendungsbe-
schränkungen verzichtet werden. 

d. Der Ort der Veröffentlichung ist ausdrücklich zu regeln. Denkbar ist die 
Veröffentlichung in einem Informationsregister bzw. Open-Data-Portal. 
Auch kann die Einrichtung entsprechender Seiten auf den Homepages der 
informationspflichtigen Stellen sinnvoll sein.

e. Ein Informationsregister bzw. eine Open-Data-Plattform sollte ausschließ-
lich in öffentlicher Regie errichtet werden. Durch die Verantwortlichkeit öf-
fentlicher Betreiberinnen und Betreiber können nicht zuletzt die Richtigkeit 
und Aktualität der angebotenen Informationen am ehesten gewährleistet 
werden. 

f. Die Ausgestaltung einer Open-Data-Plattform sollte sich bereits von der 
technischen Konstruktion bis hin zu den Voreinstellungen auf Funktionen 
beschränken, die für die Bereitstellung der Informationen für die Bürgerin-
nen und Bürger von Bedeutung sind, ihnen die Preisgabe nicht erforderli-
cher personenbezogener Daten aber nicht abverlangen (privacy by design).

3. Es bedarf eines subjektiven, durchsetzbaren Anspruchs auf Veröffent
lichung

a. Ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung von Open Data ist die Gewähr-
leistung eines subjektiven Rechtsanspruches auf die aktive Veröffentlichung 
von Informationen in den Informationsfreiheitsgesetzen von Bund und Län-
dern. Zwar ist die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden, jedoch hätten 
Bürgerinnen und Bürger ohne einen derartigen Anspruch keine Möglich-
keit, eine öffentliche Stelle, die vorhandene Daten entgegen der Veröffentli-
chungspflicht rechtswidrig zurückhält, zur Veröffentlichung zu verpflichten. 

b. Dieser Anspruch sollte dem bisherigen Informationszugangsanspruch im 
Hinblick auf Einklagbarkeit und Unterstützung durch die Informationsfrei-
heitsbeauftragten gleichgestellt werden. 
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4. Keine Verwendungseinschränkung für öffentlich bereitgestellte Daten

a. Datenbestände öffentlicher Stellen dürfen nicht durch Urheber- oder Nut-
zungsbeschränkungen der öffentlichen Stellen blockiert werden. Um Urhe-
berrechten Dritter Rechnung zu tragen, sollten öffentliche Stellen mit die-
sen die Einräumung der Nutzungsrechte vertraglich vereinbaren. 

b. Sowohl bei der Veröffentlichung als auch bei der Verwendung darf es nicht 
darauf ankommen, welche Absichten die Nutzerinnen und Nutzer verfol-
gen. 

5.  Open Data ist eine Investition in die Zukunft 

a. Sowohl die Schaffung der Infrastruktur als auch die erstmalige Aufarbei-
tung und Bereitstellung der Daten können kostenintensiv sein. Auch die 
regelmäßige Veröffentlichung aktueller Informationen kann zusätzliche 
Sach- und Personalkosten binden. Es bedarf sowohl einer technischen Auf-
bereitung der Daten selbst (Maschinenlesbarkeit) als auch der Strukturie-
rung einer nutzbaren, übersichtlichen Plattform. 

b. Aus Praktikabilitätsgründen wird eine Beschränkung des Umfangs der tat-
sächlich zu veröffentlichenden Daten zunächst unumgänglich sein. Auch 
ein zeitlich gestaffeltes In-Kraft-Treten von Veröffentlichungspflichten 
kann dem Praktikabilitätsgedanken Rechnung tragen. 

c. Angemessene Übergangsfristen sind auch für die Schaffung der techni-
schen Voraussetzungen sowie für die etwaige Aufbereitung von Informatio-
nen, die vor dem In-Kraft-Treten einer entsprechenden Regelung angefallen 
sind, vertretbar. 

d. Um die Bereitstellung von Informationen zu erleichtern, sollten Regelungen 
getroffen werden, damit neue Daten bereits von vornherein in den entspre-
chend verwertbaren Formaten geführt werden oder zumindest problemlos 
aufbereitet werden können.

e. Die Kosten der Verwaltung können durch Open Data langfristig reduziert 
werden. Insbesondere erspart die proaktive Bereitstellung von Informatio-
nen den öffentlichen Stellen die Bearbeitung individueller Informationszu-
gangsanträge.
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f. Durch innovative Geschäftsmodelle zur kommerziellen Weiterverwendung 
öffentlicher Daten kann Open Data zu positiven gesamtwirtschaftlichen Ef-
fekten beitragen. 

g. Die Kostenerhebung für den antragsgebundenen Informationszugang steht 
in einem Spannungsverhältnis zur Kostenfreiheit im Rahmen von Open 
Data. Ein stimmiges Gesamtkonzept sollte durch einen grundsätzlichen 
Verzicht auf die Erhebung von Gebühren erreicht werden.

h. Open Data bedeutet einen Aufgabenzuwachs bei den Informationsfreiheits-
beauftragten. Auch nach der Begleitung im Anfangsstadium (Gesetzge-
bung, Projekte für Plattformen etc.) bedürfen die öffentlichen Stellen ei-
ner permanenten Beratung zur Umsetzung der Veröffentlichungspflichten. 
Außerdem müssen die Kapazitäten der Informationsfreiheitsbeauftragten 
erweitert werden. 

 Ö Transparenz bei Sicherheitsbehörden

26. Sitzung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 27. Juni 2013 in Erfurt

Im Zusammenhang mit den Enthüllungen der umfassenden und anlasslosen 
Überwachungsmaßnahmen des US-amerikanischen und des britischen Geheim-
dienstes wurde bekannt, dass auch ein großer Teil des Kommunikationsverhal-
tens der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ohne ihr Wissen von diesen 
Geheimdiensten überwacht worden ist.
Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten fordert die Verantwortli-
chen in Deutschland und Europa auf, für Transparenz auf nationaler und inter-
nationaler Ebene zu sorgen. Das Vertrauen der Bevölkerung kann nur zurück-
gewonnen werden, wenn die Aufgaben und Befugnisse der Sicherheitsbehörden 
völkerrechtlich festgelegt und deren tatsächliche Arbeitsweisen nachvollziehbar 
sind. 
Zweifellos verfügen die Nachrichtendienste über Informationen, die nicht offen-
gelegt werden dürfen. Gleichwohl hält die Konferenz die pauschale Ausnahme 
der Nachrichtendienste des Bundes und der Länder vom Anwendungsbereich 
der Informationsfreiheits- und Transparenzgesetze für nicht hinnehmbar und er-
wartet von den Gesetzgebern entsprechende Verbesserungen.
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Darüber hinaus bedürfen die weit gefassten Ausnahmeregelungen für Sicher-
heitsbelange in den Informationsfreiheits- und Transparenzgesetzen einer Über-
prüfung und Einschränkung.
Die Informationsfreiheitsbeauftragten unterstützen die Verbesserung der Trans-
parenz der nachrichtendienstlichen Aktivitäten gegenüber den Parlamenten und 
schließlich die Stärkung der parlamentarischen Kontrollgremien.

 Ö Verbraucher durch mehr Transparenz im Lebensmittelbereich schüt
zen – Veröffentlichungspflichten für Hygieneverstöße jetzt nachbes
sern!

26. Sitzung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 27. Juni 2013 in Erfurt

Mit der Reform des Verbraucherinformationsrechts zum 1. September 2012 hat 
der Gesetzgeber als Reaktion auf die Lebensmittelskandale der letzten Jahre mit 
§ 40 Abs. 1a Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) eine Rechts-
grundlage für die Veröffentlichung von Hygieneverstößen durch die zuständigen 
Behörden geschaffen. Schon im damaligen Gesetzgebungsverfahren hatte die 
Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten darauf hingewiesen, dass die 
Vorschrift zu undifferenziert sei.
Nachdem zahlreiche Bundesländer begonnen hatten, Verbraucherinnen und Ver-
braucher auf eigens dafür geschaffenen Internetplattformen über entsprechende 
Hygieneverstöße zu informieren, sind die Veröffentlichungen durch eine Reihe 
von verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen in Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gestoppt worden. Nach Auf-
fassung der Gerichte greift § 40 Abs. 1a LFGB unter anderem deshalb unver-
hältnismäßig in die Rechte der betroffenen Unternehmen ein, weil die Vorschrift 
schon bei geringen Verstößen eine Veröffentlichung zulasse und keine Grenzen 
für die Dauer der Veröffentlichung vorsehe.
Die Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der Länder appellieren 
daher an die Bundesregierung, dringend die lebensmittelrechtlichen Vorschrif-
ten über die Information der Öffentlichkeit zu überarbeiten und wie vom Bun-
desrat angeregt im Fachdialog mit den Ländern ein Transparenzsystem zu schaf-
fen, das in eine rechtskonforme und effektive Gesamtkonzeption eingebunden 
wird. Nach der Rechtsprechung sind als Kriterien für eine Neuregelung der Ver-
öffentlichungspflicht im Sinne des § 40 Abs. 1a LFGB insbesondere die Schwere 
des Rechtsverstoßes, eine behördliche Hinweispflicht auf die Tatsache und den 
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Zeitpunkt der Mängelbeseitigung, Löschungspflichten sowie Ermessens- und 
Härtefallregelungen in Erwägung zu ziehen.
Umfassende Transparenz bei der Lebensmittelsicherheit darf nicht als Belastung 
für die Betriebe verstanden werden. Vielmehr ist dies der einzige Weg, das Ver-
trauen von Verbraucherinnen und Verbrauchern in die Qualität der Lebensmittel 
langfristig herzustellen und zu wahren.

 Ö Forderungen für die neue Legislaturperiode: 
Informationsrechte der Bürgerinnen und Bürger stärken!

27. Sitzung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 28. November in Erfurt

Der freie Zugang der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland 
zu den Informationen der öffentlichen Stellen muss auch in Deutschland ein 
fester Bestandteil der verfassungsrechtlich garantierten Rechte werden. Trans-
parenz ist eine wesentliche Grundlage für eine funktionierende freiheitlich de-
mokratische Gesellschaft. Sie ist der Nährboden für gegenseitiges Vertrauen 
zwischen staatlichen Stellen und den Bürgerinnen und Bürgern.

Es reicht nicht aus, dass Informationen nur auf konkreten Antrag hin heraus-
zugeben sind. In Zukunft sollten öffentliche und private Stellen, die öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen, verpflichtet sein, Informationen von sich aus zur Ver-
fügung zu stellen. Auf diese Weise wird der Zugang zu Informationen für alle 
erleichtert und der Aufwand der Informationserteilung reduziert.

Die Bundesrepublik Deutschland muss jetzt die nötigen gesetzlichen Regelun-
gen für ein modernes Transparenzrecht schaffen, um mit den internationalen 
Entwicklungen Schritt zu halten und die Chancen der Transparenz wahrzuneh-
men.

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der Län-
der fordert daher alle Beteiligten in Bund und in den Ländern auf, sich für die 
Stärkung der Transparenz auf nationaler, europäischer und internationaler Ebe-
ne einzusetzen. 
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Sie fordert insbesondere:

• den Anspruch auf freien Zugang zu amtlichen Informationen endlich in alle 
Verfassungen aufzunehmen,

• einen gesetzlich geregelten effektiven Schutz von Whistleblowern, die über 
Rechtsverstöße im öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich berichten,

• ein einheitliches Informationsrecht zu schaffen, das die Regelungen des In-
formationsfreiheitsgesetzes, des Umweltinformationsgesetzes und des Ver-
braucherinformationsgesetzes in einem Gesetz zusammenfasst,

• dass das Informationsfreiheitsrecht im Sinne eines Transparenzgesetzes mit 
umfassenden Veröffentlichungspflichten nach den Open-Data-Grundsätzen 
weiterentwickelt wird,

• aus der vom Bundestag in Auftrag gegebenen Evaluation des Bundesinfor-
mationsfreiheitsgesetzes die notwendigen Konsequenzen zu ziehen und die 
Ausnahmeregelungen auf das verfassungsrechtlich zwingend gebotene Maß 
zu beschränken,

• die Bereichsausnahme für die Nachrichtendienste abzuschaffen, die ent-
sprechende Ausnahmeregelung auf konkrete Sicherheitsbelange zu be-
schränken und den Umgang mit Verschluss-Sachen gesetzlich in der Weise 
zu regeln, dass die Klassifizierung von Unterlagen als geheimhaltungsbe-
dürftig regelmäßig von einer unabhängigen Instanz überprüft, beschränkt 
und aufgehoben werden kann,

• Transparenz der Kooperationen auch zwischen privaten und wissenschaft-
lichen Einrichtungen sicherzustellen, die im Rahmen der Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben für staatliche Stellen tätig sind. Dies gilt auch und 
insbesondere für Sicherheitsbehörden.

• die Berliner Erklärung der 8. Internationalen Konferenz der Informations-
freiheitsbeauftragten zur Stärkung der Transparenz auf nationaler und inter-
nationaler Ebene vom 20. September 2013, insbesondere die Anerkennung 
eines Menschenrechts auf Informationszugang im Rahmen der Vereinten 
Nationen, den Beitritt der Bundesrepublik zur Open Government Partners-
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hip und zur Tromsö-Konvention des Europarats (Konvention des Europara-
tes über den Zugang zu amtlichen Dokumenten) umzusetzen.

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der Län-
der bietet ihre Unterstützung an. 

 Ö Das Urheberrecht dient nicht der Geheimhaltung! 

28. Sitzung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 17. Juni 2014 in Hamburg 

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland betrachtet 
mit Sorge die Entwicklung, dass sich auskunftspflichtige Stellen zur Ablehnung 
von Anfragen auf das Urheberrecht oder andere Rechte des „Geistigen Eigen-
tums“ berufen. Das Urheberrecht darf nicht dazu eingesetzt werden, staatliche 
Informationen zurück zu halten. 
Amtliche Vermerke sind in aller Regel nicht urheberrechtlich geschützt. Ge-
dankliche Inhalte können in ihrer politischen, wirtschaftlichen oder gesell-
schaftlichen Aussage nicht über das Urheberrecht monopolisiert werden, son-
dern müssen vielmehr Gegenstand der freien geistigen Auseinandersetzung 
bleiben. Mit Steuermitteln finanzierte und für die Erfüllung einer öffentlichen 
Aufgabe erstellte Vermerke dürfen nicht unter Berufung auf Rechte des „Geis-
tigen Eigentums“ zurückgehalten werden. Hintergrund insbesondere des urhe-
berrechtlichen Schutzes ist die Garantie einer angemessenen Vergütung der Ur-
heber. Diese ist aber nicht bedroht, wenn Werke betroffen sind, die in Erfüllung 
dienstlicher Pflichten erstellt wurden. 
Nur in Ausnahmefällen kann es sein, dass von Dritten für staatliche Stellen 
erstellte Gutachten tatsächlich dem Urheberrecht unterfallen und die Dritten 
schutzbedürftig sind. Wer mit der Verwaltung Verträge schließt, muss wissen, 
dass diese an gesetzliche Transparenzpflichten gebunden ist, die sich nicht abbe-
dingen lassen. Wo dies nicht bereits gesetzlich vorgeschrieben ist, sollen sich die 
staatlichen Stellen in solchen Fällen das Recht an einer Herausgabe einräumen 
lassen. Soweit diese Stellen einem Informationsfreiheitsgesetz unterliegen, ist es 
ihre Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass Rechte Dritter nicht einem gesetzlichen 
Informationszugang entgegenstehen. Was mit staatlichen Mitteln für die Ver-
waltung von staatlichen Stellen oder Dritten hergestellt wird, muss grundsätz-
lich zugänglich sein.
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 Ö Keine Flucht vor der Informationsfreiheit ins Privatrecht! 

28. Sitzung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 17. Juni 2014 in Hamburg 

Es ist für weite Bereiche der Rechtsordnung anerkannt, dass der Staat sich nicht 
durch Wahl einer privaten Rechtsform seiner verfassungsrechtlichen Bindungen 
entledigen kann. Für das Recht aller Bürgerinnen und Bürger, sich vorausset-
zungslos über staatliches oder kommunales Handeln zu informieren, gilt dies 
leider nicht in gleichem Maße. Entscheidet sich der Staat für eine formale Priva-
tisierung und erledigt eine öffentliche Aufgabe durch eine juristische Person des 
Privatrechts, so ist diese nach vielen Informationsfreiheitsgesetzen nicht direkt 
auskunftsverpflichtet. Informationszugang muss für alle Unterlagen gelten, die 
im Zusammenhang mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben stehen. Dabei darf 
es nicht darauf ankommen, ob die Aufgaben durch Behörden oder durch Private, 
an denen die öffentliche Hand mehrheitlich beteiligt ist, wahrgenommen wer-
den. Ebenso wenig kommt es auf die Rechtsform an, in der jeweils gehandelt 
wird. 
Da häufig gerade die Bereiche privatisiert werden, die über große Finanzvolu-
mina verfügen, ist hier die Herstellung von Transparenz hinsichtlich der Ver-
wendung öffentlicher Steuermittel besonders wichtig. Bereits 2003 hatten die 
Informationsfreiheitsbeauftragten die Gesetzgeber im Bund und in den Ländern 
dazu aufgerufen, die Herstellung von Transparenz nicht davon abhängig zu ma-
chen, in welcher Form die öffentliche Aufgabe erledigt wird. Leider ist diese 
Forderung längst nicht überall umgesetzt worden. Es gilt weiterhin: Für die Aus-
kunftsverpflichtung sollte allein entscheidend sein, ob es sich um eine staatliche 
oder kommunale Aufgabe, insbesondere eine der Grundversorgung handelt. Bei 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben müssen Ansprüche auf Auskunft auch di-
rekt gegenüber den Unternehmen geschaffen werden. 
Die Anwendung der Informationsfreiheitsgesetze darf nicht von der Rechtsform 
abhängen, in der öffentliche Aufgaben erledigt werden. Eine Flucht vor der In-
formationsfreiheit in das Privatrecht ist mit einem modernen Staatsverständnis 
nicht zu vereinbaren.
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 Ö Informationsfreiheit nicht Privaten überlassen! 

28. Sitzung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 17. Juni 2014 in Hamburg

Öffentliche Stellen vertreten vielfach die Auffassung, staatliche Transparenz 
könne durch die Bereitstellung amtlicher Informationen auf von Privaten nach 
deren Regularien betriebenen Plattformen wie Facebook, Twitter etc. hergestellt 
werden. Auch wenn derartige Internetdiensteanbieter einen großen Nutzerkreis 
erreichen, stehen kommerzielle Interessen der Betreiber vielfach einem bedin-
gungslosen und freien Informationszugang entgegen. 
Öffentlichkeit ist gekennzeichnet durch voraussetzungslose, für ausnahmslos 
alle Menschen bestehende Zugangsmöglichkeiten. Sie kann deshalb nicht durch 
die Bereitstellung von Inhalten auf Internetseiten und -diensten hergestellt wer-
den, die zum Beispiel ausschließlich durch allgemeine Geschäftsbedingungen 
Privater geregelt sind, nur Mitgliedern offen stehen oder keinen unbeobachteten 
Zugang gewähren. Staatliche Transparenz darf nicht durch die Offenbarung per-
sonenbezogener Daten erkauft werden. 
Nur die Veröffentlichung auf von öffentlichen Stellen steuerbaren und der All-
gemeinheit kostenfrei und anonym zugänglichen Kanälen genügt den Anforde-
rungen der Herstellung staatlicher Transparenz. Die Konferenz der Informati-
onsfreiheitsbeauftragten fordert, die Veröffentlichung amtlicher Informationen 
auf ausschließlich von den öffentlichen Stellen selbst gesteuerten Veröffentli-
chungsmedien vorzunehmen. Eine Steuerung und Kontrolle in diesem Sinne 
kann beispielsweise auch durch Einzelverträge mit Privaten geschehen. Der im 
Hamburger Transparenzgesetz formulierte Grundsatz, wonach der Zugang zum 
Informationsregister kostenlos und anonym ist, sollte in alle Informationsfrei-
heits- und Transparenzgesetze aufgenommen werden
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 Ö Umfassende und effektive Informationsfreiheitsaufsicht unabding
bar! 

29. Sitzung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 9. Dezember 2014 in Hamburg

Mit den Informationsfreiheitsgesetzen des Bundes und der Länder wurde der 
Bundes- bzw. den Landesbeauftragten für Informationsfreiheit die Aufgabe ei-
nes „außergerichtlichen Streitschlichters“ im Bereich des allgemeinen Informa-
tionsfreiheitsrechts übertragen. Sie kontrollieren die Anwendung der Informa-
tionsfreiheitsgesetze, vermitteln in Streitfällen und wirken auf die Einhaltung 
des geltenden Rechts hin. Im Bund sowie in den meisten Bundesländern verfü-
gen die Informationsfreiheitsbeauftragten jedoch nur über eine eingeschränk-
te Kontroll- und Beratungskompetenz. Sie überwachen nur die Einhaltung des 
allgemeinen Informationsfreiheitsrechts, nicht jedoch der besonderen Informa-
tionszugangsrechte, wie z.B. nach dem Umwelt- oder dem Verbraucherinforma-
tionsrecht. 
Diese Situation ist unbefriedigend. Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass ihr 
Informationsanliegen von den Informationsfreiheitsbeauftragten umfassend ge-
prüft wird. Mangels umfassender Kontroll- und Beratungszuständigkeit ist dies 
jedoch zu häufig nicht der Fall, sodass es im Umwelt- und im Verbraucherinfor-
mationsrecht an einer unabhängigen Aufsichtsbehörde fehlt. 
Auch die wissenschaftlichen Evaluierungsberichte zum Informationsfreiheits-
gesetz des Bundes und einiger Länder haben sich dafür ausgesprochen, den 
Informationsfreiheitsbeauftragten zusätzlich die Kontrollkompetenzen für das 
besondere Informationsfreiheitsrecht zu übertragen. Im Bereich des Datenschut-
zes sind die Beauftragten bereits für das besondere Datenschutzrecht zuständig. 
Dieser Standard muss auch in der Informationsfreiheit hergestellt werden. 
Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten fordert daher die Gesetz-
geber in Bund und Ländern auf, die Kontroll- und Beratungskompetenzen der 
Informationsfreiheitsbeauftragten um das Umwelt- und das Verbraucherinfor-
mationsrecht – wo dies noch nicht geschehen ist - zu erweitern und die Infor-
mationsfreiheitsbeauftragten mit ausreichenden personellen und sachlichen Mit-
teln auszustatten, damit sie ihren gesetzlichen Kontroll- und Beratungsaufgaben 
nachkommen können. Nur so ist gesichert, dass Bürgerinnen und Bürger bei der 
Ausübung ihrer Informationsrechte umfassend beraten werden und die Einhal-
tung der verschiedenen Informationsgesetze unabhängig kontrolliert wird.
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 Ö Open Data muss in Deutschland Standard werden! 

29. Sitzung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 9. Dezember 2014 in Hamburg

Die Bundesregierung hat mit der Digitalen Agenda 2014 - 2017, der Digita-
len Verwaltung 2020 und dem nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der G8 
Open-Data-Charta wesentliche Regierungsprogramme zur Etablierung von E- 
und Open-Government sowie zur Digitalisierung der Verwaltung auf den Weg 
gebracht. Die Regierungsprogramme sehen aus informationsfreiheitsrechtlicher 
Sicht u.a. die Einführung einer gesetzlichen Open-Data-Regelung, die Schaf-
fung von Open-Data-Ansprechpartnern in den Behörden, die Einführung der 
elektronischen Verwaltungsakte und eine verstärkte Zusammenarbeit mit den 
Ländern vor. 
Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten betont in diesem Zusam-
menhang das Erfordernis weitgehender gesetzlicher Veröffentlichungspflichten 
und die Übertragung der Aufgabe des Open-Data-Ansprechpartners auf behörd-
liche Informationsfreiheitsbeauftragte. 
Insbesondere bei Planung und Einführung der eAkte sind Aspekte der Infor-
mationsfreiheit und des Datenschutzes frühestmöglich im Anforderungskatalog 
abzubilden. Schon bei Anlage einer Akte sollten personenbezogene Daten, Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse und sonstige Beschränkungen vor einer wei-
teren Verwendung markiert werden, so dass sie automatisiert ersetzt oder her-
vorgehoben werden können. Dies erleichtert eine nachfolgende Weitergabe und 
Weiterverwendung erheblich und unterstützt die aktenführenden Stellen bei der 
effizienten Bearbeitung von IFG-Anträgen. 
Es gilt jetzt, die Regierungsprogramme zügig in die Tat umzusetzen, damit 
Open Data in Deutschland zum Standard werden kann. Die Konferenz fordert 
die Länder und den Bund auf, soweit noch nicht geschehen, mit dieser Zielset-
zung E- und Open-Government-Strategien gemeinsam zu entwickeln.
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 Ö Mehr Transparenz bei technischen Ermittlungsmethoden –  
Vertrauen in den Rechtsstaat stärken! 

29. Sitzung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland 
vom 9. Dezember 2014 in Hamburg

In den vergangenen Jahren wurden die Ermittlungsbefugnisse für Polizeien, 
Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste kontinuierlich ausgeweitet. 
Ihnen steht ein beträchtliches Instrumentarium unterschiedlich eingriffsinten-
siver technischer Maßnahmen zur Verfügung, wie zum Beispiel Funkzellen-
abfragen, Einsatz von IMSI-Catchern, Telekommunikationsüberwachung und 
Verkehrsdatenerhebung. Im Rahmen der Erweiterung wurden in die Landespo-
lizeigesetze und die Strafprozessordnung Berichterstattungspflichten aufgenom-
men. Dadurch sollte garantiert werden, dass die Gesellschaft sich der Auswir-
kungen dieser neuen Maßnahmen bewusst ist. 
Eine kritische Überprüfung der Berichtspflichten zeigt, dass eine Transparenz 
der Auswirkungen solcher Ermittlungsmaßnahmen nicht erreicht wird. Die Be-
richterstattungspflichten sind nicht nur uneinheitlich geregelt: Zum Teil fehlen 
für einige Maßnahmen wie zum Beispiel die Bestandsdatenabfrage Berichts-
pflichten vollständig, zum Teil lassen die bestehenden Berichtspflichten keine 
hinlänglichen Erkenntnisse über das Ausmaß der Überwachung und insbeson-
dere die Zahl der Betroffenen zu. Die Berichte über Funkzellenabfragen zu 
Strafverfolgungszwecken lassen etwa nicht erkennen, dass von einer einzel-
nen gerichtlichen Anordnung tausende Bürgerinnen und Bürger betroffen sein 
können, die keinen Anlass für die Erhebung ihrer Daten gegeben haben. Das 
Bundesverfassungsgericht verlangt in seinem Urteil zur Vorratsdatenspeiche-
rung aber gerade, dass der Gesetzgeber eine „Überwachungsgesamtrechnung“ 
betreibt und beim Erlass neuer Überwachungsregelungen berücksichtigt. Nur 
so könne verhindert werden, dass die Freiheitswahrnehmung der Bürger total 
erfasst und registriert wird, denn dies verstieße gegen die verfassungsrechtliche 
Identität Deutschlands. Deshalb ist es jedenfalls erforderlich, nicht nur die theo-
retisch bestehenden, vom Gesetz erlaubten Überwachungsmöglichkeiten in den 
Blick zu nehmen, sondern gerade auch das konkrete Ausmaß ihres Einsatzes 
sichtbar zu machen. 
Auf der Grundlage der gegenwärtig veröffentlichten Statistiken und zum Teil 
schmalen Berichtspflichten ist es nicht möglich, die gesamtgesellschaftlichen 
Auswirkungen aller Maßnahmen differenziert zu erfassen. Die Konferenz der 
Informationsfreiheitsbeauftragten fordert die Gesetzgeber in Bund und Ländern 
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daher auf, die bestehenden Verpflichtungen zur Erstellung und Veröffentlichung 
von Statistiken auf alle Maßnahmen im Rahmen verdeckter Ermittlungsmetho-
den auszudehnen und sie durch die Angabe der Anzahl der Betroffenen so aus-
sagekräftig zu gestalten, dass sich der Effekt auf die Bevölkerung klar erkennen 
lässt. 
Darüber hinaus muss eine gesetzliche Veröffentlichungspflicht für die Berichte 
der Bundesnetzagentur zur Bestandsdatenabfrage festgeschrieben werden. 
Eine besondere Bedeutung kommt der Transparenz der Nachrichtendienste zu. 
Erforderlich ist die Verschärfung bestehender bzw. Schaffung neuer Berichts-
pflichten gegenüber parlamentarischen Kontrollgremien und Datenschutzbe-
auftragten und die Verpflichtung zur Aufnahme aussagekräftiger statistischer 
Angaben zu Überwachungsmaßnahmen in die Verfassungsschutzberichte von 
Bund und Ländern. Geboten ist insbesondere eine Berichterstattung für den ge-
samten Bereich der strategischen Auslands-Telekommunikationsüberwachung. 
Die Transparenz beim Einsatz staatlicher, insbesondere geheimer Ermittlungs-
methoden ist neben den datenschutzrechtlichen Anforderungen eine wesentliche 
Voraussetzung für eine effiziente demokratische Kontrolle sowie die Beurtei-
lung der Angemessenheit des staatlichen Eingriffshandelns und damit eine un-
abdingbare Wissensgrundlage für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 
ihren Rechtsstaat.

 Ö Internationale Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten: 
Berliner Erklärung zur Stärkung der Transparenz auf nationaler 
und internationaler Ebene vom 20. September 2013

„Transparenz – der Treibstoff der Demokratie“

In dem Bewusstsein, 
• dass die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, ihre Grundrechte wahr-

zunehmen und sich aktiv in den politischen Prozess einzubringen, von ent-
scheidender Bedeutung für die Demokratie ist, 

• Information eine unverzichtbare Voraussetzung politischer Meinungsbil-
dung, Teilhabe und Partizipation bildet,

• die Beachtung rechtsstaatlicher Vorgaben (Rule of law), die Transparenz 
staatlichen Handelns und eine starke richterliche Kontrolle staatliches Han-
deln legitimieren,

• Rechtsstaatlichkeit und Transparenz das Vertrauen in die Rechtstreue und 
Lernfähigkeit staatlicher, regionaler und kommunaler Funktionsträger und 
Organe stärken,
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erklären die in Berlin zu ihrer 8. Internationalen Konferenz versammelten Infor-
mationsfreiheitsbeauftragten:

Transparenz ist ohne rechtlich verbürgten Informationszugang nicht möglich. 
Deshalb bedarf es verbindlicher rechtlicher Ansprüche auf Informationszugang 
auf der staatlichen und überstaatlichen Ebene.

Völkerrechtlich garantierte Informationsrechte begründen individuelle Ansprü-
che auf Informationszugang gegen supranationale Stellen und verpflichten die 
Staaten, ihr Wissen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu teilen. Das Handeln 
der Staaten und der Staatengemeinschaften muss sich stärker als bisher auf Dis-
kurs und Beteiligung gründen. Sie müssen sich mehr als bisher um das Vertrau-
en der Menschen bemühen, wollen sie ihre Ziele erreichen.

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der Kampf gegen das Übel der Korruption 
können sich nur dort entwickeln, wo nationale Behörden und internationale
Organisationen bereit sind, über ihr Handeln Rechenschaft abzulegen und ihre 
Informationen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu teilen. Transparenz ist eine 
wichtige Waffe im Kampf gegen die weltweite Korruption. Diese kann nur in ei-
nem Klima der Heimlichkeit und der Abschottung von Entscheidungsprozessen 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern gedeihen.

In vielen Staaten und internationalen Einrichtungen werden bereits heute eine 
Reihe von Informationen aus der Umwelt, der Tätigkeit von Parlamenten und 
aus vielen anderen Bereichen bekannt gemacht. Diese Form der Transparenz 
stärkt das Vertrauen der Bürger in deren Arbeit. Es gibt aber nach wie vor große 
Lücken, die endlich geschlossen werden müssen.

Dem Anspruch auf Transparenz können sich auch Geheimdienste nicht prinzi-
piell verweigern. Gerade weil ihre Tätigkeit tief in Grundrechtspositionen der 
Bürgerinnen und Bürger eingreift, ist auch hier eine öffentlich nachvollziehbare 
rechtsstaatliche Kontrolle erforderlich. Damit ist es nicht zu vereinbaren, diesen 
Bereich gänzlich vom Recht auf Zugang auf Informationen auszunehmen. Die 
Konferenz verweist insofern auf die Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte vom 25. Juni 2013 (Youth Initiative for Human Rights 
v. Serbia), mit dem die Geltung der in der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion garantierten Informationsfreiheit auch für Geheimdienste prinzipiell aner-
kannt wird.
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Transparenz ist auch dort geboten, wo Wirtschaftsunternehmen staatenübergrei-
fend Einfluss auf politische und administrative Entscheidungen nehmen. Gera-
de hier sind völkerrechtlich verbindliche Garantien der Transparenz und eine 
verstärkte internationale öffentliche Kontrolle unverzichtbare Voraussetzungen, 
um wirtschaftliche Macht besser als bisher im Zaum zu halten. Transparenz ist 
zugleich auch ein wichtiges Instrument gegen die Korruption innerhalb von und 
durch Unternehmen.

Die Internationale Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten

• spricht sich dafür aus, auf nationaler und supranationaler Ebene umfassende 
und wirksame rechtliche Verpflichtungen für den Informationszugang auf 
Antrag und für eine effektive aktive Bereitstellung von Informationen zu 
schaffen, die alle Möglichkeiten der Kommunikation, insbesondere diejeni-
gen der Informationstechnologie, nutzt;

• unterstützt die Anerkennung eines internationalen Grundrechts auf freien 
Informationszugang und weist auf Artikel 19 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt, ICCPR) vom 16. Dezember 
1966 hin, der als internationale Vereinbarung festlegt, dass alle Menschen 
ungehinderte Meinungsfreiheit genießen sollen, einschließlich der Freiheit, 
sich über Staatsgrenzen hinweg Informationen zu beschaffen, zu empfan-
gen und weiterzugeben;

• bekräftigt ihre in Ottawa 2011 beschlossene Forderung, dass alle in Be-
tracht kommenden Staaten der Open Government Partnership beitreten und 
sie aktiv unterstützen sollten;

• stellt fest, dass die Konvention des Europarats über den Zugang zu amt-
lichen Dokumenten vom 18. Juni 2009 (Tromsö-Konvention), welche das 
erste internationale Rechtsinstrument ist, in dem Regelungen für das Recht 
auf Informationszugang bei staatlichen Stellen völkerrechtlich detailliert 
getroffen werden, allen Staaten der Erde zum Beitritt offen steht, und emp-
fiehlt, dass alle Staaten in Erwägung ziehen sollten, die Konvention zu ra-
tifizieren.
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